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INFORMATIONEN ZUR AUSSCHREIBUNG

Es ist beabsichtigt, die in anliegender Leistungsbeschreibung bezeichneten Leistungen im
Namen und fiir Rechnung des unten angegebenen Auftraggebers zu vergeben.
Einzelheiten ergeben sich aus den Vergabeunterlagen.

INFORMATIONEN

ALLGEMEIN
Auftragsnummer 109-25-EK2
MaRnahme M372

Auftragsbezeichnung Glasfaserausbau in Mannheim (M372)

Auftragsbeschreibung Die rnv schreibt Arbeiten und Lieferleistungen zum Glasfaserausbau in Mannheim aus. Es besteht
folgende Losaufteilung: Los 1: LWL-Verlegung in Mannheim: Die Leistungen des Auftragnehmers (AN)
umfassen pauschal die Lieferung und Verlegung eines 3er Micro-Rohrverbandes auf dem Lindenhof.
Los 2: Beschaffung MFG8 Rheinstral3e und Markuskirche: Lieferung von zwei Multifunktionsgehéuse
GroRe 8 (MFGB8) incl. Sockel und der Teile fir den Innenausbau des MFG8 flr den LWL-Ausbau im
Stadtgebiet Mannheim. Los 3: Tiefbau fur MFG8 Rheinstra3e und Markuskirche: Die Leistungen des
Auftragnehmers (AN) umfassen den Transport des MFG8-Schranks und des Sockels vom Betriebshof
Mohlstr. auf die jeweilige Baustelle in Mannheim, die Tiefbauarbeiten fiir den Einbau des Sockels in
den Haltestellen Markuskirche und RheinstralRe gemaf der Abstimmung mit dem Projektleiter der
Fachabteilung IS1, Anbindung der Sockel an die Rohrtrasse mit je vier Leerrohren DN110 sowie die
Montage der MFG8-Gehause auf den Sockel.

VERFAHREN
Auftraggeber MV Mannheimer Verkehr GmbH
Weitere Auftraggeber
Auftraggebertyp Offentlicher Auftraggeber

Liefer-/Ausfuhrungsort 68165 Mannheim

Leistungsart Bauleistung

Vergabeart Offenes Verfahren (EU) (VOB)

VERFAHRENSEIGENSCHAFTEN

Losweise Vergabe

Art der losweisen Vergabe
Hochstzahl der Lose pro Angebot
Zuschlagskriterium

Klassifizierungen

ANGEBOTE

Mehrere Hauptangebote
zugelassen

Nebenangebote

Nachlass

Skonto zugelassen

Skonto Zahlungsziel
Verwendung elektronischer Mittel
URL fir elektronische Angebote
Zulassige Signaturen

SONSTIGE ANGABEN

Vertragsart

TERMINE

Ja

Bieter kann fiir ein oder mehrere Lose anbieten

Niedrigster Preis

Code

31213000-2
31213300-5
45221250-9
45231100-6
45231113-0
45314310-7

Bezeichnung

Verteileranlagen

Kabelverteilschrank

Tiefbauarbeiten, auBer Tunneln, Schachten und Unterfiihrungen
Bauarbeiten fur Rohrleitungen

Neuverlegung von Rohrleitungen

Verlegen von Kabeln

Mehrere Hauptangebote sind zulassig

Nebenangebote sind nicht zugelassen
Ja
Nein
Tag(e)
Die Einreichung der Angebote/Teilnahmeantrage darf nur elektronisch erfolgen
http://lwww.deutsche-everg abe.de/Dashboards/Dashboa rd_off
Textform nach §126b BGB

Bestellung


http://www.deutsche-evergabe.de/Dashboards/Dashboard_off

ALLGEMEIN

Vorausgegangene Vorinformation Nein

Besondere Dringlichkeit Nein
BEKANNTMACHUNG

Vorinformation

Bekanntmachung 05.05.2025

ANGEBOTE UND BEWERTUNG

Angebotsfrist 05.06.2025 10:00:00
Frist Bieterfragen 26.05.2025 12:00
Eroéffnungstermin
Bindefrist 04.08.2025
Versand Vorabinformation 18.06.2025
AUFTRAGSDAUER
Beginn 05.06.2025
Ende 31.10.2025
Anmerkungen Los 1: 01.07.2025 — 31.10.2025 Los 2: 01.07.2025 — 31.10.2025 Los 3: 01.06.2025 — 25.06.2025

ELEKTRONISCHE TEILNAHME

Bitte melden Sie sich auf der Bekanntmachungsplattform unter
http://www.deutsche-everg abe.de/Dashboards/Dashboa rd_off
mit lhrem Benutzernamen und lhrem Passwort an.

Sofern Sie im System noch nicht registriert sind, kénnen Sie dies auf der Plattform vornehmen.
Die Registrierung ist kostenfrei.

AnschlieBend kdnnen Sie auf der Startseite bspw. nach dem Titel des Verfahrens tber die Direktsuche als Suchbegriff suchen. Folgen Sie
anschlieRend der Anleitung im System, um an dem Verfahren teilzunehmen.

BIETERFRAGEN

Bieterfragen miissen bis spatestens 26.05.2025 12:00 Uhr eingegangen sein.

Fur spater eingehende Fragen wird deren Beantwortung nicht zugesichert.

Bieterfragen missen unter "Nachrichten" im eVergabe Bieterassistenten gestellt, sowie Antworten dort gepruft werden.
Den Assistenten erreichen Sie unter folgender Adresse: http://www.deutsche-everg abe.de/Dashboards/Dashboa rd_off
Fragen auf anderen Kommunikationswegen, wie telefonische, schriftliche oder E-Mail Anfragen werden nicht beantwortet.

Hinweis: Sie erhalten unmittelbar nach Beantwortung einer Bieterfrage eine Benachrichtigung per E-Mail Uber das Vorliegen von
Antworten im Bieterassistenten. Sie mussen daher alle Antworten im Assistenten priifen und dort zur Kenntnis nehmen.


http://www.deutsche-evergabe.de/Dashboards/Dashboard_off
http://www.deutsche-evergabe.de/Dashboards/Dashboard_off

211 EU

(Aufforderung zur Abgabe eines Angebots EU — Einheitliche Fassung)
Vergabestelle

MV Mannheimer Verkehr GmbH Vergabeart
offenes Verfahren
Mohlstr.27 nicht offenes Verfahren
68165 Mannheim VVV(;thbaenV(aIeurEgsverfahren mit  Teilnahme-
Deutschland Verhandlungsverfahren ohne Teilnahme-
wettbewerb

wettbewerblicher Dialog
[] Innovationspartnerschaft

Ablauf der Angebotsfrist
Datum ‘ Uhrzeit
05.06.2025 ‘ 10:00:00
Bindefrist endet am 04.08.2025
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
(Vergabeverfahren gem. Abschnitt 2 VOB/A)
Bezeichnung der Bauleistung:
MafRnahmennummer Baumafinahme
M372
Vergabenummer Leistung
109-25-EK2 Glasfaserausbau in Mannheim (M372)
Anlagen
A) die beim Bieter verbleiben und im Vergabeverfahren zu beachten sind
212 EU Teilnahmebedingungen EU (Ausgabe 2019)
216 Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen
226 Mindestanforderungen an Nebenangebote
227 Zuschlagskriterien
242 Instandhaltung

Informationen zur Datenerhebung
RNV-Datenschutzinformation

Merkblatt Elektronische Rechnung

die beim Bieter verbleiben und Vertragsbestandteil werden
Teile der Leistungsbeschreibung: Baubeschreibung, Plane, sonstige Anlagen

214 Besondere Vertragsbedingungen
225 Stoffpreisgleitklausel

228 Nichteisenmetalle

241 Abfall

244 Datenverarbeitung

Merkblatt Russland Sanktionen
Merblatt zu Verpflichtungserklarungen

O000XOOOOMNXE OXMOOOORXEX
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211 EU

(Aufforderung zur Abgabe eines Angebots EU — Einheitliche Fassung)

C) die, soweit erforderlich, ausgefullt mit dem Angebot einzureichen sind

S O0008 HXXKOOORXOK X X X

3.1

213 Angebotsschreiben
Teile der Leistungsbeschreibung: Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm
124 Eigenerklarung zur Eignung
221/222 Angaben zur Preisermittlung entsprechend Formblatt 221 oder 222
224 Angebot Lohngleitklausel
234 Erklarung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft
235 Verzeichnis der Leistungen/Kapazitaten anderer Unternehmen
248 Erklarung zur Verwendung von Holzprodukten

Vertragsformular fir Instandhaltung:

Formblatter Landestarif- und Mindestlohngesetz baden-Wirttemberg

Formblatt zu EU-Russland-Sanktion

Preisblatt Stundenlohnarbeiten

die ausgefullt auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle einzureichen sind

223 Aufgliederung der Einheitspreise entsprechend Formblatt 223
236 Verpflichtungserklarung anderer Unternehmen

Es ist beabsichtigt, die in beigefugter Leistungsbeschreibung bezeichneten Bauleistungen im
Namen und fir Rechnung

MV Mannheimer Verkehr GmbH
Mohlstralle 27
68165 Mannheim

zu vergeben.

Es ist beabsichtigt, die in beigefigtem Vertragsformular bezeichneten Instandhaltungsleistun-
gen im Namen und fiir Rechnung

zu vergeben.

Kommunikation

Die Kommunikation erfolgt

elektronisch uber die Vergabeplattform
O auf andere Weise (schriftlich/Textform)

[0 in Kombination: bis zur Angebotséffnung elektronisch iiber die Vergabeplattform; danach schrift-
lich oder in Textform

Stelle

Rhein-Neckar-Verkehr GmbH

StraRe MohistraBe 27 Fax +49 6214653111
PLZ/Ort 68165 Mannheim E-Mail vergabe@rnv-online.de

Unterlagen (Erklarungen, Angaben, Nachweise)

Folgende Unterlagen sind mit dem Angebot einzureichen:

siehe Formblatt Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen
Nachweise zu 124 Eigenerklarung

O
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211 EU

(Aufforderung zur Abgabe eines Angebots EU — Einheitliche Fassung)

3.2 -frei-

3.3 Nachforderung

Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden
nachgefordert.
[] teilweise nachgefordert, und zwar folgende Unterlagen:

[ nicht nachgefordert.
3.4 Folgende Unterlagen sind auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen

[x] siehe Formblatt Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen
O
[

4 Losweise Vergabe

nein
[X] ja, Angebote sind méglich fiir
[J alle Lose (alle Lose miissen angeboten werden)

[ eine maximale Anzahl an Losen: siehe Bekanntmachung oder Aufforderung zur Interessensbe-
statigung
[ nur ein Los

bei zugelassener Angebotsabgabe fur mehr als ein Los:
[0 Beschrankung der Zahl der Lose, fiir die ein Bieter den Zuschlag erhalten kann
[0 Hoéchstzahl: siehe Bekanntmachung bzw. Aufforderung zur Interessensbestatigung

[ Bedingungen zur Ermittlung derjenigen Lose, fur die ein Bieter den Zuschlag erhélt, falls sein An-
gebot in mehr Losen das wirtschaftlichste ist als der angegebenen Héchstzahl an Losen

5 Mehrere Hauptangebote
Die Abgabe von mehr als einem Hauptangebot ist
[x] zugelassen.

Werden mehrere Hauptangebote abgegeben, muss jedes aus sich heraus zuschlagsfahig sein.
§ 13 EU Absatz 1 Nummer 2 VOB/A gilt fur jedes Hauptangebot.

[] nicht zugelassen.

6 Nebenangebote

6.1 [x] Nebenangebote sind nicht zugelassen, Nummer 4 der Teilnahmebedingungen EU gilt nicht.

6.2 [ Nebenangebote sind zugelassen (siehe auch Nummer 4 der Teilnahmebedingungen EU) - ausge-
nommen Nebenangebote, die ausschlie3lich Preisnachlasse mit Bedingungen beinhalten -
[] fiur die gesamte Leistung

O nur fur nachfolgend genannte Bereiche:

[J mit Ausnahme nachfolgend genannter Bereiche:

unter folgenden weiteren Bedingungen:
[0 nurin Verbindung mit einem Hauptangebot

O
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211 EU

(Aufforderung zur Abgabe eines Angebots EU — Einheitliche Fassung)

Angebotswertung

Kriterien fur die Wertung der Haupt- und ggf. Nebenangebote

Zuschlagskriterium Preis
Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt.
Die Wertungssummen werden ermittelt aus den nachgerechneten Angebotssummen, insbesondere
unter Bericksichtigung von Nachlassen, Erstattungsbetrag aus der Lohngleitklausel, Instandhal-
tungsangeboten.
[J Mehrere Zuschlagskriterien gemaR Formblatt Zuschlagskriterien
Werkstatten fir Behinderte wird bei der Berechnung der Wertungssumme ein Bonus von 15 Prozent
eingeraumt.
Ist ein Angebot, das von einer Werkstatt fir Behinderte abgegeben wurde, ebenso wirtschaftlich wie ein
anderes Angebot, so wird der Zuschlag auf das Angebot der Werkstatt fir Behinderte erteilt.
Der Nachweis der Eigenschaft als Werkstatte fir Behinderte ist mit dem Angebot zu fihren.

Zugelassene Angebotsabgabe

[X] Elektronisch

[X]in Textform [mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel []mit qualifizierter/m Signatur/Siegel
Bei elektronischer Angebotsiibermittlung in Textform muss der Bieter zu erkennen sein; falls vorgege-
ben, ist das Angebot mit der geforderten Signatur/dem geforderten Siegel zu versehen.
Das Angebot ist zusammen mit den Anlagen bis zum Ablauf der Angebotsfrist Gber die Vergabeplatt-
form der Vergabestelle zu tUbermitteln.
[] Schriftlich
Das beigefuigte Angebotsschreiben ist zu unterzeichnen und zusammen mit den Anlagen in verschlos-
senem Umschlag bis zum Ablauf der Angebotsfrist an folgende Anschrift zu senden oder dort abzuge-
ben:
[ siehe Briefkopf

[ stelle:

Der Umschlag ist auRen mit Namen (Firma) und Anschrift des Bieters und der Angabe

~Angebot fur
Maflnahmennummer: BaumaRnahme:
M372
Vergabenummer: Leistung:
109-25-EK2 Glasfaserausbau in Mannheim (M372)

zu versehen, ggf. unter Verwendung eines bereit gestellten Kennzettels.

Behdrde, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprifung behaupteter Verstt3e gegen die
Vergabebestimmungen wenden kann:

Vergabekammer (8§ 156 GWB, § 21 EU VOB/A):

Regierungsprasidium Karlsruhe

76137 Karlsruhe

- Auftraggeber ist die MV Mannheimer Verkehr GmbH.

Die MV Mannheimer Verkehr GmbH (MV) setzt die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) zur
Betreuung des von der MV vergebenen Projektes ein. Die rnv tritt ausschlie3lich im Namen und
Auftrag der MV auf. Die MV ist und bleibt ihr einziger Vertragspartner. Ihr Ansprechpartner ist die
rnv.
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(Teilnahmebedingungen EU)

Teilnahmebedingungen fir die Vergabe von Bauleistungen
Einheitliche Fassung

Das Vergabeverfahren erfolgt nach der "Vergabe- und Vertragsordnung fur Bauleistungen®, Teil A "Allgemeine Bestimmungen fir die
Vergabe von Bauleistungen” (VOB/A, Abschnitt 2).

1

3.1
3.2

3.3

3.4

3.5
3.6

3.7

Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen

Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Unternehmens Unklarheiten, Unvollstandig-
keiten oder Fehler, so hat es unverziiglich die Vergabestelle vor Angebotsabgabe in Textform darauf
hinzuweisen.

Unzulassige Wettbewerbsbeschrankungen

Angebote von Bietern, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren an einer unzuléssi-
gen Wettbewerbsbeschrankung beteiligen, werden ausgeschlossen.

Zur Bekampfung von Wettbewerbsbeschrankungen hat der Bieter auf Verlangen Auskiinfte dartiber
zu geben, ob und auf welche Art er wirtschaftlich und rechtlich mit Unternehmen verbunden ist.

Angebot
Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen.

Fur das Angebot sind die von der Vergabestelle vorgegebenen Vordrucke zu verwenden. Das An-
gebot ist bis zu dem von der Vergabestelle angegebenen Ablauf der Angebotsfrist einzureichen. Ein
nicht form- oder fristgerecht eingereichtes Angebot wird ausgeschlossen.

Eine selbstgefertigte Abschrift oder Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses ist zulassig.

Die von der Vergabestelle vorgegebene Langfassung des Leistungsverzeichnisses ist allein verbind-
lich.

Unterlagen, die von der Vergabestelle nach Angebotsabgabe verlangt werden, sind zu dem von der
Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt einzureichen.

Alle Eintragungen missen dokumentenecht sein.

Ein Bieter, der in seinem Angebot die von ihm tatsachlich fir einzelne Leistungspositionen geforder-
ten Einheitspreise auf verschiedene Einheitspreise anderer Leistungspositionen verteilt, benennt
nicht die von ihm geforderten Preise. Deshalb werden Angebote, bei denen der Bieter die Einheits-
preise einzelner Leistungspositionen in ,Mischkalkulationen” auf andere Leistungspositionen umlegt,
von der Wertung ausgeschlossen.

Alle Preise sind in Euro mit hochstens drei Nachkommastellen anzugeben.

Die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungsséatze usw.) sind ohne Umsatzsteuer an-
zugeben. Der Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am
Schluss des Angebotes hinzuzufltigen.

Es werden nur Preisnachlasse gewertet, die
- ohne Bedingungen als Vomhundertsatz auf die Abrechnungssumme gewahrt werden

und
- an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgefihrt sind.

Nicht zu wertende Preisnachlasse bleiben Inhalt des Angebotes und werden im Fall der Auftragser-
teilung Vertragsinhalt.

Unterlagen zum Angebot

Der Bieter hat auf Verlangen der Vergabestelle die Urkalkulation und/oder die von ihr benannten
Formblatter mit Angaben zur Preisermittlung sowie die Aufgliederung wichtiger Einheitspreise aus-
gefullt zu dem von der Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt vorzulegen. Dies gilt auch fir Leistungen
von Unterauftragnehmen.
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212EU
(Teilnahmebedingungen EU)

Nebenangebote

Nebenangebote missen die geforderten Mindestanforderungen erfiillen; dies ist mit Angebotsabga-
be nachzuweisen.

Der Bieter hat die in Nebenangeboten enthaltenen Leistungen eindeutig und erschdpfend zu be-
schreiben; die Gliederung des Leistungsverzeichnisses ist, soweit méglich, beizubehalten.

Nebenangebote missen alle Leistungen umfassen, die zu einer einwandfreien Ausfihrung der Bau-
leistung erforderlich sind.

Soweit der Bieter eine Leistung anbietet, deren Ausfiihrung nicht in Allgemeinen Technischen Ver-
tragsbedingungen oder in den Vergabeunterlagen geregelt ist, hat er im Angebot entsprechende
Angaben Uber Ausfuhrung und Beschaffenheit dieser Leistung zu machen.

Nebenangebote sind, soweit sie Teilleistungen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses beein-
flussen (&ndern, ersetzen, entfallen lassen, zusétzlich erfordern), nach Mengenanséatzen und Ein-
zelpreisen aufzugliedern (auch bei Vergutung durch Pauschalsumme).

Nebenangebote, die den Nummern 5.1 bis 5.3 nicht entsprechen, werden von der Wertung ausge-
schlossen.

Bietergemeinschaften

Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklarung aller Mitglieder in Textform abzuge-
ben,

- in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklart ist,

- in der alle Mitglieder aufgefuihrt sind und der fir die Durchfihrung des Vertrags bevollmachtigte
Vertreter bezeichnet ist,

- dass der bevollméachtigte Vertreter die Mitglieder gegentiber dem Auftraggeber rechtsverbindlich
vertritt,

- dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten
oder qualifiziert signierte Erklarung abzugeben.

Sofern nicht im offenen Verfahren ausgeschrieben wird, werden Angebote von Bieter-
gemeinschaften, die sich erst nach der Aufforderung zur Angebotsabgabe aus aufgeforderten Un-
ternehmern gebildet haben, nicht zugelassen.

Kapazitaten anderer Unternehmen (Unterauftrage, Eignungsleihe)

Beabsichtigt der Bieter, Teile der Leistung von anderen Unternehmen ausfiihren zu lassen oder sich
bei der Erfullung eines Auftrages im Hinblick auf die erforderliche wirtschaftliche, finanzielle, techni-
sche oder berufliche Leistungsfahigkeit anderer Unternehmen zu bedienen, so muss er die hierflr
vorgesehenen Leistungen/Kapazitaten in seinem Angebot benennen. Der Bieter hat auf gesonder-
tes Verlangen der Vergabestelle zu einem von ihr bestimmten Zeitpunkt nachzuweisen, dass ihm
die erforderlichen Kapazitaten der anderen Unternehmen zur Verfligung stehen und diese Unter-
nehmen geeignet sind. Er hat den Namen, den gesetzlichen Vertreter sowie die Kontaktdaten dieser
Unternehmen anzugeben und entsprechende Verpflichtungserklarungen dieser Unternehmen vorzu-
legen.

Nimmt der Bieter in Hinblick auf die Kriterien fur die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsféahigkeit
im Rahmen einer Eignungsleihe die Kapazitdten anderer Unternehmen in Anspruch, missen diese
gemeinsam fiur die Auftragsausfiihrung haften; die Haftungserklarung ist gleichzeitig mit der ,Ver-
pflichtungserklarung“ abzugeben.

Der Bieter hat andere Unternehmen, bei denen Ausschlussgriinde vorliegen oder die das entspre-

chende Eignungskriterium nicht erfillen, innerhalb einer von der Vergabestelle gesetzten Frist zu
ersetzen.
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Eignung
Offenes Verfahren

Praqualifizierte Unternehmen fihren den Nachweis der Eignung fur die zu vergebende Leistung
durch den Eintrag in die Liste des Vereins fur die Praqualifikation von Bauunternehmen e.V.
(Praqualifikationsverzeichnis) und ggf. ergéanzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachwei-
se. Bei Einsatz von anderen Unternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese
praqualifiziert sind oder die Voraussetzung fir die Praqualifikation erfullen, ggf. erganzt durch gefor-
derte auftragsspezifische Einzelnachweise.

Nicht praqualifizierte Unternehmen haben als vorlaufigen Nachweis der Eignung fur die zu verge-
bende Leistung mit dem Angebot

- Entweder die ausgefillte ,Eigenerklarung zur Eignung”, ggf. erganzt durch geforderte auftrags-
spezifische Einzelnachweise

- Oder eine Einheitliche Européische Eigenerklarung (EEE)
vorzulegen.

Bei Einsatz von anderen Unternehmen gemafld Nummer 7 sind auf gesondertes Verlangen die Ei-
generklarungen auch fur diese abzugeben ggf. ergénzt durch geforderte auftragsspezifische Einzel-
nachweise. Sind die anderen Unternehmen praqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der
diese in der Liste des Vereins fur die Praqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Praqualifikations-
verzeichnis) gefuihrt werden ggf. erganzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.

Gelangt das Angebot in die engere Wabhl, sind die Eigenerklarungen (auch die der benannten ande-
ren Unternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ,Eigenerklarung zur Eig-
nung“ bzw. in der EEE genannten Bescheinigungen zustandiger Stellen zu bestatigen. Bescheini-
gungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Ubersetzung in die deutsche Spra-
che beizuflgen.

Nichtoffene Verfahren, Verhandlungsverfahren

Ist der Einsatz von anderen Unternehmen vorgesehen, missen praqualifizierte Unternehmen der
engeren Wahl auf gesondertes Verlangen nachweisen, dass die von ihnen vorgesehenen anderen
Unternehmen praqualifiziert sind oder die Voraussetzung fur die Praqualifizierung erfullen, gof. er-
ganzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.

Gelangt das Angebot nicht praqualifizierter Unternehmen in die engere Wahl, sind auf gesonder-
tes Verlangen die in der ,Eigenerklarung zur Eignung“ bzw. der EEE genannten Bescheinigungen
zustandiger Stellen vorzulegen. Ist der Einsatz von anderen Unternehmen vorgesehen, missen die
Eigenerklarungen und Bescheinigungen auch fir die benannten anderen Unternehmen vorgelegt
bzw. die Nummern angegeben werden, unter denen die benannten anderen Unternehmen in der
Liste des Vereins fur die Praqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Praqualifikationsverzeichnis)
gefiihrt werden, ggf. erganzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bescheinigun-
gen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Ubersetzung in die deutsche Sprache
beizuflgen.

Die Verpflichtung zur Vorlage von Eigenerklarungen und Bescheinigungen entfallt, soweit die Eig-
nung (Bieter und benannte andere Unternehmen) bereits im Teilnahmewettbewerb nachgewiesen
ist.
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Hinweise zum Datenschutz

Informationen zur Erhebung personenbezogener Daten nach Artikel 13, 14 Datenschutz-
grundverordnung (DSGVO)

Wichtiger Hinweis an Bieter als Arbeitgeber:

Wir verarbeiten im Rahmen des Vergabeverfahrens die personenbezogenen Daten von
Mitarbeitern lhres Unternehmens, aus denjenigen Unterlagen, die Sie im Vergabeverfahren
an uns uUbermitteln (insbesondere Teilnahmeantrage und Angebote). Im Hinblick auf die
insoweit von lhnen an uns Ubersandten Informationen zu Mitarbeitern lhres Unternehmens
delegieren wir hiermit unsere Informationspflichten gemafR den Artt. 13 und 14 DSGVO
gegeniuber den betroffenen Personen auf Sie als Bieter. Wir bitten Sie deshalb, dieses
Hinweisblatt vor der Ubermittlung solcher Unterlagen allen betroffenen Beschéiftigten aus-
zuhandigen.

1. Einleitung

Die im Rahmen des Vergabeverfahrens zum Glasfaserausbau in Mannheim (M372) bei der
rnv Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (,rnv, ,wir* und ,uns®) einzureichenden Dokumente enthalten
personenbezogene Daten, die fur die Kommunikation und fur die Entscheidungsfindung im
Vergabeverfahren erforderlich sind. Der Schutz dieser Daten ist uns wichtig. Wir verarbeiten sie
daher mit groRtmaoglicher Sorgfalt und in Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen.

Nachfolgend informieren wir Sie gemafl den Vorgaben der Artt. 13 und 14 der Europaischen
Datenschutzgrundverordnung (,,DSGVO“) Uber die Verarbeitung lhrer personenbezogenen
Daten durch uns und die lhnen nach den datenschutzrechtlichen Regelungen zustehenden
Anspriiche und Rechte als Betroffener.

2. Wer ist fur die Datenverarbeitung verantwortlich und an wen kann ich mich
wenden?

Verantwortlicher im Sinne der DSGVO:

rnv Rhein-Neckar-Verkehr GmbH
MohlstralRe 27

68165 Mannheim

Tel.: 0621-465-0

E-Mail: kundenservice@rnv-online.de

Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten:

CTM-COM GmbH

Herr Mentges

Marienburgstrafl3e 27

64297 Darmstadt

Tel.: 06154-57605 111

E-Mail: datenschutz@ctm-com.de oder datenschutz@rnv-online.de

3. Welche Quellen und Daten nutzen wir?
Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen des Vergabeverfahrens von Ihnen

oder lhrem Arbeitgeber erhalten. Das sind insbesondere die Daten aus Teilnahmeantrdgen oder
Angeboten, die im Vergabeverfahren gefordert und einzureichen sind. Regelmafig handelt es sich
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Hinweise zum Datenschutz

Informationen zur Erhebung personenbezogener Daten nach Artikel 13, 14 Datenschutz-
grundverordnung (DSGVO)

dabei um:

= dienstliche Kontaktdaten von lhnen als Einzelunternehmer oder Mitarbeiter Ihres Arbeitge-
bers, wie Vor- und Nachname, Position im Unternehmen, berufliche Telefonnummer und E-
Mail-Adresse,

= Angaben zu lhrem beruflichen Werdegang und lhrer beruflichen Qualifikation, wie Lebens-
laufe, Berufsabschllisse und personliche Berufserfahrungen.

Dariliber hinaus verarbeiten wir — soweit flir das Vergabeverfahren erforderlich — personenbezogene
Daten, die wir aus offentlich zuganglichen Quellen wie Handels- und Vereinsregister, Gewerbezent-
ralregister bzw. Wettbewerbsregister, Presse, Internet zulassigerweise erheben durfen oder die uns
von anderen Behoérden des Bundes und der Lander oder von sonstigen Dritten (z.B. Auskunfteien)
berechtigt Ubermittelt werden.

Wir erheben daruber hinaus personenbezogene Daten, z.B. im Zusammenhang mit Bedarfserhe-
bungen, Beschaffungsvorhaben, Teilnahmeantrdgen, Angeboten, Fragen, welche z.B. lber Web-
formulare in eVergabeplattformen oder per E-Mail an uns tbermittelt werden, Daten aus der Erfll-
lung unserer vertraglichen Verpflichtungen (z.B. Zahlungsverkehr) sowie Dokumentationsdaten (z.B.
Uber Fragen und Antworten zu unseren Vergabeverfahren).

4. Woflr verarbeiten wir Ihre Daten (Zweck der Verarbeitung) und auf welcher
Rechtsgrundlage?

Wir verarbeiten lhre personenbezogenen Daten im Einklang mit den Bestimmungen der Daten-
schutzgrundverordnung (,DSGVO*) und — soweit anwendbar — des Bundesdatenschutzgesetzes
(,BDSG") sowie gegebenenfalls weiteren anwendbaren Datenschutzbestimmungen.

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt zum Zweck der rechtmafRigen Durchfih-
rung und Verwaltung des Vergabeverfahrens, im Einzelnen zur:

= Einhaltung der geltenden vergaberechtlichen Vorschriften, insbesondere der Vergabe-
grundsétze des Wettbewerbs, der Transparenz, der Wirtschaftlichkeit, der Verhaltnis-
maRigkeit, der Gleichbehandlung

= Prufung und Beantwortung von Fragen und Hinweisen von Bietern im Vergabeverfah-
ren

= Prifung und Wertung von Interessensbekundungen, Interessensbestatigungen, Teil-
nahmeantragen und Angeboten im Vergabeverfahren, insbesondere auf vergaberecht-
liche Ausschlussgrinde

= Dokumentation des Vergabeverfahrens

= FUhrung einer sachdienlichen Kommunikation wéhrend des Vergabeverfahrens.

Soweit die Verarbeitung lhrer personenbezogenen Daten zur Durchfihrung der fir uns ver-
pflichtenden Eignungsprifung (insbesondere Angaben zur Befadhigung und gegebenenfalls
Erlaubnis zur Berufsausiibung sowie zur technischen und beruflichen Leistungsfahigkeit) und
fur die Prifung zwingender Ausschlussgriinde wegen eines VerstoRes gegen bestimmte Straf-
vorschriften erfolgt, ist diese gemaf Art. 6 Absatz 1 Satz 1 lit. c), Absatz 3 DSGVO in Verbin-
dung mit den 88 122 und 123 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrankungen (,GWB*) zur
Erfallung dieser rechtlichen Verpflichtungen zulassig.
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Hinweise zum Datenschutz

Informationen zur Erhebung personenbezogener Daten nach Artikel 13, 14 Datenschutz-
grundverordnung (DSGVO)

Im Ubrigen ist die Rechtsgrundlage der Verarbeitung lhrer personenbezogenen Daten im Rah-
men des Vergabeverfahrens Art. 6 Absatz 1 Satz 1 lit. f) DSGVO. Diese Vorschrift gestattet uns
die Verarbeitung personenbezogener Daten, soweit dies zur Wahrung unserer berechtigten
Interessen oder der Interessen eines Dritten erforderlich ist, sofern nicht die Interessen oder
Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Personen, die den Schutz personenbezoge-
ner Daten erforderlich machen, Uberwiegen. Unser berechtigtes Interesse besteht in der ord-
nungsgemaRen Durchfiihrung des Vergabeverfahrens unter Beachtung der insoweit geltenden
gesetzlichen Vorgaben.

5. Wer bekommt lhre Daten?

Eine Weitergabe lhrer Daten erfolgt nur, soweit eine Rechtsgrundlage dies gestattet. lhre per-
sonenbezogenen Daten werden — soweit erforderlich und zulédssig — weitergegeben an:

= Bundesamt fur Justiz zur Einholung von Gewerbezentralregister-Auskinften gem. §
150a GewO

= zustandige Stellen fur vergaberechtliche relevante Register (z.B. Wettbewerbsregister,
Transparenzregister)

= zustadndige Stellen zur Einholung von Auskunften betreffend das Vorliegen von verga-
berechtlichen Ausschlussgriinden

= Referenzgeber zur Uberpriifung von Referenzen

= Sicherheits- und Ordnungsbehérden zur Uberpriifung etwaiger bewachungsrechtlicher
Voraussetzungen

= mit der Beratung oder Unterstitzung im Vergabeverfahren beauftragte Dritte (z.B. Inge-
nieurbiiros, Beratungsunternehmen, Rechtsanwaltskanzleien)

= Teilnehmer am Vergabeverfahren zur Information tUber die Vergabeentscheidung

= Instanzen fur die Nachprufung von Vergabeverfahren und die dort beteiligten Parteien

= Rechnungsprifungs-, Revisions- und Kontrollinstanzen.

Soweit wir mit Auftragsverarbeitern zusammenarbeiten, werden lhre Daten an diese weitergege-
ben. Auftragsverarbeiter sind Unternehmen, die wir im gesetzlich vorgesehenen Rahmen (Art. 28
DSGVO) mit der Verarbeitung von Daten beauftragen (Dienstleister, Erflllungsgehilfen) und ent-
sprechend anweisen. Wir bleiben auch in diesem Fall weiterhin fir den Schutz lhrer personenbezo-
genen Daten verantwortlich. Beauftragt werden diese Unternehmen von uns insbesondere in fol-
genden Bereichen:

= Bereitstellung und Betrieb der im Vergabeverfahren eingesetzten eVergabeplattformen
= ggf. Digitalisierung von in Papierform im Vergabeverfahren eingereichten Unterlagen.

6. Wie lange werden lhre Daten gespeichert?

Ihre Daten werden nach der Erhebung so lange gespeichert, wie dies zur Durchfihrung des
Vergabeverfahrens und unter Beachtung der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen erforderlich ist.
Als Bestandteil der Dokumentation des Vergabeverfahrens fallen Ilhre Daten unter die Aufbe-
wahrungsfristen gemafl § 8 Abs. 4 VgV (bis zum Ende der Laufzeit des Vertrages oder Rah-
menvertrages, mindestens jedoch fur drei Jahre ab dem Tag des Zuschlages) oder im Fall einer
Unterschwellenvergabe gemaR § 6 Abs. 2 UVgO (mindestens drei Jahre ab dem Tag des Zu-
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Informationen zur Erhebung personenbezogener Daten nach Artikel 13, 14 Datenschutz-
grundverordnung (DSGVO)

schlags).

Daruber hinaus kdnnen fur uns abweichende Aufbewahrungsfristen gelten, die in Rechts- und
Verwaltungsvorschriften wie denjenigen zur Bundeshaushaltsordnung festgelegt sind. GemaR
diesen Vorschriften kann eine Speicherung lhrer personenbezogenen Daten fiir einen Zeitraum
von bis zu zehn Jahren erforderlich sein.

Soweit nach Beendigung des Vergabeverfahrens durch lhr Unternehmen oder durch uns noch An-
spriiche bestehen oder geltend gemacht werden, werden lhre personenbezogenen Daten jedoch erst
dann gel6scht, wenn diese Anspriiche abschlieRend geklart sind, spatestens jedoch mit Ablauf der
gesetzlichen Verjahrungsfrist. Gemaf den §§ 195 ff. des Blirgerlichen Gesetzbuches (,BGB*) kdnnen
diese Verjahrungsfristen bis zu 30 Jahre betragen, wobei die regelméRige Verjahrungsfrist drei Jahre
betragt.

Sofern die Verarbeitung lhrer personenbezogenen Daten fir die vorgenannten Zwecke nicht mehr
erforderlich ist, [6schen wir diese.

7. Werden Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisation Ubermittelt?

Eine Datentbermittlung in DrittlAnder (Staaten au3erhalb der européischen Union und des Eu-
ropéischen Wirtschaftsraums - EWR) oder an eine internationale Organisation findet nicht
statt.

8. Welche Rechte haben Sie?

Sie haben unter den jeweiligen gesetzlichen Voraussetzungen uns gegenuber folgende Rech-
te:

a. Recht auf Auskunft (Art. 15 DSGVO)

Gemal Art. 15 DSGVO haben Sie das Recht, von uns eine Bestatigung dartber zu verlangen,
ob wir personenbezogene Daten verarbeiten, die Sie betreffen. Ist dies der Fall, so haben Sie
ein Recht auf detaillierte Auskunft Gber die Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten. Die
Auskunftserteilung kann in begrindeten Einzelfallen auf Grundlage des Art. 12 Abs. 5 Satz 2 lit.
b) DSGVO oder der in § 34 BDSG geregelten Falle abgelehnt werden.

b. Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO)

Sie kénnen von uns die unverzigliche Berichtigung unrichtiger Daten verlangen, die Sie betref-
fen. Unter Berlcksichtigung der Zwecke der Verarbeitung haben Sie zudem das Recht, die
Vervollstandigung unvollstdndiger personenbezogener Daten — auch mittels einer ergdnzenden
Erklarung — zu verlangen.

c. Recht auf Loschung oder ,,Recht auf Vergessenwerden* (Art. 17 DSGVO)

Sie haben unter den in Art. 17 DSGVO genannten Voraussetzungen das Recht auf Loschung

Ihrer personenbezogenen Daten. Dieses Recht ist in den in Artikel 17 Abs. 3 DSGVO genann-
ten Fallen eingeschrankt.
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Hinweise zum Datenschutz

Informationen zur Erhebung personenbezogener Daten nach Artikel 13, 14 Datenschutz-
grundverordnung (DSGVO)

d. Recht auf Einschrankung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO)

Sie haben unter den in Art. 18 DSGVO genannten Voraussetzungen das Recht auf Einschran-
kung der Verarbeitung lhrer personenbezogenen Daten, u.a. wenn und solange Uneinigkeit
Uber die Richtigkeit lhrer Daten besteht, Sie eine Léschung der Daten ablehnen oder Sie Wi-
derspruch gegen die Verarbeitung einlegen und noch nicht feststeht, ob unsere berechtigten
Interessen lUberwiegen.

e. Recht auf Datentbertragbarkeit (Art. 20 DSGVO)

Soweit eine Verarbeitung lhrer personenbezogenen Daten durch uns ausnahmsweise auf lhrer
freiwillig erteilten und jederzeit widerrufbaren Einwilligung oder einem Vertrag gemal Art. 6
Abs. 1 Satz 1 lit. b) DSGVO beruht, kénnen Sie bei Vorliegen der in Art. 20 DSGVO genannten
Voraussetzungen auch die Herausgabe der im Rahmen des Vergabeverfahrens bereitgestell-
ten personenbezogenen Daten oder deren Ubermittlung an einen anderen Verantwortlichen
verlangen (Recht auf Datenubertragbarkeit).

f. Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehdrde (Art. 77 DSGVO)

Ferner haben Sie das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehérde insbesondere in dem
EU-Mitgliedstaat ihres Aufenthaltsorts, Ihres Arbeitsplatzes oder des Ortes des mutmalflichen
Verstol3es, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden Daten gegen
die DSGVO oder andere Datenschutzvorschriften verstofit.

Die Anschrift der fur die rnv zustéandigen Aufsichtsbehorde lautet:

Landesbeauftragter fiir den Datenschutz und die Informationsfreiheit
KonigstralRe 10a

70173 Stuttgart

Tel: 0711 61 55 41-0

E-Mail: poststelle@lfdi.bwl.de

Weitere verwaltungsrechtliche oder gerichtliche Rechtsbehelfe, die Innen maglicherweise zu-
stehen, bleiben hiervon unberihrt.

9. Besteht fur Sie eine Pflicht zur Bereitstellung von Daten?

Im Rahmen des Vergabeverfahrens missen diejenigen lhrer personenbezogenen Daten bereit-
gestellt werden, die fur die Durchfihrung und Verwaltung eines rechtméfigen Vergabeverfah-
rens und der damit verbundenen vergaberechtlichen Rechte und Pflichten von uns als 6ffentli-
chem Auftraggeber erforderlich sind.

Ohne diese Daten wird die rechtmafRige Durchfihrung und Verwaltung des Vergabeverfahrens
gefahrdet.

10. Inwieweit gibt es eine automatisierte Entscheidungsfindung im Einzelfall?

Zur Durchfuhrung und Verwaltung des Vergabeverfahrens findet grundsatzlich keine vollauto-
matisierte Entscheidungsfindung gemafn Art. 22 DSGVO statt. Sollten wir diese Verfahren in
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Hinweise zum Datenschutz

Informationen zur Erhebung personenbezogener Daten nach Artikel 13, 14 Datenschutz-
grundverordnung (DSGVO)

Einzelfdllen einsetzen, werden wir Sie hiertiber gesondert informieren.

Widerspruchsrecht geman Art. 21 DSGVO

Sie haben zudem das Recht, aus Griinden, die sich aus |hrer besonderen Situation ergeben, jederzeit
gegen die Verarbeitung lhrer personenbezogenen Daten, die gemafl Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f) DSGVO
(Datenverarbeitung auf der Grundlage einer Interessenabwéagung) erfolgt, Widerspruch gemal Art. 21
Abs. 1 DSGVO einzulegen. Dies gilt auch fur ein etwa auf diese Bestimmung gestitztes Profiling im Sin-
ne von Art. 4 Nr. 4 DSGVO.

Legen Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten; es sei
denn, wir kdnnen zwingende schutzwirdige Griinde fur die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen,
Rechte und Freiheiten Uberwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausubung oder
Verteidigung von Rechtsanspriichen.

Der Widerspruch ist formfrei méglich und an die unter Ziffer 2 angegebenen Kontaktdaten zu richten.

*k*k
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Rhein-Neckar-Verkehr GmbH | MéhlistraRe 27 | 68165 Mannheim

PDF-Versand und Qualitatsanforderungen fiir Eingangsrechnung

Sehr geehrter Lieferant und Geschaftspartner,

im Rahmen der Optimierung unserer Buchhaltungsprozesse méchten wir lhnen, wie auch uns,
zukUnftig den Papierversand Ihrer Rechnungsdokumente ersparen. Sie unterstiitzen uns bei diesen
Bemuihungen, in dem Sie Ihre Rechnungen und Rechnungskorrekturen ab sofort im PDF-Format
per Email Ubermitteln und uns hierdurch auch helfen die Bearbeitungszeit Ihrer Rechnungen zu
reduzieren.

Damit auch Sie diese Vorteile nutzen kdnnen, bitten wir Sie die Hinweise und Anforderungen, sowie
die Qualitatsstandards in beigefigter Ubersicht zwingend zu beachten und Ihre Dokumente
ausschlieBlich an das, fir die jeweilige Gesellschaft freigegebene Postfach zu versenden.

Bitte Berucksichtigen Sie, dass eine Abweichung von unseren Anforderungen und Qualitatsstandards
zu einer erheblichen Verzdgerung bei der Bearbeitung und Begleichung fiihren kann.

Dieses Schreiben stellt bis auf Widerruf, die schriftliche Zustimmung der RNV, sowie der in
beiliegender Ubersicht genannten Gesellschaften zum Empfang von PDF-Rechnungen dar.

Im Falle weiterer Fragen zum PDF-Versand, beantworten wir lhnen diese unter der Email-Adresse:
Kreditorenbuchhaltung@rnv-online.de

Vielen Dank fur lhre Unterstiitzung.
Mit freundlichen GriRen

Rhein-Neckar-Verkehr GmbH
Kreditorenbuchhaltung

Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) MohlstraRe 27 | 68165 Mannheim Deutsche Bank Mannheim Kto.-Nr. 0449 00900 - BLZ 670 700 10
Telefon: 06 21 4 65 - 0 - Telefax: 06 21 4 65 - 32 62 IBAN DE76670700100044900900 - BIC DEUTDESMXXX
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Oberbiirgermeister Christian Specht Postbank Ludwigshafen Kto.-Nr. 6432-676 - BLZ 545 100 67
Geschéftsfiihrer: Martin in der Beek - Christian Volz IBAN DE55545100670006432676 - BIC PBNKDEFF545

Sitz und Registergericht: Mannheim - Handelsregister-Nr.: HRB 8674 Ust-1dNr.: DE 213122348

www.rnv-online.de Glaubiger ID: DE17RNV00000098603

1/1
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Anforderungen an den Rechnungsversand per PDF

Sehr geehrter Lieferant und
Geschaftspartner,

mit dem Versand lhrer Rechnung per PDF
entscheiden sie sich fiir eine schnelle und
effiziente Art der Ubermittlung.

Hierdurch wird der Prozess der
Rechnungsverarbeitung verkiirzt und
eine termingerechte Zahlung ermdglicht.

Bei Nutzung des Rechnungsversands per
PDF beachten Sie bitte die im folgenden
aufgefiihrten Anforderungen und
Qualitatsstandards.

Vielen Dank fiir hre Unterstiitzung!

Anforderungen an den
PDF-Rechnungsversand

Wenn Sie den elektronischen Rechnungsversand im PDF
Format nutzen wollen, bestehen folgende
Anforderungen:

Dateiformat:

* Es werden nur Dokumente mit der Dateiendung .pdf
akzeptiert und verarbeitet.

* Bitte verwenden Sie keinen Passwortschutz

* Keine Sonderzeichen (:*?/“><) im Dateinamen

Dateiinhalt:

* Nur eine Rechnung je PDF-Datei

* Mehrseitige Dokumente und Anlagen bitte immerin
einem PDF-Dokument zusammenfassen

* Keine separaten Anlagen moglich

Emailversand:

* Jede Gesellschaft besitzt Ihre eigene Email-Adresse.
Abweichende Belegeingdnge werden nicht
bearbeitet.

* Bitte senden sie ausschlieBlich Rechnungen und
Gutschriften/Rechnungskorrekturen an die jeweilige
Email-Adresse.

* Abweichende Dokumente oder Anfragen kdnnen
nicht beriicksichtigt werden.

Mahnungen und sonstige Riickfragen richten Sie bitte
an: Kreditorenbuchhaltung@rnv-online.de

Rechnungs- und Email-
Adressen

Rhein-Neckar-Verkehr GmbH
MohlstraRe 27
68165 Mannheim

Email-Adresse fiir PDF-Rechnungsversand:

RG_RNV@rnv-online.de

MV Mannheimer Verkehr GmbH
MohlstraRe 27
68165 Mannheim

Email-Adresse fiir PDF-Rechnungsversand:

RG_MV@rnv-online.de

| Rhein-Neckar-Verkehr GmbH
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Erstellungsprozess fiir
PDF-Rechnungen

Optimaler Weise erstellen Sie das
PDF-Dokument direkt aus einem
Programm (ERP, Word, Excel,...)
und nicht aus einem gescannten
Papierdokument.

Optimal Ungeeignet

Postbox
RG_XXX
@rnv-
online.de

Postbox
RG_XXX
@rnv-
online.de

| Rhein-Neckar-Verkehr GmbH -

Qualitatsanforderungen an eine Rechnung

Als Voraussetzung fiir eine schnelle Bearbeitung und
Begleichung einer Rechnung, stellt die
Rechnungsqualitat einen entscheidenden Faktor dar.
Unterstiitzen Sie daher die Verbesserung der
Rechnungsverarbeitungszeiten in dem Sie die folgenden
Mindestanforderungen beachten:

* Korrekte und vollstandige Rechnungsanschrift der
beauftragenden Gesellschaft

* Angabe der korrekten RNV-Bestellnummer

* Rechnungsdetails (Menge, Preis, Bezeichnung,
Zahlungsbedingung,...) und Abrechnungsweise
entsprechen der zugehdrigen Bestellung

* Es wird nur eine Bestellung je Rechnung abgerechnet
* Ausweis von Netto-, Steuer- und Bruttobetrag

* Angabe der Wahrung

* Ausweis des Liefer- / Leistungsdatums

* lhre Umsatzsteuer-ID ist enthalten

¢ lhre Bankverbindung (IBAN + BIC) ist angegeben

* Keine handschriftlichen Angaben

* Um eine gute Lesbarkeit zu gewahrleisten, sollte
moglichst ein weiRer Rechnungshintergrund gewahlt
werden

Fiir den Ausnahmefall einer Rechnung ohne Bestellung
geben Sie bitte den vollstandigen Namen, sowie die
Email-Adresse des Anforderers an.

Anforderungen an die Rechnungsqualitat

Beispielrechnung
Entsprechend dem RNV-Qualitatsstandard

Rechnung

Rechnungsdatum: 01.10.2020
Rechnungsnummer: RG123456
Rechnungsanschrift:

Rhein-Neckar-Verkehr GmbH
Moéhlstrae 27
68165 Mannheim

RNV-Bestellnummer: 4xxxxxxxxx

Bezeichnung, Menge, Preis, Lieferschein, Positionsbetrag, ...

Liefer- / Leistungsdatum: 30.09.2020

Zahlungsbedingung: Netto: 1.000,00 EUR
30 Tage netto MwSt 16 %: 160,00 EUR
Gesamt: 1.160,00 EUR

IBAN: DEXX XXXX XXXX XXXX XXXX XX

BIC:  XXXXXXXXXXXX Ust.ID: DE123456789
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Erlauterungen zur Ausschreibung

Die vorliegende Ausschreibung mit dem Titel

LWL-Ausbau im Stadtgebiet Mannheim — Los 1

gliedert sich in die folgenden Abschnitte, die hier kurz erlautert werden:
Teil 1: Erlauterungen zur Ausschreibung

Enthalt diese Erlduterungen

Teil 2: Allgemeine Vorbemerkungen

In diesem Abschnitt sind die allgemeinen Anforderungen an die ausgeschriebenen Lieferungen
und Leistungen enthalten.

Teil 3: Fachtechnische Baubeschreibung

In diesem Abschnitt sind die spezifischen Anforderungen an die ausgeschriebenen Lieferungen
und Leistungen enthalten.

Vergabeverfahren_M372 LWL-Verlegung in Mannheim im Lindenhof 2025-02-112025-04-25 M372_Los 1 Ausschreibung 24.01.2025
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Teil 2

Allgemeine Vorbemerkungen

Vergabeverfahren_M372 LWL-Verlegung in Mannheim im Lindenhof 2025-02-112025-04-25 M372_Los 1 Ausschreibung

24.01.2025
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1. Auftraggeber, Kostentrager, Planer und Bautiberwachung
Auftraggeber der MaRnahme ist die:

MV Mannheimer Verkehr GmbH
Mohlstr. 27
68165 Mannheim

Die Planung u. Bautuberwachung tbernimmt im Auftrag der MV Mannheimer Verkehr GmbH die:

RNV Rhein-Neckar-Verkehr GmbH
Mohlstr. 27
68165 Mannheim

2. Umfeld der BaumaBBnahme und bestehende Situation
Die im folgendem beschriebene BaumalRnahme erstreckt sich tber den Streckenabschnitt von
der Hst. Hauptbahnhof Sid auf der B-Linie bis in die Hst. Markuskirche.
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Los 1: Ubersicht zur Lage der MaBnahme

Verlegung Micro-Rohrverband 3x14
e Stadtauswdrts nach der Hst. Hauptbahnhof Siid auf der B-Linie bis in die Hst. Mar-
kuskirche in einen neu aufgestellten MFG8

3. Art und Umfang der ausgeschriebenen Leistung

Die Leistungen des Auftragnehmers (AN) umfassen pauschal die Verlegung eines 3er Micro-
Rohrverbandes auf dem Lindenhof.

Die Einzelleistungen sind in der fachtechnischen Baubeschreibung erlautert.

4. Abgrenzung der Leistung

Nicht zum Leistungsumfang der vorliegenden Ausschreibung gehéren die nachfolgend aufge-
fuhrten Leistungen, die durch den Auftraggeber (AG) bzw. durch Dritte erbracht werden:

e Tiefbau Hst. Markuskirche

5. Gleichzeitig laufende BaumaBRnahmen des Auftraggebers bzw. Dritter

Tiefbauarbeiten flr das Setzen eines MFG8 in der Hst. Markuskirche.

6. Lage der Baustellen

Die BaumalRnahme befindet sich auf der Gemarkung der Stadt Mannheim. Um die Baustelle mit
Ihren Eigenheiten beurteilen zu kénnen, wird empfohlen, eine Ortsbesichtigung durchzuflhren.
Die Verkehrsanlagen sind fiir die Offentlichkeit frei zuganglich, so dass die Ortsbegehung vom
Bieter in Eigenregie und ohne Beteiligung des AG erfolgen kann.

Der Bieter bestétigt mit Abgabe des Angebotes von der Ortlichkeit Kenntnis erlangt zu haben und
alle sich daraus ergebenden Kosten hinsichtlich der Verfahrensweisen, Materialzulieferungen,

Montagetechniken etc. in seinem Angebot berucksichtigt zu haben. Nachforderungen des AN,
die auf Grund mangelnder Kenntnisse Uber die Ortlichkeit entstehen, sind ausgeschlossen.

7. Verkehrswege
71 StraBenverkehr

Die Verkehrssicherungspflicht obliegt dem AN und ist durch den AN mit den &értlichen Behoérden
abzustimmen.

Vergabeverfahren_M372 LWL-Verlegung in Mannheim im Lindenhof 2025-02-112025-04-25 M372_Los 1 Ausschreibung 24.01.2025
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Alle zur Durchfihrung der Baumaflnahmen erforderlichen Verkehrsbeschilderungen, Absperrun-
gen und Hinweisschilder sind im Baustellenbereich gem. StVO, dem Merkblatt flr die Strallen
und nach Weisung der Verkehrsbehdrden aufzubauen, umzustellen, vorzuhalten und zu unter-
halten, ggf. zu beleuchten und nach Beendigung der Bauarbeiten zu entfernen. Alle hierfir anfal-
lenden Kosten und Gebulhren sind in das Angebot einzurechnen.

Ergeben sich bei Arbeiten an Eisenbahnbriicken Uber Strallen und Wege Behinderungen flir den
offentlichen StralRenverkehr, sind ausreichende der Verkehrssicherungspflicht entsprechende
Umfahrungsmaoglichkeiten fur den offentlichen Fahrzeugverkehr zu schaffen. Alle hierfir anfal-
lenden Kosten und Gebulhren sind in das Angebot einzurechnen.

Fir verkehrslenkende MaRnahmen auf3erhalb der Baustellenbereiche, die u. U. von den Ver-
kehrsbehdrden verlangt werden, hat der AN Sorge zu tragen. Sie werden nicht gesondert vergu-
tet.

Das Aufstellen von Bauzaunen und ahnliche MalRnahmen, die der AN zum Schutz seiner Bau-
stelle, Lagerplatze, Unterkinfte usw. gegeniiber dem Stral3enverkehr fur erforderlich halt, sind
Leistungen des AN und werden nicht gesondert vergutet.

Notwendige Absprachen mit Tragern offentlicher Belange gehdren zum Leistungsumfang des
AN. Gesprache und Verhandlungen mit Dritten bedirfen einer vorherigen Information und Zu-
stimmung durch den AG.

7.2  Schienenverkehr

Auf dem Streckenabschnitt im Lindenhof findet wahrend der Bauarbeiten vertakteter Personen-
verkehr statt. Alle Mallnahmen im Bereich von Gleisanlagen bedirfen der Absprache mit der
Ortlichen Bauliberwachung und dem AG. Bei Bedarf sind Sicherungsposten rechtzeitig hinzuzu-
ziehen. Die Kosten fur die Gestellung dbernimmt der AN.

Den Anweisungen der Ortsaufsicht des AG und der Sicherungsiiberwachung ist in betrieblicher
Hinsicht unbedingt Folge zu leisten.

Ohne vorherige Belehrung Uber das Verhalten bei Arbeiten an in Betrieb befindlichen Gleisen
darf kein unter Verantwortung des AN Tatiger die Gleisanlagen betreten. Er hat durch seine Un-
terschrift zu bestatigen, dass er an der Belehrung Uber die Verhaltensmaliregeln teilgenommen
hat. Fur die Einhaltung der Forderung ist der AN verantwortlich.

Samtliche Bauarbeiten auf dem Bahngeldande haben so zu erfolgen, dass der Bahnverkehr in
keiner Weise Uber das festgelegte Mal} - z.B. Einrichten von Langsamfahrstellen, genehmigten
Gleissperrungen - beeintrachtigt wird.

Fur Langsamfahrstellen, Gleissperrungen oder Bauarbeiten im Gleisbereich, die den Stral3en-
bahnbetrieb beeintrachtigen, ist rechtzeitig vorher eine betriebliche Anweisung (gemal den Re-
gelungen des AG) beim AG oder seinem bevollmachtigten Dritten zu beantragen.

Bei Arbeiten an Kabeln in der Nahe von Betriebsanlagen sind die Kabelschutzverpflichtungen zu
beachten.

Fur alle Beschadigungen und Verunreinigungen der Gleisanlagen usw. sowie fir Schaden, die

dem AG und ihren Beschaftigten unmittelbar oder mittelbar aus Ansprtichen Dritter entstehen,
haftet der AN.
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8. Anschlussmoglichkeiten an Ver- und Entsorgungsleitungen

Anschlussmadglichkeiten bestehen durch die vorhandenen Anlagen der 6ffentlichen Ver- und Ent-
sorgungsunternehmen im Baubereich. Es ist grundsatzlich Sache des AN, diese zu beschaffen,
vorzuhalten und zurtckzubauen.

9. Flachen zur Baustelleneinrichtung und Lagerflachen

Kurzfristige, kleinrdumige Lagerflachen im Streckenverlauf kénnen in Abstimmung mit dem AG
und der Bauuberwachung eingerichtet werden.

Wie Baume innerhalb der durch die Baumalnahme beanspruchten Flachen zu schitzen sind, ist
direkt mit dem Landschafts- und Forstamt Heidelberg abzustimmen.

Daruber hinaus benétigte Flachen sind Sache des AN und selbst zu beschaffen und anzumieten.
Eine gesonderte Vergutung erfolgt nicht. Vor Inanspruchnahme der Grundsticke ist der AG von
dieser Absicht zu unterrichten. Fir Ertragsschaden und Entschadigungen wegen zu spater Infor-
mation haftet der AN.

10. Baustelleneinrichtung
10.1 Allgemeines

Die Baustelleneinrichtung hat der GréRe des Objektes entsprechend unter Zugrundelegung der
vorgesehenen Ausflhrungsfristen zu erfolgen. Der AN hat innerhalb von zwei Wochen nach Auf-
tragserteilung einen Baustelleneinrichtungsplan zu erstellen. Der AG behalt sich vor, diesen Ein-
richtungsplan nach Erfordernis zu korrigieren und auf Einhaltung der Korrektur zu bestehen.

Mehrmaliges eventuell notwendiges Versetzen der Materialien oder der Baustelleneinrichtung
wird nicht gesondert vergutet. Dies gilt auch fur Zwischenlagerungen auf Deponien oder anderen
Lagerflachen.

Der AN hat die Baustelleneinrichtungsarbeiten unter eigener Verantwortung auszufiihren und die
Verkehrssicherheit bei allen Witterungsbedingungen auf der Baustelle durch Bauzaune, Schutz-
geruste, Hilfsbauwerke, Beleuchtungen, Leiteinrichtungen sowie Sperr- und Hinweisschilder zu
gewabhrleisten. Hierbei wird auch auf die Erfillung der Rdum- und Streupflicht bei Schnee und
Glatteis nach den Vorschriften der Ordnungsbehdrde hingewiesen.

Die Zufahrtswege sind vom AN laufend sauber zu halten. Er haftet fur alle Schaden daran.

Samtliche Arbeits- und Schutzgeruste, provisorische Gelander und Absperrungen, Laufbriicken
und Umwehrungen sind durch den AN entsprechend dem Baufortschritt zu erstellen, vorzuhalten
und abzubauen.

Zur Durchfiihrung des Bauvorhabens hat sich der Bieter vor Angebotsabgabe durch Augenschein
Uber die Grundstucke zu informieren und bei den zustandigen Behorden uber Art und Lage von
Versorgungsleitungen (Strom, Telefon, Gas, Wasser) und Uber Entwasserungsleitungen zu er-
kundigen; evil. erforderliche Leitungsumlegungen sind vom AN einzukalkulieren, soweit nicht ge-
sondert anders beschrieben.
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Der AN hat daflir zu sorgen, dass Hydranten, Absperrschieber-, Entwasserungs- und sonstige
Abdeckungen frei und zuganglich gehalten werden. Die von den Betrieben und Verwaltungen
zum Schutze ihrer Leitungen und sonstigen Einrichtungen getroffenen Bestimmungen sind zu
beachten.

10.2 Stellen von Baustelleneinrichtung

Die Baustelleneinrichtung fir alle Gerate, Maschinen und Materialien, die zur Leistungserfillung
notwendig sind, sind vom AN zu stellen. Maschinen und Geratefundamente sind im Zuge der
Rohplanie nach Abschluss der Bauarbeiten durch den AN restlos zu entfernen und abzufahren.

10.3 Baubiiro und sonstige Raume

Geratehitten, Mannschaftsbaracken und Sanitarraume sind durch den AN nach den Vorschriften
der Bauberufsgenossenschaft und der Berufsgenossenschaft Bahn und der Gewerbeaufsichts-
amter zu erstellen, vorzuhalten, zu reinigen, zu ver- und entsorgen und nach Abschluss der Bau-
arbeiten abzubauen; temporare Wasser und Abwasserleitungen sind fachgerecht anzuschlief3en
und nach Abbau wieder zu entfernen.

10.4 Erste Hilfe-Einrichtungen

Erste Hilfe-Einrichtungen sind nach Erfordernis und einschlagigen Vorschriften durch den AN
vorzuhalten.

10.5 Sicherung der Baustelle

Die Sicherung der Baustelle gegen Unfalle und unbefugtes Betreten, Diebstahl und Beschadi-
gungen Ubernimmt der AN. Seine Haftung endet erst mit Abnahme und Ubernahme der errichte-
ten Anlage durch den AG. Zur Sicherstellung etwaiger Ersatzanspriiche sind die entsprechenden
Versicherungen abzuschlief’en und auf Verlangen nachzuweisen.

Da in der Regel die Verlegearbeiten nachts stattfinden, hat der AN hat eigenstandig fur geeignete
Lichtquellen zu sorgen (Stirnlampen, Handlampen, etc.).

Zum Leistungsumfang des AN gehoren das Herstellen, Unterhalten und wieder Instandsetzen
bzw. Abbauen von witterungsunabhangigen Zu- und Abfahrten, Rampen, Lagerplatzen, Blenden,
Schutzzaunen, Abschrankungen, Schutzvorkehrungen, Absperrungen, Verkehrsregelungen, Si-
cherheitsbeleuchtungen, prov. Gelander, Schutz gegen Beschadigungen von Nachbargrundsti-
cken, Leitungen der Versorgungsunternehmen und dergleichen sowie die dauernde Sicherung
der Baustellen und der Bauwerke gegen unbefugten Zutritt.

Das Aufstellen, Vorhalten, Betreiben und Beseitigen von Einrichtungen auf3erhalb der Baustelle
zur Umleitung und Regelung des éffentlichen und Anliegerverkehrs erfolgt durch den AN.

Zur Absicherung der Arbeiten im Gleisbereich sind vom AN Sicherheitsposten zu stellen. Der AN

hat vor Arbeitsbeginn einen Sicherungsplan zu erstellen, der dem AG vor der Ausflihrung zur
Genehmigung vorzulegen ist.
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11. Bauausfiuhrung
11.1 Arbeitszeiten

Die Ausflihrung der Arbeiten soll vornehmlich zu den normalen werktaglichen Arbeitszeiten erfol-
gen. Die Arbeiten zum Verlegen des Microrohrverbandes mussen jedoch aufgrund der Lage der
Kabeltrasse in der verkehrsarmen Zeit zwischen 21:00 Uhr und 04:00Uhr erfolgen.

Far die Arbeiten zu Nacht-, Sonn- und Feiertagszeiten ist durch den AN eine Genehmigung ein-
zuholen und die Anwohner sind zu informieren.

Alle Mehrkosten fiir Uberstunden, Nacht-, Sonntags- oder Feiertagsarbeit sind in die Einheits-
preise einzurechnen; eine gesonderte Vergltung daflr erfolgt nicht.

11.2 Larmschutz

Es soll darauf geachtet werden, dass vorzugsweise nur elektrisch angetriebene Motoren und Ge-
rate zum Einsatz kommen.

Maschinen mit Verbrennungsmotoren (Pressluft, Kompressoren etc.) missen den gesetzlichen
Vorschriften entsprechend schallisoliert sein.

Bei der Durchfihrung aller Bauarbeiten ist das Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umweltein-
wirkungen durch Luftverunreinigungen, Gerausche, Erschitterung und ahnliche Vorgange zu be-
achten (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG in der aktuellen Fassung. Die Einhaltung
dieser Vorschriften obliegt dem AN.

Besonders hingewiesen wird auf die Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zum Schutz gegen
Baularm-Gerauschimmission, wonach in Gebieten, in denen vorwiegend Wohnungen unterge-
bracht sind, die Immissionsrichtwerte von tagsuber 55 dB (A) und nachts 40 dB (A) eingehalten
werden mussen. Die Einhaltung dieser Vorschriften obliegt dem AN.

Als Nachtzeit gilt die Zeit von 20.00 Uhr bis 6.00 Uhr.

Die angegebenen Werte sind Beurteilungspegel, gemittelt (ber den ganzen Tag bzw. die Nacht.
Zur Nachtzeit ist zusatzlich der Spitzenpegel auf den Wert “Richtwert + 20 dB (A)” begrenzt.

LarmschutzmalRnahmen gelten als Nebenleistungen und sind mit den Preisen des Angebotes
abgegolten.

In Gebieten, in denen vorwiegend Wohnungen untergebracht sind, sind folgende weitere Mal3-
nahmen zu beachten:

Fur Sagearbeiten mit Kreissagen sind Sageblatter zu verwenden, die durch auf dem Vollkreis
verteilte Einschnitte und veranderte Zahnfrasungen leiser als die ublichen sind.

Ab- und Aufbruch durch Stemmen mit schlagendem Werkzeug (z.B. Druckluft- und Hydraulik-
hammer und -meifel) ist nur mit schallgeddmmten Geraten zulassig. Zum Einrutteln von Pflas-
terbelagen sind Schleppschwinger mit einer larmmindernden Plattengleitvorrichtung einzuset-
zen.
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11.3 Transporte

Die Planung, Beistellung und Kostenlibernahme fiir samtliche Transportleistungen, die zur Aus-
fihrung dieser Vertragsleistungen erforderlich werden, sowie Arbeitsziige und Arbeitszugflhrer
obliegen allein dem AN.

11.4 Beweissicherung

Die Beweissicherung ist Sache des AN. Die Kosten flir Beweissicherung sind im Angebot einzu-
rechnen.

11.5 Nachweise der Giite der Stoffe und Bauteile

Die Arbeiten des AN umfassen den vollstandigen Leistungsumfang einschlie3lich der Lieferung
der erforderlichen Baustoffe/Materialien und die zugehdrigen Nebenleistungen.

Materialien und Verfahren, die bei der Erstellung der Anlagen eingesetzt werden, missen um-
weltfreundlich bzw. umweltschonend sein. Dazu gehdren z.B. nicht wassergefahrdendes Spezi-
algleitmittel fir Glasfaserkabel etc.

Der Einbau umweltschadlicher Baustoffe und Bauteile ist unzulassig.

11.6 Anlagen im Baugelande

Der AN hat sich vor Baubeginn bei den zustandigen Stellen nach der Lage von ober- und unter-
irdischen Kabeln, Leitungen, Drainagen und Kanalen zu unterrichten, die Mallnahmen zum
Schutz und der Sicherung abzustimmen und entsprechend den Anweisungen und Abstimmungen
zu behandelin.

Der AN hat vor und wahrend der Bauphasen die vorhandene Kabelanlage gegen Beschadigung

oder Zerstérung durch Bauarbeiten zu sichern. Der Verlauf zu sichernder Kabel ist in geeigneter
Weise zu kennzeichnen.

11.7 Erdarbeiten
11.7.1 Haftung bei Kabelbeschadigungen

Fuhrt der AN Erdarbeiten oder sonstige Arbeiten aus, so tragt er die Haftung fiir samtliche dabei
entstehenden Kabelbeschadigungen.

12. Projektmanagement

Der AN ist verpflichtet, wahrend der gesamten Projektlaufzeit folgende Aufgaben des Projektma-
nagement durchzufiihren. Hierzu zéhlen insbesondere die Erstellung und sténdige Aktualisierung
/ Uberprifung von:

e Berichtswesen (Bauberichte)

e Protokollierung von besonderen Vorkommnissen u.dgl.
e Teilnahme an den Baubesprechungen
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Die Unterlagen und Informationen des Projektmanagements sind dem AG unmittelbar nach den
Verlegearbeiten bzw. den Spleifl3- und Kabelarbeiten und auf Anfrage als PDF-Dateien zur Ver-
fligung zu stellen, um diesem eine gezielte Projektsteuerung und ein Projektcontrolling zu ermog-
lichen.

Einzurechnen sind ferner die Koordinierung und Abstimmung mit dem AG sowie ggf. anderen
beteiligten Gewerken.

13. Bauleitung

Die Bauleitung ist bei Vertragsabschluss vom AN dem AG namentlich schriftlich zu benennen
und wahrend der gesamten Bauzeit zu stellen.

Die Erlangung der Baufreigabe ist Sache dieses Bauleiters des AN.

Die Bauleitung des AN hat an den vom AG bzw. dessen Bevollmachtigten einberufenen Sitzun-
gen teilzunehmen und im erforderlichen Umfang im Sinne dieses Vertrages mitzuwirken. Der
Besprechungsturnus wird vom AG vorgegeben.

Die Herbeiflihrung der Endabnahmen und die Mangelbeseitigung ist Sache dieses Bauleiters des
AN.

Eine Oberaufsicht Uber die sach- und vertragsgerechte Ausfliihrung der Arbeiten wird vom AG
bzw. der von ihm beauftragten Stelle durchgefihrt.

Die Bauleitung des AN wird vor Beginn der Arbeiten durch das Aufsichtspersonal des AG 6rtlich
eingewiesen.

Die standige Anwesenheit der Bauleitung bzw. eines Vertreters auf den Baustellen und die Er-
reichbarkeit ist sicherzustellen. Jeder Wechsel verantwortlicher Personen ist sofort dem AG mit-
zuteilen und abzustimmen.

Wahrend der Bauarbeiten muss standig eine verantwortliche technische Aufsichtskraft des AN
auf der Baustelle anwesend sein.

Die Einhaltung und Umsetzung der DGUV Vorschriften 73 — ,Schienenbahnen® und 77 — ,Arbei-
ten im Bereich von Gleisen* sowie der Dienstanweisung DA-2022-003-IS - ,Allgemeine Siche-
rungsanweisung zu Arbeiten im Bereich von Gleisen® der rnv auf der Baustelle ist Sache des AN.
Anklndigungen an die zustandige Behdrde Uber das Erfordernis dieser Malinahmen sind vorher
mit dem AG abzustimmen.

14. Okologische Baubegleitung

Der AN verpflichtet sich, alle anfallenden MalRnahmen unter Beriicksichtigung der ortlichen, na-
turlichen Gegebenheiten durchzuflihren.
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15. Projektsprache

Die Projektsprache ist deutsch. Dies bezieht sich auf die Schriftsprache (Korrespondenz, Plan-
unterlagen, Protokolle, Vertrage etc.) und auf die mindliche Verstandigung (Besprechungen, Ge-
sprache, Bauleitung etc.).

Alle Ansprechpartner des AN mussen die deutsche Sprache in Wort und Schrift beherrschen.

Werden Komponenten auslandischer Hersteller eingesetzt, so sind die fir den AG relevanten
Dokumentationen ins Deutsche zu Ubersetzen.

16. Ausfuhrungsfristen und Terminplan rnv
Der Zeitpunkt der Auftragserteilung ist fir Anfang Juni vorgesehen.

Die Verlegung des Micro-Rohrverbandes ist von Juli bis August 2025 vorgesehen.

17. Anmeldungen

Die durchzuflihrenden Arbeiten, die Auswirkungen auf den laufenden Betrieb haben und eine
separate Fahrdienstanweisung bendtigen sind bei der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH mit min-
destens 20 Werktage Vorlauf anzumelden.

Diese Arbeiten sind zusatzlich mit der Baulberwachung abzustimmen.

Der AN hat der Aufsichtsfuhrenden Person des AG (z.B. Bauleiter, Projektleiter, Meister) die ge-
planten Sicherungsmafnahmen (Sicherungsplan) vor Beginn der Arbeiten vorzulegen.

Der MalRnahmenverantwortliche fligt diese der Meldung im Betriebsmeldesystem EBS des AG

bei und arbeitet sie entsprechend der Verfahrensanweisung VA-SMS/2017-001 als Antragstel-
ler ein.

Vergabeverfahren_M372 LWL-Verlegung in Mannheim im Lindenhof 2025-02-112025-04-25 M372_Los 1 Ausschreibung 24.01.2025

35



Ausschreibung LWL-Ausbau im Stadtgebiet Mannheim
3 Baubeschreibung

Teil 3

Baubeschreibung

Vergabeverfahren_M372 LWL-Verlegung in Mannheim im Lindenhof 2025-02-11

10.04.2024

36



Ausschreibung LWL-Ausbau im Stadtgebiet Mannheim
3 Baubeschreibung

Seite 3.2 von 6

Inhaltsverzeichnis

1. Lage der MaBnahme ........c.ccoiiiiiiiiiiiiiie s sr s e s s n s e e e ean 3
1.1 Umfeld der BaumalRnahme und bestehende Situation ........................oon. 3

2. Neu-Verlegung Micro-Rohrverband .............ccoiiiiiiiiiii e 5
2.1 Neu-Verlegung Micro-Rohrverband im Lindenhof ..., 5
2.2 Kennzeichnung Micro-Rohrverband ..., 5

3. Kabeltrassen ... s 5

4. Baudurdurchflihrung .........ccoooiiiiiii e e 6
4.1 Los 1: Verlegung Micro-Rohrverband im Lindenhof ..., 6

Vergabeverfahren_M372 LWL-Verlegung in Mannheim im Lindenhof 2025-02-112025-04-25 M372_Los 1 Ausschreibung 24.01.2025

37



Ausschreibung LWL-Ausbau im Stadtgebiet Mannheim
3 Baubeschreibung
Seite 3.3 von 6

1 Lage der MaBRnahmen

1.1 Umfeld der BaumaRnahme und bestehende Situation

Die im folgendem beschriebenen Baumallinahmen erstrecken sich Uber folgende Streckenab-
schnitte:

Verlegung eines Micro-Rohrverbandes 3x14 stadtauswarts nach der Haltestelle Hauptbahnhof
Sud auf der Strecke der B-Linie bis in die Haltestelle Markuskirche in einen neu aufgestellten
MFGS.
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Abb.1: Ubersicht zur Lage der MaRnahme

Verlegung Micro-Rohrverband 3x14
o Stadtauswaérts nach der Hst. Hauptbahnhof Sid auf der B-Linie bis in die Haltestelle
Markuskirche in einen neu aufgestellten MFG8
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2 Neu-Verlegung Micro-Rohrverbande

21 Verlegung Micro-Rohrverband im Lindenhof

Es ist ein neuer Micro-Rohrverband des Typs 3 x 14mm (Wandstarke: 2mm) stadtauswarts
nach der Haltestelle Hauptbahnhof Siid auf der B-Linie bis in die Haltestelle Markuskirche in ei-
nen neu aufgestellten MFG8 zu verlegen. Im gesamten Abschnitt auf dem Lindenhof ist ein voll-
standiges Kabeltrassensystem vorhanden, welches flr die Verlegung des Micro-Rohrverbands
genutzt werden kann. Bei der Trasse handelt es sich um Rohrzugtrassen als Mittelrohrtrasse
zwischen den Gleisen.

2.2 Kennzeichnung Micro-Rohrverband

In den Schachten der Kabeltrassen und in den AufRenschranken auf dem Lindenhof sind die
Micro-Rohre mit griinen Kabelmarken mit weiler Schrift zu kennzeichnen.

3. Kabeltrassen

Es sind im gesamten Bereich bestehende Kabeltrassen vorhanden. In der nachstehenden Ta-
belle ist eine Auflistung der Art bestehenden Kabeltrassen auf den einzelnen Abschnitten dar-
gestellt.

. Lange . Art und Lage der
Abschnitte Kabeltragssen EEAGLIENTE Kabeltrassgn
Lindenhof — B-Linie
Schacht nach Hst. Haupt- 1.800m im StraBen- u. | Schachte und Rohrzug-
bahnhof Sid stadtauswarts Gleisbereich trassen zwischen den
im Uberweg — MFG8 Hst. Gleisen
Markuskirche

Tab. 1: Kabeltrassenverlauf

4. Baudurchfiuhrung

In dem nachfolgenden Abschnitt wird zunachst ein Grobverlegekonzept beschrieben, was durch
den AN in Zusammenarbeit mit allen Beteiligten noch entsprechend abgestimmt und verfeinert
werden muss.

41 Verlegung Micro-Rohrverband im Lindenhof

Es ist ein neuer Micro-Rohrverband des Typs 3 x 14mm (Wandstarke: 2mm) stadtauswarts
nach der Haltestelle Hauptbahnhof Siid auf der B-Linie bis in die Haltestelle Markuskirche in ei-
nen neu aufgestellten MFG8 zu verlegen. Im gesamten Abschnitt auf dem Lindenhof ist ein voll-
standiges Kabeltrassensystem vorhanden, welches flr die Verlegung des Micro-Rohrverbands
genutzt werden kann. Bei der Trasse handelt es sich um Rohrzugtrassen als Mittelrohrtrasse
zwischen den Gleisen.

Den Ausschreibungsunterlagen sind die folgenden Unterlagen beigefugt:

e Anlage 1: Leistungsverzeichnis
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Erlauterungen zur Ausschreibung

Die vorliegende Ausschreibung mit dem Titel

Tiefbau fiir MFG8 GD Rheinstr. und Markuskirche

gliedert sich in die folgenden Abschnitte, die hier kurz erlautert werden:
Teil 1: Erlauterungen zur Ausschreibung

Enthalt diese Erlduterungen

Teil 2: Allgemeine Vorbemerkungen

In diesem Abschnitt sind die allgemeinen Anforderungen an die ausgeschriebenen Lieferungen
und Leistungen enthalten.

Teil 3: Fachtechnische Baubeschreibung

In diesem Abschnitt sind die spezifischen Anforderungen an die ausgeschriebenen Lieferungen
und Leistungen enthalten.
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1. Auftraggeber, Kostentrager, Planer und Bautiberwachung
Auftraggeber der MaRnahme ist die:

MV Mannheimer Verkehr GmbH
Mohlstr. 27
68165 Mannheim

Die Planung u. Bautuberwachung tbernimmt im Auftrag der MV Mannheimer Verkehr GmbH die:

RNV Rhein-Neckar-Verkehr GmbH
Mohlstr. 27
68165 Mannheim

2. Umfeld der BaumaBBnahme und bestehende Situation
Die im folgendem beschriebenen beiden Baumalinahmen erstrecken sich Uber die Streckenab-
schnitte:

e Standort 1: Gleisdreieck Rheinstr.
e Standort 2: Haltestelle Markuskirche

Landesarbeitsgericht
Baden
Wiirttemberg

¥
Europe

(3]

D Eckard
Klages

Y

Jenny Drefful

Standort 1: Ubersicht zur Lage der MaBRnahme
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Standort 2: Ubersicht zur La_ge der MaRnahme

3. Art und Umfang der ausgeschriebenen Leistung
3.1 Standort 1

Die Leistungen des Auftragnehmers (AN) umfassen den Transport des MFG8-Schranks und des
Sockels vom Betriebshof Mohlstr. auf die Baustelle beim Gleisdreieck Rheinstr. in Mannheim, die
Tiefbauarbeiten fiir den Einbau des Sockels in der Griinflache des Gleisdreiecks gemaf der Ab-
stimmung mit dem Projektleiter der Fachabteilung 1IS1, Anbindung des Sockels an die Rohrtrasse
im Gleisdreieck mit vier Leerrohren DN110 sowie die Montage des MFG8-Gehauses auf den
Sockel.

3.2 Standort 2

Die Leistungen des Auftragnehmers (AN) umfassen den Transport des MFG8-Schranks und des
Sockels vom Betriebshof Mohlstr. auf die Baustelle bei der Haltestelle Markuskirche in Mannheim,
die Tiefbauarbeiten fir den Einbau des Sockels in der Haltestelle Markuskirche gemaf der Ab-
stimmung mit dem Projektleiter der Fachabteilung 1IS1, Anbindung des Sockels an die Rohrtrasse
in der Haltestelle Markuskirche mit vier Leerrohren DN110 sowie die Montage des MFG8-Gehau-
ses auf den Sockel.

Die Einzelleistungen sind in der fachtechnischen Baubeschreibung erlautert.
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4. Abgrenzung der Leistung

Nicht zum Leistungsumfang der vorliegenden Ausschreibung gehéren die nachfolgend aufge-
fuhrten Leistungen, die durch den Auftraggeber (AG) bzw. durch Dritte erbracht werden:

o Lieferung der MFG8 und deren Sockel

e Verlegung eines Micro-Rohrverbandes von der Hst. Hauptbahnhof Sid bis in die Hst. Mar-
kuskirche in den MFG8

¢ Innenausbau des MFG8

5. Gleichzeitig laufende BaumaRnahmen des Auftraggebers bzw. Dritter

Verlegung eines Micro-Rohrverbandes von der Hst. Hauptbahnhof Sid bis in die Hst. Markuskir-
che in den MFGS8.

6. Lage der Baustellen

Die beiden Baumalinahmen befinden sich auf der Gemarkung der Stadt Mannheim. Um die Bau-
stelle mit Ihren Eigenheiten beurteilen zu kénnen, wird empfohlen, jeweils eine Ortsbesichtigung
durchzufiihren. Die Verkehrsanlagen sind fir die Offentlichkeit frei zuganglich, so dass die Orts-
begehung vom Bieter in Eigenregie und ohne Beteiligung des AG erfolgen kann.

Der Bieter bestéatigt mit Abgabe des Angebotes von der Ortlichkeit Kenntnis erlangt zu haben und
alle sich daraus ergebenden Kosten hinsichtlich der Verfahrensweisen, Materialzulieferungen,
Montagetechniken etc. in seinem Angebot berlicksichtigt zu haben. Nachforderungen des AN,
die auf Grund mangelnder Kenntnisse tber die Ortlichkeit entstehen, sind ausgeschlossen.

7. Verkehrswege
71 StraBenverkehr

Die Verkehrssicherungspflicht obliegt dem AN und ist durch den AN mit den 6rtlichen Behdrden
abzustimmen.

Alle zur Durchflihrung der beiden BaumaRnahmen erforderlichen Verkehrsbeschilderungen, Ab-
sperrungen und Hinweisschilder sind im Baustellenbereich gem. StVO, dem Merkblatt fir die
Stralden und nach Weisung der Verkehrsbehdrden aufzubauen, umzustellen, vorzuhalten und zu
unterhalten, ggf. zu beleuchten und nach Beendigung der Bauarbeiten zu entfernen. Alle hierfir
anfallenden Kosten und Gebuhren sind in das Angebot einzurechnen.

Ergeben sich bei Arbeiten an Eisenbahnbriicken Gber Strallen und Wege Behinderungen fir den
offentlichen StralRenverkehr, sind ausreichende der Verkehrssicherungspflicht entsprechende
Umfahrungsmadglichkeiten fur den 6ffentlichen Fahrzeugverkehr zu schaffen. Alle hierfir anfal-
lenden Kosten und Gebuhren sind in das Angebot einzurechnen.

Fir verkehrslenkende MaRnahmen auf3erhalb der Baustellenbereiche, die u. U. von den Ver-
kehrsbehorden verlangt werden, hat der AN Sorge zu tragen. Sie werden nicht gesondert vergu-
tet.
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Das Aufstellen von Bauzaunen und ahnliche Malinahmen, die der AN zum Schutz seiner Bau-
stelle, Lagerplatze, Unterkiinfte usw. gegeniiber dem StralRenverkehr fir erforderlich halt, sind
Leistungen des AN und werden nicht gesondert vergutet.

Notwendige Absprachen mit Tragern o6ffentlicher Belange gehéren zum Leistungsumfang des
AN. Gesprache und Verhandlungen mit Dritten bedirfen einer vorherigen Information und Zu-
stimmung durch den AG.

7.2  Schienenverkehr

Auf den Streckenabschnitten in der Rheinstra3e und im Lindenhof findet wahrend der Bauarbei-
ten vertakteter Personenverkehr statt. Alle MalRnahmen im Bereich von Gleisanlagen bediirfen
der Absprache mit der 6értlichen Bautberwachung und dem AG. Bei Bedarf sind Sicherungspos-
ten rechtzeitig hinzuzuziehen. Die Kosten fur die Gestellung Gbernimmt der AN.

Den Anweisungen der Ortsaufsicht des AG und der Sicherungsiberwachung ist in betrieblicher
Hinsicht unbedingt Folge zu leisten.

Ohne vorherige Belehrung Uber das Verhalten bei Arbeiten an in Betrieb befindlichen Gleisen
darf kein unter Verantwortung des AN Tatiger die Gleisanlagen betreten. Er hat durch seine Un-
terschrift zu bestatigen, dass er an der Belehrung Gber die Verhaltensmaliregeln teilgenommen
hat. Fur die Einhaltung der Forderung ist der AN verantwortlich.

Samtliche Bauarbeiten auf dem Bahngeldande haben so zu erfolgen, dass der Bahnverkehr in
keiner Weise Uber das festgelegte Mal} - z.B. Einrichten von Langsamfahrstellen, genehmigten
Gleissperrungen - beeintrachtigt wird.

Fir Langsamfahrstellen, Gleissperrungen oder Bauarbeiten im Gleisbereich, die den Stral3en-
bahnbetrieb beeintrachtigen, ist rechtzeitig vorher eine betriebliche Anweisung (gemafl den Re-
gelungen des AG) beim AG oder seinem bevollmachtigten Dritten zu beantragen.

Bei Arbeiten an Kabeln in der Nahe von Betriebsanlagen sind die Kabelschutzverpflichtungen zu
beachten.

Fur alle Beschadigungen und Verunreinigungen der Gleisanlagen usw. sowie fir Schaden, die

dem AG und ihren Beschaftigten unmittelbar oder mittelbar aus Ansprichen Dritter entstehen,
haftet der AN.

8. Anschlussmoglichkeiten an Ver- und Entsorgungsleitungen
Anschlussméglichkeiten bestehen durch die vorhandenen Anlagen der 6ffentlichen Ver- und Ent-

sorgungsunternehmen im Baubereich. Es ist grundsatzlich Sache des AN, diese zu beschaffen,
vorzuhalten und zurtickzubauen.

9. Flachen zur Baustelleneinrichtung und Lagerflachen

Kurzfristige, kleinrdumige Lagerflachen im Streckenverlauf kénnen in Abstimmung mit dem AG
eingerichtet werden.

Wie Baume innerhalb der durch die BaumalRnahme beanspruchten Flachen zu schiitzen sind, ist
direkt mit dem Grinflachenamt der Stadt Mannheim abzustimmen.
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Daruber hinaus benétigte Flachen sind Sache des AN und selbst zu beschaffen und anzumieten.
Eine gesonderte Vergutung erfolgt nicht. Vor Inanspruchnahme der Grundstlicke ist der AG von
dieser Absicht zu unterrichten. Fur Ertragsschaden und Entschadigungen wegen zu spater Infor-
mation haftet der AN.

10. Baustelleneinrichtung
10.1 Allgemeines

Die Baustelleneinrichtungen haben der Grof3e des jeweiligen Objekts entsprechend unter Zu-
grundelegung der vorgesehenen Ausfiihrungsfristen zu erfolgen. Der AN hat innerhalb von zwei
Wochen nach Auftragserteilung einen Baustelleneinrichtungsplan zu erstellen. Der AG behalt
sich vor, diesen Einrichtungsplan nach Erfordernis zu korrigieren und auf Einhaltung der Korrektur
zu bestehen.

Mehrmaliges eventuell notwendiges Versetzen der Materialien oder der Baustelleneinrichtung
wird nicht gesondert vergitet. Dies gilt auch fur Zwischenlagerungen auf Deponien oder anderen
Lagerflachen.

Der AN hat die Baustelleneinrichtungsarbeiten unter eigener Verantwortung auszufiihren und die
Verkehrssicherheit bei allen Witterungsbedingungen auf der Baustelle durch Bauzaune, Schutz-
geriste, Hilfsbauwerke, Beleuchtungen, Leiteinrichtungen sowie Sperr- und Hinweisschilder zu
gewabhrleisten. Hierbei wird auch auf die Erfillung der Rdum- und Streupflicht bei Schnee und
Glatteis nach den Vorschriften der Ordnungsbehdérde hingewiesen.

Die Zufahrtswege sind vom AN laufend sauber zu halten. Er haftet fur alle Schaden daran.

Samtliche Arbeits- und Schutzgeruste, provisorische Gelander und Absperrungen, Laufbriicken
und Umwehrungen sind durch den AN entsprechend dem Baufortschritt zu erstellen, vorzuhalten
und abzubauen.

Zur Durchfiihrung des Bauvorhabens hat sich der Bieter vor Angebotsabgabe durch Augenschein
Uber die Grundstucke zu informieren und bei den zustandigen Behorden Uber Art und Lage von
Versorgungsleitungen (Strom, Telefon, Gas, Wasser) und Uber Entwasserungsleitungen zu er-
kundigen; evil. erforderliche Leitungsumlegungen sind vom AN einzukalkulieren, soweit nicht ge-
sondert anders beschrieben.

Der AN hat dafir zu sorgen, dass Hydranten, Absperrschieber-, Entwasserungs- und sonstige
Abdeckungen frei und zugéanglich gehalten werden. Die von den Betrieben und Verwaltungen
zum Schutze ihrer Leitungen und sonstigen Einrichtungen getroffenen Bestimmungen sind zu
beachten.

10.2 Stellen von Baustelleneinrichtung

Die Baustelleneinrichtung fir alle Gerate, Maschinen und Materialien, die zur Leistungserfillung
notwendig sind, sind vom AN zu stellen. Maschinen und Geratefundamente sind im Zuge der
Rohplanie nach Abschluss der Bauarbeiten durch den AN restlos zu entfernen und abzufahren.
10.3 Erste Hilfe-Einrichtungen

Erste Hilfe-Einrichtungen sind nach Erfordernis und einschlagigen Vorschriften durch den AN
vorzuhalten.

2025-02-11 M372_Los 3 Ausschreibung2025-02-11 M372_Los 3 Ausschreibung 11.02.2025

52



Ausschreibung Tiefbau fir MFG8 GD Rheinstr. und Hst. Markuskirche
2 Allgemeine Vorbemerkungen
Seite 2.11 von 14

10.4 Sicherung der Baustellen

Die Sicherung der Baustellen gegen Unfalle und unbefugtes Betreten, Diebstahl und Beschadi-
gungen Ubernimmt der AN. Seine Haftung endet erst mit Abnahme und Ubernahme der errichte-
ten Anlage durch den AG. Zur Sicherstellung etwaiger Ersatzanspriiche sind die entsprechenden
Versicherungen abzuschliefsen und auf Verlangen nachzuweisen.

Zum Leistungsumfang des AN gehodren das Herstellen, Unterhalten und wieder Instandsetzen
bzw. Abbauen von witterungsunabhangigen Zu- und Abfahrten, Rampen, Lagerplatzen, Blenden,
Schutzzaunen, Abschrankungen, Schutzvorkehrungen, Absperrungen, Verkehrsregelungen, Si-
cherheitsbeleuchtungen, prov. Gelander, Schutz gegen Beschadigungen von Nachbargrundstu-
cken, Leitungen der Versorgungsunternehmen und dergleichen sowie die dauernde Sicherung
der Baustellen und der Bauwerke gegen unbefugten Zutritt.

Das Aufstellen, Vorhalten, Betreiben und Beseitigen von Einrichtungen aul3erhalb der Baustellen
zur Umleitung und Regelung des éffentlichen und Anliegerverkehrs erfolgt durch den AN.

Zur Absicherung der Arbeiten im Gleisbereich sind vom AN Sicherheitsposten zu stellen. Der AN
hat vor Arbeitsbeginn einen Sicherungsplan zu erstellen, der dem AG vor der Ausflihrung zur
Genehmigung vorzulegen ist.

11. Bauausfihrung
11.1 Arbeitszeiten

Die Ausflihrung der Arbeiten soll vornehmlich zu den normalen werktaglichen Arbeitszeiten erfol-
gen.

Fur die Arbeiten zu Nacht-, Sonn- und Feiertagszeiten ist durch den AN eine Genehmigung ein-
zuholen und die Anwohner sind zu informieren.

Alle Mehrkosten fiir Uberstunden, Nacht-, Sonntags- oder Feiertagsarbeit sind in die Einheits-
preise einzurechnen; eine gesonderte Vergltung daflr erfolgt nicht.

11.2 Larmschutz

Es soll darauf geachtet werden, dass vorzugsweise nur elektrisch angetriebene Motoren und Ge-
rate zum Einsatz kommen.

Maschinen mit Verbrennungsmotoren (Pressluft, Kompressoren etc.) missen den gesetzlichen
Vorschriften entsprechend schallisoliert sein.

Bei der Durchfihrung aller Bauarbeiten ist das Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umweltein-
wirkungen durch Luftverunreinigungen, Gerausche, Erschitterung und &hnliche Vorgange zu be-
achten (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG in der aktuellen Fassung. Die Einhaltung
dieser Vorschriften obliegt dem AN.

Besonders hingewiesen wird auf die Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zum Schutz gegen
Baularm-Gerauschimmission, wonach in Gebieten, in denen vorwiegend Wohnungen unterge-
bracht sind, die Immissionsrichtwerte von tagsuber 55 dB (A) und nachts 40 dB (A) eingehalten
werden mussen. Die Einhaltung dieser Vorschriften obliegt dem AN.

2025-02-11 M372_Los 3 Ausschreibung2025-02-11 M372_Los 3 Ausschreibung 11.02.2025

53



Ausschreibung Tiefbau fir MFG8 GD Rheinstr. und Hst. Markuskirche
2 Allgemeine Vorbemerkungen
Seite 2.12 von 14

Als Nachtzeit gilt die Zeit von 20.00 Uhr bis 6.00 Uhr.

Die angegebenen Werte sind Beurteilungspegel, gemittelt Gber den ganzen Tag bzw. die Nacht.
Zur Nachtzeit ist zusatzlich der Spitzenpegel auf den Wert “Richtwert + 20 dB (A)” begrenzt.

LarmschutzmalRnahmen gelten als Nebenleistungen und sind mit den Preisen des Angebotes
abgegolten.

In Gebieten, in denen vorwiegend Wohnungen untergebracht sind, sind folgende weitere Mal-
nahmen zu beachten:

Flr Sagearbeiten mit Kreissagen sind Sageblatter zu verwenden, die durch auf dem Vollkreis
verteilte Einschnitte und veranderte Zahnfrasungen leiser als die Ublichen sind.

Ab- und Aufbruch durch Stemmen mit schlagendem Werkzeug (z.B. Druckluft- und Hydraulik-
hammer und -meifel) ist nur mit schallgeddmmten Geraten zuldssig. Zum Einrutteln von Pflas-
terbelagen sind Schleppschwinger mit einer larmmindernden Plattengleitvorrichtung einzuset-
zen.

11.3 Transporte

Die Planung, Beistellung und Kostenlibernahme fiir samtliche Transportleistungen, die zur Aus-
fihrung dieser Vertragsleistungen erforderlich werden, sowie Arbeitsziige und Arbeitszugfihrer
obliegen allein dem AN.

11.4 Beweissicherung

Die Beweissicherung ist Sache des AN. Die Kosten flir Beweissicherung sind im Angebot einzu-
rechnen.

11.5 Nachweise der Giite der Stoffe und Bauteile

Die Arbeiten des AN umfassen den vollstandigen Leistungsumfang einschlieRlich der Lieferung
der erforderlichen Baustoffe/Materialien und die zugehérigen Nebenleistungen.

Materialien und Verfahren, die bei der Erstellung der Anlagen eingesetzt werden, missen um-
weltfreundlich bzw. umweltschonend sein. Dazu gehdéren z.B. nicht wassergefahrdendes Spezi-
algleitmittel fir Glasfaserkabel etc.

Der Einbau umweltschadlicher Baustoffe und Bauteile ist unzulassig.

11.6 Anlagen im Baugelande

Der AN hat sich vor Baubeginn bei den zustandigen Stellen nach der Lage von ober- und unter-
irdischen Kabeln, Leitungen, Drainagen und Kandlen zu unterrichten, die Maflnahmen zum
Schutz und der Sicherung abzustimmen und entsprechend den Anweisungen und Abstimmungen
zu behandeln.

Der AN hat vor und wahrend der Bauphasen die vorhandene Kabelanlage gegen Beschadigung

oder Zerstérung durch Bauarbeiten zu sichern. Der Verlauf zu sichernder Kabel ist in geeigneter
Weise zu kennzeichnen.
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11.7 Erdarbeiten
11.7.1 Haftung bei Kabelbeschadigungen

Fuhrt der AN Erdarbeiten oder sonstige Arbeiten aus, so tragt er die Haftung fiir samtliche dabei
entstehenden Kabelbeschadigungen.

12. Bauleitung

Die Bauleitung ist bei Vertragsabschluss vom AN dem AG namentlich schriftlich zu benennen
und wahrend der gesamten Bauzeit zu stellen.

Die Erlangung der Baufreigabe ist Sache dieses Bauleiters des AN.

Die Bauleitung des AN hat an den vom AG bzw. dessen Bevollméachtigten einberufenen Sitzun-
gen teilzunehmen und im erforderlichen Umfang im Sinne dieses Vertrages mitzuwirken. Der
Besprechungsturnus wird vom AG vorgegeben.

Die Herbeiflihrung der Endabnahmen und die Mangelbeseitigung ist Sache dieses Bauleiters des
AN.

Eine Oberaufsicht Uber die sach- und vertragsgerechte Ausfliihrung der Arbeiten wird vom AG
bzw. der von ihm beauftragten Stelle durchgefihrt.

Die Bauleitung des AN wird vor Beginn der Arbeiten durch das Aufsichtspersonal des AG 6rtlich
eingewiesen.

Die standige Anwesenheit der Bauleitung bzw. eines Vertreters auf den Baustellen und die Er-
reichbarkeit ist sicherzustellen. Jeder Wechsel verantwortlicher Personen ist sofort dem AG mit-
zuteilen und abzustimmen.

Wahrend der Bauarbeiten muss standig eine verantwortliche technische Aufsichtskraft des AN
auf der Baustelle anwesend sein.

Die Einhaltung und Umsetzung der DGUV Vorschriften 73 — ,Schienenbahnen® und 77 — ,Arbei-
ten im Bereich von Gleisen* sowie der Dienstanweisung DA-2022-003-IS - ,Allgemeine Siche-
rungsanweisung zu Arbeiten im Bereich von Gleisen® der rnv auf der Baustelle ist Sache des AN.
Anklndigungen an die zustandige Behdrde Uber das Erfordernis dieser Malinahmen sind vorher
mit dem AG abzustimmen.

13. Okologische Baubegleitung

Der AN verpflichtet sich, alle anfallenden MalRnahmen unter Beriicksichtigung der ortlichen, na-
turlichen Gegebenheiten durchzuflihren.
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14. Projektsprache

Die Projektsprache ist deutsch. Dies bezieht sich auf die Schriftsprache (Korrespondenz, Plan-
unterlagen, Protokolle, Vertrage etc.) und auf die mindliche Verstandigung (Besprechungen, Ge-
sprache, Bauleitung etc.).

Alle Ansprechpartner des AN mussen die deutsche Sprache in Wort und Schrift beherrschen.

Werden Komponenten auslandischer Hersteller eingesetzt, so sind die fir den AG relevanten
Dokumentationen ins Deutsche zu Ubersetzen.

15. Ausfuhrungsfristen und Terminplan rnv
Der Zeitpunkt der Auftragserteilung ist fir Anfang Juni vorgesehen.

Die Tiefbauarbeiten sind vom Juli bis August 2025 vorgesehen.

16. Anmeldungen

Die durchzuflihrenden Arbeiten, die Auswirkungen auf den laufenden Betrieb haben und eine
separate Fahrdienstanweisung bendtigen sind bei der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH mit min-
destens 20 Werktage Vorlauf anzumelden.

Diese Arbeiten sind zusatzlich mit der Baulberwachung abzustimmen.

Der AN hat der Aufsichtsfuhrenden Person des AG (z.B. Bauleiter, Projektleiter, Meister) die ge-
planten Sicherungsmafnahmen (Sicherungsplan) vor Beginn der Arbeiten vorzulegen.

Der MalRnahmenverantwortliche fligt diese der Meldung im Betriebsmeldesystem EBS des AG

bei und arbeitet sie entsprechend der Verfahrensanweisung VA-SMS/2017-001 als Antragstel-
ler ein.
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1 Lage der MaBRnahmen

1.1 Umfeld der BaumaRnahme und bestehende Situation

Die im folgendem beschriebenen beiden Baumalinahmen erstrecken sich Gber die Streckenab-

schnitte:

e Standort 1: Gleisdreieck Rheinstr.
e Standort 2: Haltestelle Markuskirche

Standort1: Ubersicht zur Lage der MaBnahme
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Standort 2: Ubersicht zur La_ge der MaBnahme

2 Tiefbauarbeiten fiir MFGS8

2.1 Standort 1: Tiefbauarbeiten fiir MFG8 GD Rheinstr.

Abholung des MFG8-Gehauses und des Sockels im Betriebshof Mohlstr. in Mannheim, Trans-
port der beiden Teile auf die Baustelle beim GD Rheinstr., Setzen des Sockels gemal Einbau-
anleitung des Herstellers am mit dem Projektleiter der Fachabteilung 1IS1 abgestimmten Stand-
ort, Anbindung des Sockels mit vier Leerrohren DN110 an den nachstgelegenen Schacht im GD

Rheinstr., Wiederabdichten und Verputzen des angebundenen Schachtes, Montage des MFG8-
Gehauses auf den eingebauten Sockel.

2.2 Standort 2: Tiefbauarbeiten fiir MFG8 Hst. Markuskirche

Abholung des MFG8-Gehauses und des Sockels im Betriebshof Mohlstr. in Mannheim, Trans-
port der beiden Teile auf die Baustelle bei der Hast. Markuskirche, Setzen des Sockels gemaf
Einbauanleitung des Herstellers am mit dem Projektleiter der Fachabteilung IS1 abgestimmten
Standort, Anbindung des Sockels mit vier Leerrohren DN110 an den nachstgelegenen Schacht
im GD Rheinstr., Wiederabdichten und Verputzen des angebundenen Schachtes, Montage des
MFG8-Gehauses auf den eingebauten Sockel.
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Den Ausschreibungsunterlagen sind die folgenden Unterlagen beigefiigt:

e Anlage 1: Beschreibung der Ausschreibung im PDF-Format

e Anlage 2: Leistungsverzeichnis im PDF-Format
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Vertragsgrundlagen r

[Glasfaserausbau Mannheim (M372)] it utem G ntress

[109-25-EK2 — Los 1 und Los 3]

Vertragsgrundlagen

Als spéatere Vertragsgrundlagen gelten in folgender Reihenfolge:

1. Die weiteren Vergabeunterlagen inkl. Leistungsbeschreibung mit Anlagen

Die ,Bedingungen fir Bauleistungen fir alle Gesellschaften der rnv-Gruppe*

3. Das (letztverbindliche) Angebot des Auftragnehmers inkl. Samtlicher auf gesonderte
Anforderung vorgelegter oder nachgereichter Unterlagen, Konzepte, Skizzen,
Nachweise, Erklarungen und Angaben

4. Das Bieter-/ und Verhandlungsgesprachsprotokoll sowie die Beantwortung von
Bewerber-/ Bieterfragen (soweit vorhanden)

5. Die aktuell giltige Fassung der VOB/B

6. Die aktuell glltige Fassung des BGB

n
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(Besondere Vertragsbedingungen)

Vergabenummer 109-25-EK2

Baumaf3inahme

M372

Leistung
Glasfaserausbau in Mannheim (M372)

BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN

1
11

1.2

2.2

Ausfuhrungsfristen (8 5 VOB/B)

Fristen fur Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausfuhrungsfristen):
Mit der Ausfiihrung ist zu beginnen
am 05.06.2025

spatestens Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens.
in der KW ,Spatestens am letzten Werktag dieser KW.

innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber
(8 5 Absatz 2 Satz 2 VOB/B). Die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum
zugehen; Ihr Auskunftsrecht geméanR § 5 Absatz 2 Satz 1 VOB/B bleibt

OO0

hiervon unberihrt.

nach der im beigefligten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist fiir den Ausfiihrungsbeginn.
Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen)

am 31.10.2025

innerhalb von Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist fir den
Ausfiihrungsbeginn.
in der KW , Spatestens am letzten Werktag dieser KW.

in der im beigefuigten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist.
Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) geméaRl § 5 Absatz 1 VOB/B sind:

[ vorstehende Frist fiir den Ausfiihrungsbeginn

vorstehende Frist fur die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung
folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen

O

OO0 O

[0 aus dem beigefligten Bauzeitenplan:

Los 1: 01.07.2025 — 31.10.2025
Los 3: 01.07.2025 — 31.10.2025

Vertragsstrafen (8§ 11 VOB/B)

Der Auftragnehmer hat bei Uberschreitung der unter 1. als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen
oder der Frist fur die Vollendung als Vertragsstrafe fur jeden Werktag des Verzugs zu zahlen:

O € (ohne Umsatzsteuer)
O Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme ohne Umsatzsteuer;
T Betrage fur angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unberticksichtigt.
Die BezugsgroRe zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Uberschreitung von als
Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil dieser Auftragssumme, der den bis
zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt Prozent der im Auftragsschreiben genannten
Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Bei der Uberschreitung von als Vertragsfrist
vereinbarten Einzelfristen ist die Vertragsstrafe auf den in Satz 1 genannten Prozentsatz des Teils
der Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu
erbringenden Leistungen entspricht.
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(Besondere Vertragsbedingungen)

Verwirkte Vertragsstrafen fir den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter
Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist fir die Vollendung
der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

Zahlung (8§ 16 VOB/B)

Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist fur
die Schlusszahlung gem. 8§ 16 Absatz 3 Nummer 1 VOB/B und den Eintritt des
Verzuges gem. § 16 Absatz 5 Nummer 3 VOB/B verlangert auf Tage.

Sicherheitsleistung fur die Vertragserfillung (§ 17 VOB/B)

Auf Sicherheit fiir die Vertragserfillung wird verzichtet.

[] Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer betragt, ist
Sicherheit fur die Vertragserfillung in Héhe von finf Prozent der Auftragssumme (inkl.
Umsatzsteuer, ohne Nachtrage) zu leisten.

Sicherheitsleistung fir Mangelanspriche

[J Auf Sicherheit fur die Mangelanspriiche wird verzichtet.

Die Sicherheit fir Mangelanspriiche betragt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen
zum Zeitpunkt der Abnahme (vorlaufige Abrechnungssumme).

Burgschaften (§ 17 VOB/B)

Wird Sicherheit durch Birgschaft geleistet, ist dafiir das jeweils einschlagige Formblatt des
Auftraggebers zu verwenden, und zwar fir

- die Vertragserfillung das Formblatt ,Vertragserfillungsbirgschaft*

- die Mangelanspriiche das Formblatt .Mangelanspriichebirgschaft*

- vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen ~Abschlagszahlungs-/
gem. § 16 Absatz 1 Nummer 1 Satz 3 VOB/B das Formblatt Vorauszahlungsburgschaft*

Technische Spezifikationen

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen
europdische Normen umgesetzt werden, europédische technische Bewertungen, gemeinsame
technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den
ausdriicklichen Zusatz: "oder gleichwertig”, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in
Bezug genommen.

Werbung
Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulassig.

frei

Weitere Besondere Vertragsbedingungen

- Sicherheit fur die Mangelerfullung kann nur durch Birgschaft erfolgen. Die Burgschaft ist mit
Bezug zur Bestellnummer auszustellen. Ohne Birgschaft wird keine Rechnung beglichen.

- Ist der Auftraggeber mit Abschluss des Vertrages zu einer Vorauszahlung verpflichtet, leistet er
diese Zug um Zug gegen Ubergabe einer unbefristeten, selbstschuldnerischen Biirgschaft eines
deutschen Kreditinstituts oder eines vergleichbaren Kreditinstituts aus einem Mitgliedsstaat der EU
in Hohe der vereinbarten Vorauszahlung. Eine Hinterlegung eines Geldbetrages als Sicherheit fir
den Auftraggeber durch den Auftragnehmer ist ausgeschlossen. Die Burgschaft dient als
Sicherheit fir Anspriiche des Auftraggebers auf Riickzahlung der Vorauszahlung. Die
Vorauszahlungsbirgschaftsurkunde ist unverziglich zuriickzugeben, wenn der Auftragnehmer
Leistungen im Wert der Vorauszahlung erbracht hat.

- Ruckgabezeitpunkt fir eine nicht verwertete Sicherheit fir Mangelanspriiche (8 17 Abs. 8 Nr. 2
VOB/B): mit Ablauf der vereinbarten Verjahrungsfrist fur Mangelanspriiche.
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1.2

1.3

3.1

3.2

rnv/

Bedingungen fiir
Bauleistungen fiir alle Gesellschaften der rnv-Gruppe

Vertragsgrundlagen
Die auszufiihrende Leistung wird nach Art und Umfang durch den Vertrag bestimmt.

Vertragsbestandteile werden in nachstehender Reihenfolge, die gleichzeitig bei
Widerspriichen eine Rangfolge darstellt, auch:

a) die der Bestellung zugrunde liegende Leistungsbeschreibung mit den
dazugehérigen Leistungsunterlagen und Zeichnungen,

b) die ,Bedingungen fir Bauleistungen® des Auftraggebers (nachfolgend ,AG*
genannt),

c) die Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen (VOB Teile B und C)
in der jeweils bei Vertragsschluss gultigen Fassung.

Die Bedingungen fur Bauleistungen des AG gelten ausschliel3lich. Entgegenstehende
und hiervon abweichende Bedingungen des Auftragnehmers (nachfolgend auch ,AN®
genannt) werden vom AG nicht anerkannt, es sei denn, der AG héatte ausdricklich
schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Die Bedingungen fiir Bauleistungen gelten auch
dann, wenn der AG in Kenntnis entgegenstehender oder von diesen Bedingungen
abweichender Bedingungen des AN die vertraglich geschuldete Leistung beauftragt.

Vorbereitung des Angebotes

Vor Abgabe eines Angebotes hat sich der AN an Ort und Stelle des Bauvorhabens
anhand der Zeichnungen und der Ausfilhrungsunterlagen Uber die 6rtlichen
Gegebenheiten des Bauvorhabens sowie Gber Art und Umfang der auszufiihrenden
Arbeiten zu informieren.

Vertragsschluss, Art und Umfang der Leistungen
Die bloRe Angebotserstellung durch den AN zieht keine Vergitungspflicht seitens des
AG nach sich. Dies gilt auch dann, wenn die Angebotserstellung auf Aufforderung des

AG erfolgt.

Art und Umfang der vom AN zu erbringenden Leistungen sind in der schriftlichen
Bestellung des AG definiert. Diese ist ma3geblich.
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3.3

3.4

41

4.2

5.1

5.2

5.3

Stellt sich nach Auftragserteilung heraus, dass zur Ausfiihrung der
vertraglichen Leistungen weitere, nicht vereinbarte Leistungen erforderlich
sind, fuhrt diese der AN auf Aufforderung des AG mit aus, es sei denn, der Betrieb
des AN ist auf derartige Leistungen nicht eingerichtet. Haben diese Leistungen einen
zusétzlichen Aufwand fir den AN zur Folge, so muss der AN einen diesbezlglichen
Vergitungsanspruch dem AG ankiindigen, bevor er mit der Ausfiihrung der Leistung
beginnt. Sodann stimmen sich die Vertragspartner iber eine gesonderte Vergiitung
ab.

Mundliche Nebenabreden im Zusammenhang mit dem Vertragsschluss,
insbesondere Absprachen wie Nachtrage, Erganzungen o. &. sind nur verbindlich,
wenn sie vom AG schriftlich bestatigt werden. Dies gilt auch fir eine Veranderung
dieser Klausel.

Werbung / Ausfiihrungsunterlagen / Urheberrecht

Ohne schriftliche Zustimmung des AG ist es dem AN nicht gestattet, Anfrage-,
Angebots- oder Ausschreibungsunterlagen des AG, Werkvertrage, Bestellungen oder
ahnliche Vertragsunterlagen und den damit verbundenen Schriftverkehr mit dem AG
zu Referenz- oder Werbezwecken zu benutzen.

Alle dem AN zur Ausfilhrung Uberlassenen Zeichnungen und sonstige Unterlagen
bleiben Eigentum des AG und sind diesem nach Erbringung der werkvertraglichen
Leistungen auf Verlangen unverziglich auf Kosten des AN zuriickzugeben. Sie
dirfen nur mit ausdricklicher schriftlicher Zustimmung des AG weiterverwendet,
vervielfaltigt oder an Dritte weitergegeben werden. Diese Pflicht besteht auch, wenn
und soweit es nicht zum Abschluss eines (Werk-)Vertrages kommt.

Plane und Ausfiihrungszeichnungen

Der AN hat die von ihm anzufertigenden Ausfiihrungszeichnungen, sowie evdtl.
weitere erforderliche Zeichnungen und Beschreibungen, bis zu dem in der Bestellung
genannten Termin dem AG zur Freigabe zum Zwecke der Uberlassung an das
Aufsichtspersonal des AG vorzulegen. Dies gilt auch fir die Dokumentation von
nachtréglich vereinbarten Anderungen.

Der AN hat dem AG auf dessen Anforderung Werkszeugnisse (ber die
Materialeigenschaften der vom AN gelieferten Baustoffe vorzulegen, die uber
Festigkeit, Zusammensetzung und andere wesentliche Eigenschaften Auskunft geben
kénnen. Die Vorlagepflicht befreit den AN nicht von seiner Verantwortung fir die
technische Ausfiihrbarkeit und ordnungsgemaRe Erfiillung der Leistung.

Alle dem AG vom AN im Zusammenhang mit der Ausfiihrung der Bestellung
Uiberlassenen Unterlagen werden Eigentum des AG.

rnv,/

66



6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10.

///
Ausfiihrung der Leistung, Subunternehmer rn" /

Der AN ist fur die technische Ausfihrbarkeit und ordnungsgemaRe Erfillung der
Leistung verantwortlich. Dies gilt auch dann, falls der AG die vorgelegten Plane des
AN freigegeben haben sollte.

Vor Beginn der Aufnahme der einzelnen Leistungen hat der AN die Planmale zu
Uberprifen. Fehler oder Mangel muss er dem AG unverziglich mitteilen.

Das Abstecken der Hauptachsen und die Ubergabe der Festpunkte in der
unmittelbaren Umgebung der Baustelle wird durch den AG vorgenommen. Der AN
prift diese nach und teilt dem AG unverziiglich mit, wenn diese nicht im Einklang mit
den PlanmaRen stehen sollten.

Fir Schaden durch verloren gegangene oder beschadigte Absteckungen,
Vermessungspunkte und Grenzzeichen von Grundstiicken hat der AN aufzukommen.

Der AN hat alle von ihm bereitgestellten Materialien, die sich auf der Baustelle
befinden, gegen Diebstahl und Beschadigung zu versichern.

Der AN darf die ihm Ubertragenen Leistungen nur mit vorheriger schriftlicher
Zustimmung des AG weitervergeben.

Der AN ist verpflichtet, die fir seine Leistung einschlagigen Arbeitsschutz-,
Unfallverhiitungs-, Umweltschutz- sowie sonstige gesetzliche Vorschriften
einzuhalten.

Die Entsorgung der bei der Ausfihrung seiner Arbeiten anfallenden
entsorgungspflichtigen Stoffe nimmt der AN unter Einhaltung der jeweils geltenden
behérdlichen und gesetzlichen Vorschriften auf eigene Kosten vor. Die
nachweispflichtigen Entsorgungsnachweise sind dem AG umgehend zu ibergeben.

Nach Fertigstellung der Arbeiten sind alle vom AN in Anspruch genommenen Fléchen
von diesem wieder in einen ordnungsgemafen Zustand zu versetzen.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich zur Einhaltung des
Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes (LkSG). Er garantiert die Einhaltung der
entsprechenden Menschenrechte und Umweltbelange innerhalb der eigenen
Geschaftstatigkeit sowie seiner globalen Lieferketten. Er tragt dafiir Sorge,
Menschenrechts- und Umweltverletzungen vorzubeugen sowie unmittelbare
Zulieferer zur Einhaltung dieser Anforderungen zu verpflichten. Der Auftraggeber
behalt sich vor, die Einhaltung der Menschenrechte und Umweltbelange beim
unmittelbaren Auftragnehmer, je nach bestehendem Risiko auch mehrfach, zu
kontrollieren. Der Auftraggeber erhalt hiernach auch ein Weisungsrecht gegeniiber
dem unmittelbaren Auftragnehmer, zusétzliche oder weitere Praventions- und/oder
AbhilfemaBnahmen einzufihren bzw. umzusetzen, um die Einhaltung von
Menschenrechten sowie Umweltbelangen zu kontrollieren
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7.1

7.2

7.3

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

9.1

Bauleitung und Bauaufsicht rn" //

Der AN hat vor Beginn der von ihm auszufiihrenden Arbeiten einen fir das gesamte
Vorhaben verantwortlichen und vertretungsberechtigten Bauleiter schriftlich zu
benennen. Vor einem Wechsel seiner Bauleitung hat der AN den AG unverziglich
schriftlich zu informieren.

Der AG ist berechtigt, den benannten Bauleiter abzulehnen, falls dieser in fachlicher
oder persénlicher Hinsicht sich als fur die Uberwachung der Arbeiten ungeeignet
erweist.

Der Bauleiter ist Ansprechpartner fiir die die Bauausfiihrung betreffenden Weisungen.
Bedenken gegen diese hat der AN dem AG unverziglich schriftlich mitzuteilen.

Baustelleneinrichtung und Sicherung

Der AN hat bis zur Abnahme seiner Leistung alle zur Sicherung der Baustelle
erforderlichen Malinahmen in eigener Verantwortung zu treffen. Fir den Zustand der
Baustelle ist der AN verantwortlich.

Der AN hat fir geeignete Arbeitsbedingungen auf der Baustelle zu sorgen.

Auf Verlangen des AG hat der AN diesem einen Baustelleneinrichtungsplan sowie
eine Gerateliste vorzulegen.

Das Aufstellen von Firmenschildern durch den AN bedarf der vorherigen schriftlichen
Zustimmung des AG.

Sofern der AN fir die Durchfihrung seiner Leistungen Wasser-, Energie-,
Abwasseranschliisse oder sonstige Medienanschliisse oder Geriiste benétigt, hat der
AN diese selbst zu stellen und auf eigene Kosten zu unterhalten, sofern keine andere
schriftliche vertragliche Vereinbarung mit dem AG im Einzelfall getroffen wurde. Die
Kosten des Verbrauchs tragt ebenfalls der AN.

Die Baustelle und der vom AN genutzte Lagerplatz sind sauber zu halten. Der AN hat
nach  Fertigstellung seiner Leistungen samtliche Baugerdte, Geriste,
Ausristungsgegenstande, Bau- und Werkstoffe, sofern diese nicht vom AG
Ubernommen werden, unverziglich von der Baustelle zu entfernen.

MaBRnahmen zur Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht

Der AN ist fur die Einhaltung der am Bau zu beachtenden Sicherheits- und
Unfallverhiitungsvorschriften verantwortlich. Beim Ausheben von Gruben, Schéchten
und &hnlichen BaumaBnahmen hat der Baugrubenverbau im Einklang mit den
anerkannten Regeln der Technik so zu erfolgen, dass Rutschungen und Setzungen,
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9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

10.

101

10.2

10.3

///
gleich bei welchem Bauzustand, nicht entstehen kénnen und eine rn" /

Geféhrdung der im Graben oder Schacht befindlichen Person verhindert
wird.

Der AN hat die Baustelle mit Baustofflagerplatz in der gesamten Lé&nge
vorschriftsmaBig abzuschranken, zu beschildern und bei Dunkelheit an allen
Gefahrenpunkten zu beleuchten und zu sichern.

Die fur Sonn-, Feiertags- und Nachtarbeit erforderlichen behdérdlichen
Genehmigungen holt der AN in eigener Verantwortung nach vorheriger
Verstandigung mit dem AG ein.

Machen es die drtlichen Verhaltnisse unumganglich, behérdlich vorgeschriebene
Sicherheitsposten, Sicherungsaufsicht oder Bahniibergangssicherungsposten zu
stellen, ist vorab eine Zusatzbestellung beim AG einzuholen.

Der AN ist fiur die ordnungsgeméfie Absperrung und Kennzeichnung der Baustelle
verantwortlich.

Der AN hat bei Arbeiten im 6ffentlichen Stralenraum den Trager der StralRenbaulast
vor Aufnahme der Arbeiten zu benachrichtigen. Insbesondere hat der AN rechtzeitig
vor Arbeitsaufnahme die notwendigen verkehrsrechtlichen Genehmigungen bei der
Verkehrsbehérde einzuholen und den AG unverziglich von den eingeleiteten
MaRnahmen sowie den jeweiligen Sachstand in Kenntnis zu setzen.

Anfallende Gebuhren fur die Erteilung einer verkehrsrechtlichen Anordnung hat der
AN zu tragen.

Ausfiihrungsfristen, Vertragsstrafe

Die Ausfiihrung durch den AN ist gemaR den verbindlichen Vertragsfristen zu
beginnen, angemessen zu férdern und zu vollenden.

Verzogert der AN den Beginn der Ausfiihrung, gerat er mit der Vollendung in Verzug
oder kommt er der in Ziffer 9.1. erwédhnten Verpflichtung nicht nach, so kann der AG
bei Aufrechterhaltung des Vertrages Schadenersatz verlangen und dem AN eine
angemessene Frist zur Vertragserfillung setzen und erklaren, dass er nach
fruchtlosem Ablauf der Frist den Vertrag kiindigen werde.

Wird eine vertragliche Fertigstellungsfrist aus Griinden, die der AN und / oder seine
Erfullungsgehilfen zu vertreten haben, nicht eingehalten, hat der AN an den AG eine
Vertragsstrafe in Hohe von 0,15 % der Nettoauftragssumme fiir jeden angefangenen
Werktag der Verspatung zu zahlen. Die hierbei maximal verwirkte Vertragsstrafe ist
auf einen Betrag in Héhe von 5 % der Nettoauftragssumme begrenzt.
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1.
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11.2

12.

121

12.2

12.3

13.

13.1

13.2

13.3

///
Der AN hat die Vertragsstrafe auch dann zu zahlen, wenn sich der AG rn" /

das Recht, die Vertragsstrafe zu verlangen, bei der Abnahme nicht
vorbehalt, sofern der AG die Vertragsstrafe vor der Falligkeit der Schlusszahlung
schriftlich geltend macht.

AufmaR / Massenermittiung

Die vom AN fertiggestellten Leistungen mit den dazugehdérigen Lieferungen werden
nach Fertigstellung der Arbeiten von den Vertragsparteien in einem gemeinsam zu
unterzeichnenden Aufmal-Protokoll hinsichtlich ihres Volumens festgestellt. Bei
gréBeren Bauvorhaben werden nach Baufortschritt ZwischenaufmaBprotokolle
aufgestellt.

Ein Materialnachweis wird dadurch gefuhrt, dass eingebautes mit dem laut
Lieferschein bestellten Material verglichen und mit der Leistungsbeschreibung auf
Ubereinstimmung tberpriift wird.

Abnahme

Bauleistungen sind férmlich im Sinne von § 12 Abs. 4 VOB/ Teil B unter Anfertigung
einer Niederschrift abzunehmen. Dies gilt auch fir Mangelbeseitigungsleistungen.
Eine fiktive Abnahme ist ausgeschlossen. Konkludente Handlungen, wie zum Beispiel
Ingebrauchnahme, Fortflihrung der Leistung o. &., gelten nicht als Abnahme.

Der AN tragt die Gefahr fur die von ihm ausgefilhrten Leistungen bis diese
abgenommen sind.

In Fallen héherer Gewalt und bei Streik, Aussperrung, Betriebsstérung und sonstigen
vom AG nicht zu beeinflussenden Ereignissen ist der AG berechtigt, die Abnahme um
die Dauer der Behinderung zu verschieben, ohne dass dem AN hierdurch Anspriiche
entstehen.

Gewabhrleistung

Die Verjahrungsfrist fir samtliche Bauleistungen betragt 5 Jahre. Sie beginnt mit dem
Tag der Abnahme der Bauleistung durch den AG.

Mit Abnahme von Mangelbeseitigungsleistungen lauft fir diese eine neue Frist
gemal Ziffer 13.1.

Der AN ist verpflichtet, alle wahrend der Verjahrungsfrist hervortretenden Mangel, die
auf seine vertragswidrige Leistung zurlckzufiihren sind, auf seine Kosten zu
beseitigen, wenn der AG vor Ablauf der Frist unter Ziffer 13.1 dies schriftlich verlangt.
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13.4

14.

141

14.2

15.

15.1

15.2

16.3

16.

16.1

16.2

. /
Im Ubrigen richten sich die Gewahrleistungspflichten des AN nach den rn" /

gesetzlichen Regelungen der §§ 634 ff. BGB.

Haftung fiir Schadigungen Dritter

Der AN ist verpflichtet, die durch ihn verursachten Schaden an Strallen, Wegen,
Gebauden, Versorgungs- und Verkehrsanlagen auf seine Kosten zu beseitigen.

Fir den Fall, dass der geschadigte Dritte den AG direkt in Anspruch nimmt, ist der AN
verpflichtet, den AG insoweit von der Inanspruchnahme freizustellen, als er auch
selbst gegeniiber dem Dritten haften wiirde. Fir die Kostentragung im Innenverhaltnis
zwischen dem AG und dem AN gilt die Vorschrift des § 254 BGB.

Abrechnung

Die Abrechnung erfolgt auf Grundlage eines gemeinsamen Aufmafles nach den
vereinbarten Einheitspreisen. Das Aufmall und sonstige dazugehérige Unterlagen
sind der Abrechnung beizufigen. Abschlagsrechnungen werden vom AG nur auf
Basis gemeinsam erstellter und von beiden Seiten anerkannter Aufmale akzeptiert.
Fur die Fristen der Rechnungserstellung des AN, insbesondere die Ausstellung einer
Schlussrechnung, gilt die gesetzliche Vorschrift des § 14 UStG.

Es sind baubegleitende Leistungsfeststellungen und Leistungsnachweise zu
erbringen. Werden Positionen nach Liefer- bzw. Wiegeschein abgerechnet, so sind
diese taglich der ortlichen Bauliberwachung vorzulegen und von ihr bestatigen zu
lassen. Zur Schlussrechnung sind die Originallieferscheine, nach Positionen
geordnet, fortlaufend sortiert beizufiigen. Das 6értliche Aufmal von Leitungsgraben
und Rohrleitungen erfolgt am offenen Graben. Bereits ab der 1. Abschlagsrechnung
sind nachvollziehbare Massenermittlungen auf der Grundlage von gemeinsam
erstelllen und von beiden Seiten anerkannten AufmaBen vorzulegen. Eine
Auszahlung ohne Aufmal erfolgt nicht.

Der AN hat seine Leistungen prifbar abzurechnen. Reicht der AN eine prifbare
Rechnung nicht ein, obwohl ihm der AG eine angemessene Frist gesetzt hat, so kann
sie der AG selbst auf Kosten des AN ausstellen.

Abrechnung von Stundenlohnarbeiten
Stundenlohnarbeiten werden nur dann vergitet, wenn sie vom AG besonders
schriftlich beauftragt werden. Dies gilt auch fir Arbeiten, bei denen Samstags-,

Sonntags- oder Feiertagszuschléage anfallen.

Der AN hat die Nachweise fiir Stundenlohnarbeiten, nachdem sie erbracht wurden,
innerhalb von 2 Werktagen dem AG zur Bestatigung vorzulegen. Die Bestatigung
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16.3

17.

18.

19.

20.

20.1

///
bezieht sich auf die Leistungserbringung, nicht aber auf die rn" /

vertragsmalige Leistungsabrechnung.

Hat der AG Stundenlohnarbeiten schriftlich in Bestellung gegeben, missen die von

der Bauleitung des AG zur Bestatigung schriftlich abgezeichneten Nachweise in

zweifacher Ausfertigung erstellt werden und folgende Angaben enthalten:

- Art der Arbeit

- Name, Beruf des Arbeiters

- bei Ingenieur- und Meisterstunden genaue Angaben tiber den Anforderungsgrund

- Zahl der geleisteten Arbeitsstunden unter Angabe des Datums am Einsatztag,
des Arbeitsbeginns und Arbeitsendes

- Art und Menge der beigestellten Stoffe

Die Nachpriufung bestatigter Nachweise fur Stundenlohnarbeiten behalt sich der AG

ausdriicklich vor.

Sicherheitseinbehalt

Der AG ist fur die Dauer der Gewahrleistungsfrist berechtigt, einen
Sicherheitseinbehalt in Héhe von 5 % der gesamten Abrechnungssumme zur
Erfullung der Gewahrleistungspflichten des AN einzubehalten. Dieser Einbehalt kann
vom AN durch eine unbefristete, selbstschuldnerische Bankbirgschaft eines
inlandischen Kreditinstitutes oder Versicherers oder durch Hinterlegung abgel6st
werden. Die Rickgabe erfolgt mit Ablauf der Gewahrleistungspflicht. Sofern zu
diesem Zeitpunkt die vom AG geltend gemachten Anspriiche noch nicht erfillt sind,
darf er einen entsprechenden Teil der Sicherheit zuriickhalten.

Haftpflichtversicherung

Der AN hat sich fiir von ihm zu verantwortende Schéaden, die bei der Ausfiihrung des
Vertrages verursacht werden kénnen, angemessen zu versichern und dies auf
Verlangen nachzuweisen.

Wettbewerbswidrige Preisabsprache

Hat der AN oder die von ihm beauftragten oder tatigen Personen bei der Vergabe
nachweislich  eine  Abrede  getroffen, die zu einer  unzuldssigen
Wettbewerbsbeschrankung gefiihrt hat, so hat der AG einen Anspruch in Héhe von
3 % der Bruttoschlussrechnungssumme als pauschalen Schadenersatz. Es bleibt
dem AG nachgelassen, einen im Einzelfall h6heren Schaden nachzuweisen.

Erfiillungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht

Erfullungsort fiir Lieferungen und Leistungen ist der sich aus dem Vertrag ergebende
Leistungsort.

72



///
20.2 Gerichtsstand ist Mannheim, soweit der AN Vollkaufmann im Sinne des rn" /

Handelsgesetzbuches oder juristische Person des 6ffentlichen Rechtes ist
oder offentlich rechtliches Sondervermégen besitzt. Anspriiche des AG kénnen auch
am allgemeinen Gerichtsstand des AN geltend gemacht werden.

Stand Januar 2024
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216

(Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen)

Vergabenummer Datum
109-25-EK2

Baumaflnahme

M372

Leistung

Glasfaserausbau in Mannheim (M372)

Erganzung der Aufforderung zur Angebotsabgabe
Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen (Erklarungen, Angaben, Nachweise)

1 Unterlagen, die mit dem Angebot abzugeben sind

1.1 Formblatter

Angebotsschreiben (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote fiir jedes Hauptangebot)

Angaben zur Preisermittlung entsprechend den Formblattern 221 oder 222 (bei Abgabe mehrerer
Hauptangebote fiir jedes Hauptangebot)

[0 224 - Angebot Lohngleitklausel (wenn ein Anderungssatz angeboten wird; bei Abgabe mehrerer Haupt-
angebote fiir jedes Hauptangebot, zu dem ein Anderungssatz angeboten wird)

233 - Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen (wenn Teile der Leistung an Nachunternehmer ver-
geben werden sollen; bei Abgabe mehrerer Hauptangebote fiir jedes Hauptangebot, in dem Teile der
Leistung an Nachunternehmer vergeben werden sollen)

234 - Erklarung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft (wenn das Angebot von einer Bietergemeinschaft abgege-
ben wird; bei Abgabe mehrerer Hauptangebote fiir jedes Hauptangebot einer Bietergemeinschaft)

[x] 235 - Verzeichnis der Leistungen/Kapazitaten anderer Unternehmen (wenn sich der Bieter der Kapazi-
taten anderer Unternehmen bedienen wird; bei Abgabe mehrere Hauptangebote flr jedes Hauptange-
bot, in dem sich der Bieter der Kapazitdten anderer Unternehmen bedient)

O 248 - Erklarung zur Verwendung von Holzprodukten (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote fir jedes
Hauptangebot)

[0  Vertragsformular/e Instandhaltung (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote fir jedes Hauptangebot)

Eigenerklarung EU-Sanktionen

Formblatter zum Landestarif- und Mindestlohngesetz Baden-Wrttemberg

1.2 unternehmensbezogene Unterlagen

Angabe der PQ-Nummer im Angebotsschreiben oder
Formblatt Eigenerklarung zur Eignung oder
Einheitliche Europaische Eigenerklarung

Referenzenangaben im Register Eignungskriterien (direkt auf der Vergabeplattform)

Nachweis Versicherungspolice/ Erklarung der Versicherung tiber Abschluss dieser bei Auftragserteilung

1.3 Leistungsbezogene Unterlagen

Leistungsverzeichnis mit den Preisen

O Produktangaben in folgenden Positionen:

O

1.4 sonstige Unterlagen

O Erfullung von Mindestanforderungen, z.B. Datenblatter, Muster, spezielle Nachweise

L]
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216

(Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen)

Unterlagen, die auf Verlangen der Vergabestelle vorzulegen sind

21 Formblatter

O 126 - Sicherheitsauskunft und Verpflichtungserklarung Nachunternehmer/Unterauftragnehmer

[0 236 - Verpflichtungserklarung anderer Unternehmen

[0 Aufgliederung der Einheitspreise entsprechend Formblatt 223

]

]

2.2 unternehmensbezogene Unterlagen (Bestatigungen der Eigenerklarungen)

O Referenznachweise mit den im Formblatt Eigenerklarung zur Eignung genannten Angaben

Erklarung zur Zahl der in den letzten 3 Jahren jahresdurchschnittlich beschaftigten Arbeitskrafte, ge-
gliedert nach Lohngruppen, mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal

Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte)
bzw. bei der Industrie- und Handelskammer

[x] rechtskraftig bestatigter Insolvenzplan (falls eine Erklarung Uber das Vorliegen eines solchen Insol-
venzplanes angegeben wurde)

[x] Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, falls das Unternehmen beitragspflichtig ist

Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen, falls das Fi-
nanzamt eine solche Bescheinigung ausstellt

Freistellungsbescheinigung nach § 48b Einkommensteuergesetz

[x] Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zustandigen Versicherungstragers mit
Angabe der Lohnsummen

]

]

2.3 leistungsbezogene Unterlagen

[0 Produktdatenblatter benannter Fabrikate

]

2.4 sonstige Unterlagen

Urkalkulation (die Urkalkulation wird fur die Prafung der Preise gedffnet, im Anschluss wieder ver-
schlossen)

Die Urkalkulation ist in einem verschlossenen Umschlag mit der Aufrschrift

"NICHT OFFNEN - Urkalkulation“ und der Projektbezeichnung und Projektnummer zu versehen.

©‘r"ﬁ§3 VHB - Bund - Ausgabe 2017 — Stand 2019 Seite 2 von 2
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M V MV Mannheimer
Verkehr GmbH

Projekt M372:
Beschaffung MFGS8 fur den LWL-Ausbau im
Stadtgebiet Mannheim

Vergabeverfahren 109-25-EK2
LOS 2

Erstellt von: Rhein-Neckar-Verkehr GmbH
Abteilung IS1
Bernd Schldsser
Mohlstr. 27
68165 Mannheim

Stand 11.02.2025
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Ausschreibung: Beschaffung MFG8 fur den LWL-Ausbau im Stadtgebiet Mannheim

3 von 4

1.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.5.1

Allgemeines

Auftraggeber, Kostentrager, Planer und Bauiiberwachung

Auftraggeber der MalSnahme ist die:
MV Mannheimer Verkehr GmbH
Mohlstr. 27
68165 Mannheim

Die Planung u. Bauliberwachung tbernimmt im Auftrag der MV Mannheimer Verkehr
GmbH die:

RNV Rhein-Neckar-Verkehr GmbH
Mohlstr. 27
68165 Mannheim

Umfang der Baumalinahme und bestehende Situation

Lieferung von zwei Multifunktionsgehduse Grof3e 8 (MFG8) incl. Sockel und der Teile fur
den Innenausbau des MFG8 fur den LWL-Ausbau im Stadtgebiet Mannheim.

Projektsprache
Die Projektsprache ist deutsch. Dies bezieht sich auf die Schriftsprache (Korrespondenz,
Planunterlagen, Protokolle, Vertrage etc.) und auf die mindliche Verstandigung

(Besprechungen, Gesprache, Bauleitung etc.).

Alle Ansprechpartner des Auftragnehmers (AN) mussen die deutsche Sprache in Wort und
Schrift beherrschen.

Werden Komponenten auslandischer Hersteller eingesetzt, so sind die flr den
Auftraggeber (AG) relevanten Dokumentationen ins Deutsche zu Ubersetzen.

Ausfiihrungsfristen und Terminplan

Liefertermin ab dem 01.06.2025; Festlegung eines Lieferterminplans nach Absprache des
AN mit dem AG, Abteilung IS1.

Art und Umfang der ausgeschriebenen Leistungen

Teil 1 — Lieferung von zwei MFG8 incl. Sockel und der Teile fiir den
Innenausbau

Lieferung von zwei MFG8 incl. Sockel und der Teile fir den Innenausbau gemaf$
LV.

11.02.2025
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Ausschreibung: Beschaffung MFG8 fur den LWL-Ausbau im Stadtgebiet Mannheim
4 von 4

2. Teil 2 - Lieferung von zwei MFG8 incl. Sockel und der Teile fiir den
Innenausbau

2.1 Alilgemeines
Lieferung von zwei MFG8 incl. Sockel und der Teile fir den Innenausbau gemafR dem LV.

2.2 Transport, Verpackung und Lieferung

Transport, Verpackung und Lieferung frei Lager im Betriebshof MéhlstraSe, Méhlstral3e
27, 68165 Mannheim des AG.

Der AN hat sich mit dem AG Uber den Anlieferungstermin der Sendung zu verstandigen.
die MFG8-Gehause, die Sockel sowie die Teile fir den Innenausbau sind so zu verpacken,
dass sie in einwandfreiem Zustand im Lager Moéhlstrase des AG eintreffen.

Samtliche Transporte erfolgen auf Gefahr des AN. Die Entgegennahme einer Lieferung
bedeutet keine Abnahme und Anerkennung ihrer OrdnungsmafSigkeit.

Den Ausschreibungsunterlagen sind die folgenden Unterlagen beigefugt:

e Anlage 1: Beschreibung Beschaffung MFG8 im PDF-Format
e Anlage 2: Leistungsverzeichnis MFG8 im PDF-Format

11.02.2025



Vertragsgrundlagen r

[Glasfaserausbau Mannheim (M372)] e it

[109-25-EK2 — Los 2]

Vertragsgrundlagen

Als spéatere Vertragsgrundlagen gelten in folgender Reihenfolge:

1. Die weiteren Vergabeunterlagen inkl. Leistungsbeschreibung mit Anlagen

2. Das (letztverbindliche) Angebot des Auftragnehmers inkl. Samtlicher auf gesonderte
Anforderung vorgelegter oder nachgereichter Unterlagen, Konzepte, Skizzen,
Nachweise, Erklarungen und Angaben

3. Das Bieter-/ und Verhandlungsgesprachsprotokoll sowie die Beantwortung von
Bewerber-/ Bieterfragen (soweit vorhanden)

4. Die ,Allgemeinen Einkaufsbedingungen fir Liefer- und Werkleistungen fir alle

Gesellschaften der rnv-Gruppe®

Die aktuell gultige Fassung der VOL/B

6. Die aktuell glltige Fassung des BGB

o
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634

(Besondere Vertragsbedingungen — Liefer-/Dienstleistungen)

Vergabenummer | 109-25-EK2

MaRnahme

M372

Leistung

Glasfaserausbau in Mannheim (M372)

BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN

Die §§ beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen fiir die Ausfiihrung von Leistungen (VOL/B).

1

4.1

4.2

4.3

Uberwachung der Anlieferung

Die Uberwachung obliegt dem Auftraggeber. Dieser hat den Architekten/Ingenieur
Wird nach Auftragserteilung bekannt gegeben

mit der Wahrnehmung beauftragt. Anordnungen dirfen nur vom Auftraggeber bzw. vom
beauftragten Architekten/Ingenieur getroffen werden.

Anlieferungs- oder Annahmestelle

Ort frei Lager im Betriebshof MohlstraRe, Mohlistra3e 27, 68165 Mannheim

Gebaude

Raum

Ausfiihrungsfristen

Anlieferung 05.06.2025

Ende der Ausfiihrung 31.10.2025

folgende Einzelfristen sind Vertragsfristen: Lieferung bis 25.06.2025

Vertragsstrafen (§ 11)

Der Auftragnehmer hat als Vertragsstrafe flr Verzug zu zahlen:
bei Uberschreitung der unter 3. genannten Fristen

O fur jede vollendete Woche Prozent

O fur jeden Werktag Prozent

desjenigen Teils der Leistung, der nicht genutzt werden kann. Die BezugsgréRe zur Berechnung der
Vertragsstrafe bei der Uberschreitung von Einzelfristen ist der nicht nutzbare Teil der Leistung, der
den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt Prozent der Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer)
begrenzt.

Verwirkte Vertragsstrafen fir den Verzug wegen Nichteinhaltung verbindlicher Zwischentermine
(Einzelfristen als Vertragsfristen) werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist
fur die Vollendung der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

Rechnungen (§ 15)
Alle Rechnungen sind beim Auftraggeber

-fach und zugleich
bei RG_RNV@rnv-online.de

1 -fach einzureichen.

© ‘»'mﬁ VHB - Bund - Ausgabe 2017 Seite 1 von 2
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634

(Besondere Vertragsbedingungen — Liefer-/Dienstleistungen)

Sicherheitsleistung (§ 18)

6.1 Stellung der Sicherheit
Sicherheit fur die Erflllung samtlicher Verpflichtungen des Auftragnehmers aus dem Vertrag ist in
Hoéhe von
Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachtrage) zu leisten, sofern die
Auftragssumme
mindestens 50.000 Euro ohne Umsatzsteuer betragt, und wenn dies fir die sach- und
fristgemale Leistung ausnahmsweise erforderlich erscheint.
Sicherheit kann wahlweise durch Hinterlegung von Geld oder durch Birgschaft geleistet werden.
6.2 Sicherheitsleistung durch Burgschaft

Wird Sicherheit durch Blrgschaft geleistet, ist dafiir das Formblatt ,Vertragserfiillungsbiirgschaft"

des Vergabe- und Vertragshandbuchs fir die Baumalinahmen des Bundes (VHB) zu verwenden

oder die Birgschaftserklarung muss inhaltlich vollstandig dem Formblatt des Auftraggebers
entsprechen.

Die Birgschaftsurkunden enthalten folgende Erklarung des Biirgen:

- "Der Biurge dbernimmt fiur den Auftragnehmer die selbstschuldnerische Blrgschaft nach
deutschem Recht.

- Auf die Einreden der Vorausklage gemaf § 771 BGB wird verzichtet.

- Die Birgschaft ist unbefristet; sie erlischt mit der Riickgabe dieser Blirgschaftsurkunde.

- Die Birgschaftsforderung verjahrt nicht vor der gesicherten Hauptforderung. Nach Abschluss des
Bilrgschaftsvertrages getroffene Vereinbarungen Uber die Verjahrung der Hauptforderung
zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer sind fiir den Blirgen nur im Falle seiner
schriftlichen Zustimmung bindend.

- Gerichtsstand ist der Sitz der zur Prozessvertretung des Auftraggebers zustandigen Stelle."

7 Zahlungsbedingungen (§ 17)
Vorauszahlungen werden nur geleistet, wenn nachfolgend eine Regelung getroffen ist.
8 - frei -
9 Weitere Besondere Vertragsbedingungen
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Allgemeine Einkaufsbedingungen fiir Liefer- und Werkleistungen
fiir alle Gesellschaften der rnv-Gruppe

§ 1 Geltungsbereich

(1) Die vorliegenden Allgemeinen Einkaufsbedingungen fir Liefer- und Werkleistungen (AEB Liefer- und
Werkleistungen) gelten fur alle Geschaftsbeziehungen mit unseren Geschéftspartnern und Lieferanten
(Auftragnehmer®). Die AEB Liefer- und Werkleistungen gelten nur, wenn der Auftragnehmer Unterneh-
mer (§ 14 BGB), eine juristische Person des 6ffentlichen Rechts oder ein &ffentlich-rechtliches Sonder-
vermdgen ist.

(2) Die AEB Liefer- und Werkleistungen gelten insbesondere fiir Vertrage tber den Einkauf und/oder
die Lieferung beweglicher Sachen (,Ware“) an die rnv-Gruppe, ohne Rucksicht darauf, ob der Auftrag-
nehmer die Ware selbst herstellt oder bei Zulieferern einkauft (§§ 433, 650 BGB). Sofern nichts anderes
vereinbart, gelten die AEB Liefer- und Werkleistungen in der zum Zeitpunkt unserer Bestellung gultigen
bzw. jedenfalls in der zuletzt in Textform mitgeteilten Fassung als Rahmenvereinbarung auch fir gleich-
artige kunftige Vertrage, ohne dass wir in jedem Einzelfall wieder auf sie hinweisen mussten.

(3) Diese AEB Liefer- und Werkleistungen gelten ausschlieRlich. Abweichende, entgegenstehende oder
erganzende Allgemeine Geschaftsbedingungen des Auftragnehmers werden nur dann und insoweit
Vertragsbestandteil, als wir ihrer Geltung ausdriicklich schriftlich zugestimmt haben. Dieses Zustim-
mungserfordernis gilt in jedem Fall, beispielsweise auch dann, wenn der Auftragnehmer im Rahmen der
Auftragsbestatigung auf seine AGB verweist und wir dem nicht ausdriicklich widersprechen.

(4) Individuelle Vereinbarungen (z. B. Rahmenliefervertrage, Qualitatssicherungsvereinbarungen) und
Angaben in unserer Bestellung haben Vorrang vor den AEB Liefer- und Werkleistungen. Handelsklau-
seln sind im Zweifel gemaf den von der Internationalen Handelskammer in Paris (ICC) herausgegebe-
nen Incoterms® in der bei Vertragsschluss gultigen Fassung auszulegen.

(5) Rechtserhebliche Erklarungen und Anzeigen des Auftragnehmers in Bezug auf den Vertrag (z. B.
Fristsetzung, Mahnung, Rucktritt) sind schriftlich abzugeben. Schriftlichkeit im Sinne dieser AEB Liefer-
und Werkleistungen schlieBt Schrift- und Textform (z. B. Brief, E-Mail, Telefax) ein. Gesetzliche Form-
vorschriften und weitere Nachweise, insbesondere bei Zweifeln uber die Legitimation des Erklarenden,
bleiben unberuhrt.

(6) Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften haben nur klarstellende Bedeutung. Auch ohne
eine derartige Klarstellung gelten daher die gesetzlichen Vorschriften, soweit sie in diesen AEB Liefer-
und Werkleistungen nicht unmittelbar abgeéandert oder ausdriicklich ausgeschlossen werden.

§ 2 Vertragsschluss

(1) Unsere Bestellung gilt frihestens mit schriftlicher Abgabe oder Bestatigung als verbindlich. Auf of-
fensichtliche Irrtimer (z. B. Schreib- und Rechenfehler) und Unvollstandigkeiten der Bestellung ein-
schlieRlich der Bestellunterlagen hat uns der Auftragnehmer zum Zwecke der Korrektur bzw. Vervoll-
stéandigung vor Annahme hinzuweisen; ansonsten gilt der Vertrag als nicht geschlossen.

(2) Der Auftragnehmer ist gehalten, unsere Bestellung innerhalb einer Frist von 1 Woche schriftlich zu
bestatigen oder insbesondere durch Versendung der Ware vorbehaltlos auszufiihren (Annahme).

§ 3 Lieferzeit und Verzug

(1) Die von uns in der Bestellung angegebene Lieferzeit ist bindend. Wenn die Lieferzeit in der Bestel-
lung nicht angegeben und auch nicht anderweitig vereinbart wurde, betragt sie 2 Wochen ab Vertrags-
schluss. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, uns unverziglich schriftlich in Kenntnis zu setzen, wenn er
vereinbarte Lieferzeiten — aus welchen Grinden auch immer — voraussichtlich nicht einhalten kann.

(2) Erbringt der Auftragnehmer seine Leistung nicht oder nicht innerhalb der vereinbarten Lieferzeit oder
kommt er in Verzug, so bestimmen sich unsere Rechte — insbesondere auf Ricktritt und Schadenser-
satz — nach den gesetzlichen Vorschriften. Die Regelungen in Abs. 3 bleiben unberuhrt.

(3) Ist der Auftragnehmer in Verzug, kénnen wir — neben weitergehenden gesetzlichen Anspriichen —
pauschalierten Ersatz unseres Verzugsschadens in H6he von 1 % des Nettopreises pro vollendeter
Kalenderwoche verlangen, insgesamt jedoch nicht mehr als 5 % des jeweiligen Auftragswerts. Uns
bleibt der Nachweis vorbehalten, dass ein héherer Schaden entstanden ist. Dem Auftragnehmer bleibt
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der Nachweis vorbehalten, dass tiberhaupt kein oder nur ein wesentlich geringerer Schaden entstanden
ist.

§ 4 Leistung, Lieferung, Gefahriibergang, Annahmeverzug

(1) Der Auftragnehmer ist ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung nicht berechtigt, die von ihm
geschuldete Leistung durch Dritte (z. B. Subunternehmer) erbringen zu lassen. Der Auftragnehmer tragt
das Beschaffungsrisiko fir seine Leistungen, wenn nicht im Einzelfall etwas anderes vereinbart ist
(z. B. Beschrankung auf Vorrat).

(2) Die Lieferung erfolgt innerhalb Deutschlands ,frei Haus” an den in der Bestellung angegebenen Ort.
Ist der Bestimmungsort nicht angegeben und nichts anderes vereinbart, so hat die Lieferung an unseren
Geschéftssitz in Mannheim, MéhlstraRe 27, zu erfolgen. Der jeweilige Bestimmungsort ist auch der Er-
fullungsort fur die Lieferung und eine etwaige Nacherfullung (Bringschuld).

(3) Der Lieferung ist ein Lieferschein unter Angabe von Datum (Ausstellung und Versand), Inhalt der
Lieferung (Artikelnummer und Anzahl) sowie unserer Bestellkennung (Datum und Nummer) beizulegen.
Fehlt der Lieferschein oder ist er unvollstandig, so haben wir hieraus resultierende Verzégerungen der
Bearbeitung und Bezahlung nicht zu vertreten. Getrennt vom Lieferschein ist uns eine entsprechende
Versandanzeige mit dem gleichen Inhalt zuzusenden.

(4) Die Gefahr des zufalligen Untergangs und der zufélligen Verschlechterung der Sache geht mit Uber-
gabe am Erfullungsort auf uns Gber. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, ist diese fiur den Gefahruber-
gang maBgebend. Auch im Ubrigen gelten bei einer Abnahme die gesetzlichen Vorschriften des Werk-
vertragsrechts entsprechend. Der Ubergabe bzw. Abnahme steht es gleich, wenn wir uns im Annahme-
verzug befinden.

(5) Fur den Eintritt unseres Annahmeverzuges gelten die gesetzlichen Vorschriften. Der Auftragnehmer
muss uns seine Leistung aber auch dann ausdrucklich anbieten, wenn fur eine Handlung oder Mitwir-
kung unsererseits (z. B. Beistellung von Material) eine bestimmte oder bestimmbare Kalenderzeit ver-
einbart ist. Geraten wir in Annahmeverzug, so kann der Auftragnehmer nach den gesetzlichen Vorschrif-
ten Ersatz seiner Mehraufwendungen verlangen (§ 304 BGB). Betrifft der Vertrag eine vom Auftragneh-
mer herzustellende, unvertretbare Sache (Einzelanfertigung), so stehen dem Auftragnehmer weiterge-
hende Rechte nur zu, wenn wir uns zur Mitwirkung verpflichtet und das Unterbleiben der Mitwirkung zu
vertreten haben.

§ 5 Hohere Gewalt

Hoéhere Gewalt, Arbeitskdmpfe, unverschuldete Betriebsstérungen, Unruhen, Pandemien, behérdliche
MaRnahmen und sonstige fiir uns unabwendbare, nicht von uns schuldhaft herbeigefiihrte vergleichbare
Ereignisse berechtigen uns — unbeschadet unserer sonstigen Rechte -, die Annahme/Abnahme um die
Dauer der Behinderung zu verschieben, ohne dass dem Auftragnehmer hierdurch Anspriiche entstehen
oder, soweit sie nicht von unerheblicher Dauer sind und eine erhebliche Verringerung unseres Bedarfes
zur Folge haben, ganz oder teilweise vom Vertrag zurlickzutreten.

§ 6 Vertragsbeendigung aus wichtigem Grund, Vermégensverfall

(1) Wenn beim Auftragnehmer besondere Umstande eintreten, die die Lieferung oder die Fertigstellung
der geschuldeten Leistung oder die Erflllung einer sonstigen Verbindlichkeit gegeniiber uns geféhrden,
hat der Auftragnehmer uns hierliber unverziglich zu unterrichten. Besondere Umstande in diesem
Sinne liegen insbesondere vor, wenn eine wesentliche Verschlechterung der Vermégensverhaltnisse
des Auftragnehmers oder der Werthaltigkeit einer von ihm gestellten Sicherheit eintritt oder einzutreten
droht.

(2) Unbeschadet unserer gesetzlichen Rechte sind wir berechtigt, das Vertragsverhaltnis ohne Einhal-
tung von Fristen zu beenden, wenn ein wichtiger Grund vorliegt, der uns die Fortsetzung auch unter
Berlicksichtigung der berechtigten Belange des Auftragnehmers unzumutbar werden lasst. Die Beendi-
gung erfolgt im Falle von Dauerschuldverhaltnissen durch Kiindigung, andernfalls durch Ruicktritt vom
Vertrag. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn besondere Umstande im Sinne von Abs. 1
vorliegen, unabhangig davon, ob der Auftragnehmer seiner Informationspflicht gentigt hat oder nicht.

§ 7 Weitere Pflichten des Auftragnehmers

(1) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, im Zusammenhang mit dem Vertragsverhaltnis die jeweils fir ihn
maRgeblichen gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten. Insbesondere sind alle einschldgigen Rechts-
vorschriften und Regelwerke bezuglich Unfallverhiitung, Arbeitnehmer- und Umweltschutz einzuhalten.
Unbeschadet sonstiger Verpflichtungen muss er die zehn Global-Compact-Prinzipien des United
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Nations Global Compact in Bezug auf Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umwelt und Korruptionspra-
vention erflllen, die unter folgender Website zugénglich sind und die wir auf Anforderung kostenfrei
Ubersenden:

https://www.globalcompact.de/de/ueber-uns/Dokumente-Ueber-uns/DIE-ZEHN-PRINZIPIEN-1.pdf

(2) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, seine eigenen Arbeitnehmer entsprechend der jeweils giltigen
Regelung des Mindestlohngesetzes (,MiLoG") zu beschaftigen, ihnen insbesondere das im MiLoG vor-
gesehene Mindestentgelt zu bezahlen. Sollte sich der Auftragnehmer zur Erflllung seiner vertraglichen
Verpflichtungen eines Unterauftragnehmers bedienen, so verpflichtet er sich, diesen ebenfalls zur Ein-
haltung des MiLoG zu verpflichten und hieriiber Nachweis zu fihren.

(3) Weiterhin stellt der Auftragnehmer uns von Ansprichen Dritter frei, die sich aus einem VerstoR3 ge-
gen die Bestimmungen des MiLoG durch den Auftragnehmer oder beauftragte Subunternehmer erge-
ben.

(4) Die Einhaltung des MiLoG ist wesentliche Vertragspflicht. Der Auftragnehmer wird jederzeit auf
Nachfrage uns gegeniber unverziglich den Nachweis fihren (z.B. durch Arbeitszeitnachweise und
Lohnabrechnungen), dass er und seine Unterauftragnehmer die jeweils giltigen Regelungen des MiLoG
einhalten und eingehalten haben.

(5) Fur den Fall, dass der Auftragnehmer den vorstehenden Verpflichtungen nicht oder nicht vollstandig
nachkommt oder im Falle falscher Angaben zur Einhaltung des MiLoG, sind wir berechtigt, das Ver-
tragsverhaltnis zum Auftragnehmer ohne Einhaltung einer Frist gemaR § 6 Abs. 2 zu beenden. Dieses
Recht besteht auch dann, wenn ein vom Auftragnehmer beauftragter Unterauftragnehmer, dessen Mit-
arbeiter zur Erfullung der vertraglichen Verpflichtungen des Auftragnehmers uns gegenuber eingesetzt
werden, die Regelungen des MiLoG nicht einhalt.

(6) Die Behauptung eines VerstoRes gegen die Regelungen des MiLoG oder der vorstehenden Rege-
lungen ist ausreichend fir das unter Abs. 5 genannte Kuindigungsrecht, wenn der Auftragnehmer nicht
binnen einer Frist von zehn Tagen nach Kenntnis von der Behauptung diese widerlegen kann. Einer
vorherigen Abmahnung bedarf es nicht.

(7) Der Auftragnehmer verpflichtet sich zur Einhaltung des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes
(LkSG). Er garantiert die Einhaltung der entsprechenden Menschenrechte und Umweltbelange inner-
halb der eigenen Geschéftstatigkeit sowie seiner globalen Lieferketten. Er tragt dafur Sorge, Menschen-
rechts- und Umweltverletzungen vorzubeugen sowie unmittelbare Zulieferer zur Einhaltung dieser An-
forderungen zu verpflichten. Der Auftraggeber behalt sich vor, die Einhaltung der Menschenrechte und
Umweltbelange beim unmittelbaren Auftragnehmer, je nach bestehendem Risiko auch mehrfach, zu
kontrollieren. Der Auftraggeber erhalt hiernach auch ein Weisungsrecht gegentber dem unmittelbaren
Auftragnehmer, zuséatzliche oder weitere Praventions- und/oder AbhilfemaRRnahmen einzufiihren bzw.
umzusetzen, um die Einhaltung von Menschenrechten sowie Umweltbelangen zu kontrollieren

§ 8 Preise und Zahlungsbedingungen

(1) Der in der Bestellung angegebene Preis ist bindend. Alle Preise verstehen sich einschlieRlich ge-
setzlicher Umsatzsteuer, wenn diese nicht gesondert ausgewiesen ist.

(2) Sofern im Einzelfall nicht etwas anderes vereinbart ist, schlie3t der Preis alle Leistungen und Ne-
benleistungen des Auftragnehmers (z. B. Montage, Einbau) sowie alle Nebenkosten (z. B. ordnungsge-
mafe Verpackung, Transportkosten einschlieflich eventueller Transport- und Haftpflichtversicherung,
Zoll) ein.

(3) Der vereinbarte Preis ist innerhalb von 30 Kalendertagen ab vollstandiger vertragsgemaRer Liefe-
rung und Leistung (einschlieBlich einer ggf. vereinbarten Abnahme) sowie Zugang einer ordnungsge-
maRen Rechnung zur Zahlung fallig. Wenn wir Zahlung innerhalb von 14 Kalendertagen leisten, gewahrt
uns der Auftragnehmer 3 % Skonto auf den Nettobetrag der Rechnung. Bei Bankiberweisung ist die
Zahlung rechtzeitig erfolgt, wenn unser Uberweisungsauftrag vor Ablauf der Zahlungsfrist bei unserer
Bank eingeht; fur Verzégerungen durch die am Zahlungsvorgang beteiligten Banken sind wir nicht ver-
antwortlich.

(4) Wir schulden keine Falligkeitszinsen. Bei Zahlungsverzug schulden wir Verzugszinsen in Héhe von
funf Prozentpunkten uber dem Basiszinssatz gemaR § 247 BGB.
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§ 9 Aufrechnung, Zuriickbehaltung, Konzernverrechnung

(1) Der Auftragnehmer kann nur mit unbestrittenen oder rechtskraftig festgestellten Forderungen auf-
rechnen oder wegen rechtskraftig festgestellter oder nicht bestrittener Gegenforderungen aus demsel-
ben Vertragsverhaltnis ein Zurtickbehaltungsrecht geltend machen.

(2) Wir sind berechtigt, mit allen eigenen Forderungen sowie mit Forderungen von anderen Gesellschaf-
ten der rnv-Gruppe gegen Forderungen des Auftragnehmers aufzurechnen, die diesem gegen uns oder
eine andere Gesellschaft der rnv-Gruppe zustehen. Eine Auflistung der Gesellschaften der rnv-Gruppe
erhalt der Auftragnehmer jederzeit auf Anfrage.

(3) Zurtickbehaltungsrechte sowie die Einrede des nicht erfillten Vertrages stehen uns in gesetzlichem
Umfang zu. Wir sind insbesondere berechtigt, fallige Zahlungen zuriickzuhalten, solange uns noch An-
spriche aus unvollstédndigen oder mangelhaften Leistungen gegen den Auftragnehmer zustehen.

(4) Der Auftragnehmer ist nicht berechtigt, seine Forderungen aus dem Vertragsverhéltnis an Dritte
abzutreten. Dies gilt nicht, soweit es sich um Geldforderungen handelt.

§ 10 Geheimhaltung und Eigentumsvorbehalt

(1) Der Auftragnehmer darf im werblichen Auftritt auf geschéaftliche Verbindungen mit uns erst nach
unserer schriftlichen Zustimmung hinweisen. Die Zustimmung darf nicht aus unbilligen Grinden verwei-
gert werden.

(2) An Abbildungen, Planen, Zeichnungen, Berechnungen, Ausfiihrungsanweisungen, Produktbeschrei-
bungen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Derartige Un-
terlagen sind ausschlieBlich fiir die vertragliche Leistung zu verwenden und nach Erledigung des Ver-
trags an uns zuriickzugeben. Gegenuber Dritten sind die Unterlagen geheim zu halten, und zwar auch
nach Beendigung des Vertrags. Die Geheimhaltungsverpflichtung erlischt erst, wenn und soweit das in
den Uberlassenen Unterlagen enthaltene Wissen allgemein bekannt geworden ist. Besondere Geheim-
haltungsvereinbarungen und gesetzliche Regelungen zum Geheimnisschutz bleiben hiervon unberihrt.

(3) Vorstehende Bestimmung gilt entsprechend fir Stoffe und Materialien (z. B. Software, Fertig- und
Halbfertigprodukte) sowie fur Werkzeuge, Vorlagen, Muster und sonstige Gegensténde, die wir dem
Auftragnehmer zur Herstellung beistellen. Derartige Gegensténde sind — solange sie nicht verarbeitet
werden — auf Kosten des Auftragnehmers gesondert zu verwahren und in angemessenem Umfang ge-
gen Zerstérung und Verlust zu versichern.

(4) Eine Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung (Weiterverarbeitung) von beigestellten Gegen-
stédnden durch den Auftragnehmer wird fur uns vorgenommen. Das Gleiche gilt bei Weiterverarbeitung
der gelieferten Ware durch uns, so dass wir als Hersteller gelten und spatestens mit der Weiterverar-
beitung nach Maflgabe der gesetzlichen Vorschriften Eigentum am Produkt erwerben.

(5) Die Ubereignung der Ware auf uns hat unbedingt und ohne Riicksicht auf die Zahlung des Preises
zu erfolgen. Nehmen wir jedoch im Einzelfall ein durch die Kaufpreiszahlung bedingtes Angebot des
Auftragnehmers auf Ubereignung an, erlischt der Eigentumsvorbehalt des Auftragnehmers spétestens
mit Kaufpreiszahlung fur die gelieferte Ware. Wir bleiben im ordnungsgeméaRen Geschéaftsgang auch
vor Kaufpreiszahlung zur WeiterverduRerung der Ware unter Vorausabtretung der hieraus entstehen-
den Forderung ermachtigt (hilfsweise Geltung des einfachen und auf den Weiterverkauf verlangerten
Eigentumsvorbehalts). Ausgeschlossen sind damit jedenfalls alle sonstigen Formen des Eigentumsvor-
behalts, insbesondere der erweiterte, der weitergeleitete und der auf die Weiterverarbeitung verlangerte
Eigentumsvorbehalt.

§ 11 Gewidhrleistungsanspriiche

(1) Far unsere Rechte bei Sach- und Rechtsmangeln der Ware (einschlieRlich Falsch- und Minderliefe-
rung sowie unsachgemafRer Montage/Installation oder mangelhafter Anleitungen) und bei sonstigen
Pflichtverletzungen durch den Auftragnehmer gelten die gesetzlichen Vorschriften und, ausschlieBlich
zu unseren Gunsten, die nachfolgenden Erganzungen und Klarstellungen.

(2) Nach den gesetzlichen Vorschriften haftet der Auftragnehmer insbesondere dafur, dass die Ware
bei Gefahribergang auf uns die vereinbarte Beschaffenheit hat. Als Vereinbarung tber die Beschaffen-
heit gelten jedenfalls diejenigen Produktbeschreibungen, die — insbesondere durch Bezeichnung oder
Bezugnahme in unserer Bestellung — Gegenstand des jeweiligen Vertrages sind oder in gleicher Weise
wie diese AEB Liefer- und Werkleistungen in den Vertrag einbezogen wurden. Es macht dabei keinen
Unterschied, ob die Produktbeschreibung von uns, vom Auftragnehmer oder vom Hersteller stammt.
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(3) Bei Waren mit digitalen Elementen oder sonstigen digitalen Inhalten schuldet der Verkaufer die Be-
reitstellung und Aktualisierung der digitalen Inhalte jedenfalls insoweit, als sich dies aus einer Beschaf-
fenheitsvereinbarung gemafR Abs. 2 oder sonstigen Produktbeschreibungen des Herstellers oder in sei-
nem Auftrag, insbesondere im Internet, in der Werbung oder auf dem Warenetikett, ergibt. Ergénzend
gilt § 475b BGB.

(4) Zu einer Untersuchung der Ware oder besonderen Erkundigungen Gber etwaige Mangel sind wir bei
Vertragsschluss nicht verpflichtet. Teilweise abweichend von § 442 Abs. 1 S. 2 BGB stehen uns Man-
gelanspriiche daher uneingeschrankt auch dann zu, wenn uns der Mangel bei Vertragsschluss infolge
grober Fahrlassigkeit unbekannt geblieben ist. .

(5) Fur die kaufmannische Untersuchungs- und Rugepflicht gelten die gesetzlichen Vorschriften
(8§ 377, 381 HGB) mit folgender MaRgabe: Unsere Untersuchungspflicht beschrankt sich auf Mangel,
die bei unserer Wareneingangskontrolle unter duRerlicher Begutachtung einschlieRlich der Lieferpa-
piere offen zu Tage treten (z. B. Transportbeschadigungen, Falsch- und Minderlieferung) oder bei un-
serer Qualitatskontrolle im Stichprobenverfahren erkennbar sind. Soweit eine Abnahme vereinbart ist,
besteht keine Untersuchungspflicht. Im Ubrigen kommt es darauf an, inwieweit eine Untersuchung unter
Berucksichtigung der Umstande des Einzelfalls nach ordnungsgeméafem Geschaftsgang tunlich ist. Un-
sere Rugepflicht fur spater entdeckte Méangel bleibt unberihrt. Unbeschadet unserer Untersuchungs-
pflicht gilt unsere Ruge (Méngelanzeige) jedenfalls dann als unverzuglich und rechtzeitig, wenn sie in-
nerhalb von 5 Arbeitstagen ab Entdeckung bzw., bei offensichtlichen Mangeln, ab Lieferung abgesendet
wird.

(6) Mit dem Zugang unserer schriftichen Mangelanzeige beim Auftragnehmer ist die Verjdhrung von
Gewahrleistungsanspriichen gehemmt, bis der Auftragnehmer unsere Anspriiche ablehnt oder den
Mangel fur beseitigt erklart oder sonst die Fortsetzung von Verhandlungen tuber unsere Anspriiche ver-
weigert. Bei Ersatzlieferung und Mangelbeseitigung beginnt die Gewahrleistungsfrist fur ersetzte und
nachgebesserte Teile erneut, es sei denn, wir mussten nach dem Verhalten des Auftragnehmers davon
ausgehen, dass dieser sich nicht zu der MaRBnahme verpflichtet sah, sondern die Ersatzlieferung oder
Mangelbeseitigung nur aus Kulanzgriinden oder ahnlichen Griinden vornahm.

(7) Zur Nacherfullung gehort auch der Ausbau der mangelhaften Ware und der erneute Einbau, sofern
die Ware ihrer Art und ihrem Verwendungszweck gemaR in eine andere Sache eingebaut oder an eine
andere Sache angebracht wurde, bevor der Mangel offenbar wurde; unser gesetzlicher Anspruch auf
Ersatz entsprechender Aufwendungen (Aus- und Einbaukosten) bleibt unberuhrt. Die zum Zwecke der
Prufung und Nacherfullung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits-
und Materialkosten sowie ggf. Aus- und Einbaukosten, tragt der Auftragnehmer auch dann, wenn sich
herausstellt, dass tatsachlich kein Mangel vorlag. Unsere Schadensersatzhaftung bei unberechtigtem
Mangelbeseitigungsverlangen bleibt unberihrt; insoweit haften wir jedoch nur, wenn wir erkannt oder
grob fahrlassig nicht erkannt haben, dass kein Mangel vorlag.

(8) Unbeschadet unserer gesetzlichen Rechte und der Regelungen in Abs. 5 gilt: Kommt der Auftrag-
nehmer seiner Verpflichtung zur Nacherfillung — nach unserer Wahl durch Beseitigung des Mangels
(Nachbesserung) oder durch Lieferung einer mangelfreien Sache (Ersatzlieferung) — innerhalb einer
von uns gesetzten, angemessenen Frist nicht nach, so kénnen wir den Mangel selbst beseitigen und
vom Auftragnehmer Ersatz der hierfur erforderlichen Aufwendungen bzw. einen entsprechenden Vor-
schuss verlangen. Ist die Nacherfiillung durch den Auftragnehmer fehlgeschlagen oder fur uns unzu-
mutbar (z. B. wegen besonderer Dringlichkeit, Gefahrdung der Betriebssicherheit oder drohendem Ein-
tritt unverhaltnismaRiger Schaden) bedarf es keiner Fristsetzung; von derartigen Umstanden werden wir
den Auftragnehmer unverziglich, nach Méglichkeit vorher, unterrichten.

(9) Im Ubrigen sind wir bei einem Sach- oder Rechtsmangel nach den gesetzlichen Vorschriften zur
Minderung des Kaufpreises oder zum Rucktritt vom Vertrag berechtigt. AuRerdem haben wir nach den
gesetzlichen Vorschriften Anspruch auf Schadens- und Aufwendungsersatz.

§ 12 Produzentenhaftung

(1) Ist der Auftragnehmer fur einen Produktschaden verantwortlich, hat er uns insoweit von Anspriichen
Dritter freizustellen, als die Ursache in seinem Herrschafts- und Organisationsbereich gesetzt ist und er
im AuRenverhaltnis selbst haftet.

(2) Im Rahmen seiner Freistellungsverpflichtung hat der Auftragnehmer Aufwendungen gem. §§ 683,
670 BGB zu erstatten, die sich aus oder im Zusammenhang mit einer Inanspruchnahme Dritter ein-
schlieBlich von uns durchgefuhrter Rickrufaktionen ergeben. Uber Inhalt und Umfang von
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Ruckrufmanahmen werden wir den Auftragnehmer — soweit méglich und zumutbar — unterrichten und
ihm Gelegenheit zur Stellungnahme geben. Weitergehende gesetzliche Anspriiche bleiben unberuhrt.

§ 13 Haftpflichtversicherung

(1) Der Auftragnehmer halt eine (Betriebs- bzw. Berufs-)Haftpflichtversicherung auf seine Kosten auf-
recht. Diese muss unter Berilicksichtigung des Auftragsvolumens einen ausreichenden Versicherungs-
schutz fir die bei der Vertragsdurchfiihrung potentiell entstehenden Personen-, Sach- und Vermégens-
schaden in angemessener Hoéhe, jedenfalls aber in Hohe von 3 Mio. € pro Personen- oder Sachschaden
pro Jahr zweifach maximiert, sicherstellen. Bei Arbeitsgemeinschaften muss der Versicherungsschutz
fur alle Mitglieder bestehen.

(2) Der Auftragnehmer ist zur unverzuglichen schriftichen Anzeige verpflichtet, wenn und soweit eine
Deckung in der vereinbarten Hohe nicht mehr besteht. Dem Auftraggeber sind auf Verlangen Deckungs-
bestatigungen zur Einsicht vorzulegen. Kommt der Auftragnehmer der Aufforderung nicht nach, hat der
Auftraggeber ein Zuriickbehaltungsrecht.

§ 14 Schutzrechte

(1) Der Auftragnehmer steht nach Mafigabe dieses Abs. 1 dafir ein, dass durch von ihm gelieferte Pro-
dukte keine Schutzrechte Dritter in Landern der Europaischen Union oder anderen Landern, in denen
er die Produkte herstellt oder herstellen lasst, verletzt werden. Er ist verpflichtet, uns von allen Anspri-
chen freizustellen, die Dritte gegen uns wegen einer solchen Verletzung von gewerblichen Schutzrech-
ten erheben, und uns alle notwendigen Aufwendungen im Zusammenhang mit dieser Inanspruchnahme
zu erstatten. Dies gilt nicht, soweit der Auftragnehmer nachweist, dass er die Schutzrechtsverletzung
weder zu vertreten hat noch bei Anwendung kaufmannischer Sorgfalt zum Zeitpunkt der Lieferung hatte
kennen mussen.

(2) Unsere weitergehenden gesetzlichen Anspriiche wegen Rechtsmangeln der an uns gelieferten Pro-
dukte bleiben unberihrt.

§ 15 Verjahrung

(1) Die wechselseitigen Anspriche der Vertragsparteien verjgdhren nach den gesetzlichen Vorschriften,
soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist.

(2) Abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB betragt die allgemeine Verjahrungsfrist fur Mangelanspri-
che 3 Jahre ab Gefahribergang. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, beginnt die Verjahrung mit der
Abnahme. Die 3-jahrige Verjahrungsfrist gilt entsprechend auch fir Anspriiche aus Rechtsmangeln,
wobei die gesetzliche Verjahrungsfrist fur dingliche Herausgabeanspriiche Dritter (§ 438 Abs. 1 Nr. 1
BGB) unberuhrt bleibt; Anspriiche aus Rechtsméngeln verjahren dariiber hinaus in keinem Fall, solange
der Dritte das Recht — insbesondere mangels Verjahrung — noch gegen uns geltend machen kann.

(3) Die Verjahrungsfristen des Kaufrechts einschlieRlich vorstehender Verlangerung gelten — im gesetz-
lichen Umfang — fur alle vertraglichen Mangelanspriiche. Soweit uns wegen eines Mangels auch aufRer-
vertragliche Schadensersatzanspruche zustehen, gilt hierfur die regelmaRige gesetzliche Verjahrung
(§§ 195, 199 BGB), wenn nicht die Anwendung der Verjdhrungsfristen des Kaufrechts im Einzelfall zu
einer langeren Verjahrungsfrist fuhrt.

§ 16 Rechtswahl und Gerichtsstand

(1) Fur diese AEB Liefer- und Werkleistungen und die Vertragsbeziehung zwischen uns und dem Auf-
tragnehmer gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss internationalen Einheits-
rechts, insbesondere des UN-Kaufrechts.

(2) Ist der Auftragnehmer Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuchs, juristische Person des 6ffent-
lichen Rechts oder ein &ffentlich-rechtliches Sondervermégen, ist ausschlieBlicher — auch internationa-
ler — Gerichtsstand fir alle sich aus dem Vertragsverhéltnis ergebenden Streitigkeiten unser Geschéfts-
sitz in Mannheim. Entsprechendes gilt, wenn der Auftragnehmer Unternehmer im Sinne von § 14 BGB
ist. Wir sind jedoch in allen Fallen auch berechtigt, Klage am Erfullungsort der Lieferverpflichtung geman
diesen AEB Liefer- und Werkleistungen bzw. einer vorrangigen Individualabrede oder am allgemeinen
Gerichtsstand des Auftragnehmers zu erheben. Vorrangige gesetzliche Vorschriften, insbesondere zu
ausschlieBlichen Zustandigkeiten, bleiben unberihrt.

Stand Januar 2024
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216

(Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen)

Vergabenummer Datum
109-25-EK2

Baumaflnahme

M372

Leistung

Glasfaserausbau in Mannheim (M372)

Erganzung der Aufforderung zur Angebotsabgabe
Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen (Erklarungen, Angaben, Nachweise)

Unterlagen, die mit dem Angebot abzugeben sind

-—
-—

Formbléatter

Angebotsschreiben (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote fiir jedes Hauptangebot)

Angaben zur Preisermittlung entsprechend den Formblattern 221 oder 222 (bei Abgabe mehrerer
Hauptangebote fiir jedes Hauptangebot)

224 - Angebot Lohngleitklausel (wenn ein Anderungssatz angeboten wird; bei Abgabe mehrerer Haupt-
angebote fiir jedes Hauptangebot, zu dem ein Anderungssatz angeboten wird)

233 - Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen (wenn Teile der Leistung an Nachunternehmer ver-
geben werden sollen; bei Abgabe mehrerer Hauptangebote fiir jedes Hauptangebot, in dem Teile der
Leistung an Nachunternehmer vergeben werden sollen)

234 - Erklarung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft (wenn das Angebot von einer Bietergemeinschaft abgege-
ben wird; bei Abgabe mehrerer Hauptangebote fiir jedes Hauptangebot einer Bietergemeinschaft)

235 - Verzeichnis der Leistungen/Kapazitaten anderer Unternehmen (wenn sich der Bieter der Kapazi-
taten anderer Unternehmen bedienen wird; bei Abgabe mehrere Hauptangebote flr jedes Hauptange-
bot, in dem sich der Bieter der Kapazitdten anderer Unternehmen bedient)

248 - Erklarung zur Verwendung von Holzprodukten (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote fir jedes
Hauptangebot)

Vertragsformular/e Instandhaltung (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote fir jedes Hauptangebot)

Eigenerklarung EU-Sanktionen

O O

[x]

O &

Ox0 O

1.2 unternehmensbezogene Unterlagen

Angabe der PQ-Nummer im Angebotsschreiben oder
Formblatt Eigenerklarung zur Eignung oder
Einheitliche Europaische Eigenerklarung

[l

O

1.3 Leistungsbezogene Unterlagen

Leistungsverzeichnis mit den Preisen
Produktangaben in folgenden Positionen:

O]

1.4 sonstige Unterlagen

Erfullung von Mindestanforderungen, z.B. Datenblatter, Muster, spezielle Nachweise

[l
U
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(Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen)
Unterlagen, die auf Verlangen der Vergabestelle vorzulegen sind
Formblatter

126 - Sicherheitsauskunft und Verpflichtungserklarung Nachunternehmer/Unterauftragnehmer
236 - Verpflichtungserklarung anderer Unternehmen
Aufgliederung der Einheitspreise entsprechend Formblatt 223

unternehmensbezogene Unterlagen (Bestdtigungen der Eigenerklarungen)

Referenznachweise mit den im Formblatt Eigenerklarung zur Eignung genannten Angaben

Erklarung zur Zahl der in den letzten 3 Jahren jahresdurchschnittlich beschaftigten Arbeitskrafte, ge-
gliedert nach Lohngruppen, mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal

Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte)
bzw. bei der Industrie- und Handelskammer

rechtskraftig bestatigter Insolvenzplan (falls eine Erklarung Uber das Vorliegen eines solchen Insol-
venzplanes angegeben wurde)

Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, falls das Unternehmen beitragspflichtig ist
Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen, falls das Fi-
nanzamt eine solche Bescheinigung ausstellt

Freistellungsbescheinigung nach § 48b Einkommensteuergesetz

Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zustandigen Versicherungstragers mit
Angabe der Lohnsummen

leistungsbezogene Unterlagen

Produktdatenblatter benannter Fabrikate

sonstige Unterlagen

Urkalkulation (die Urkalkulation wird fur die Prafung der Preise gedffnet, im Anschluss wieder ver-
schlossen)
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(Angebotsschreiben Lose- Einheitliche Fassung)

Name und Anschrift des Bieters Ort:
(Firmenname It. Handelsregister) )
Datum:
Tel.:
Fax:
e-mail:
USt.-ID-Nr.:
HR-Nr.:
(Name und Anschrift der Vergabestelle) Registergericht:
MV Mannheimer Verkehr GmbH BImA-Nummer:
Mohlstr.27
68165 Mannheim
Deutschland
Angebotsschreiben
Bezeichnung der Bauleistung:
MaRnahmennummer Baumafnahme
M372
Vergabenummer Leistung
109-25-EK2 Glasfaserausbau in Mannheim (M372)

Anlagen1, die Vertragsbestandteil werden

O Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm (Kurz- oder Langfassung) mit den Prei-
sen sowie den geforderten Angaben und Erklarungen

O Vertragsformular fir Instandhaltung mit den Preisen sowie den geforderten Anga-
ben und Erklarungen

O 224 Lohngleitklausel - Berechnung des Anderungssatzes

O 233 Nachunternehmerleistungen

O 234 Bieter-/Arbeitsgemeinschaft

[0 235 Verzeichnis der Leistungen/Kapazitdten anderer Unternehmen

O Nebenangebot(e)

1 248 Erklarung zur Verwendung von Holzprodukten

O

O

O

O

O

Anlagen1, die der Angebotserlauterung dienen, ohne Vertragsbestandteil zu werden
124 Eigenerklarung zur Eignung
Einheitliche Europaische Eigenerklarung
O 221 oder222 Angaben zur Preisermittlung
O

OO

' vom Bieter anzukreuzen und beizufiigen
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(Angebotsschreiben Lose- Einheitliche Fassung)
1 Ich/Wir biete(n) die Ausfiihrung der oben genannten Leistung zu den von mir/uns eingesetz-

ten Preisen an.
An mein/unser Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Bindefrist gebunden.

2 Die Angebotsendsumme des Hauptangebotes gem. Los 1 Euro
Leis-tungsbeschreibung betragt einschl. Umsatzsteuer Los 2 Euro

Los 3 Euro

Los 4 Euro

Los 5 Euro

2.1 Die Gesamtsumme der jdhrlichen Vergiitung gem. In- Los1 Euro*
standhaltungsvertrag? betrégt einschl. Umsatzsteuer Los 2 Euro*

Los 3 Euro*

Los 4 Euro*

Los 5 Euro*

* nur ausfillen, wenn den Vergabeunterlagen ein Instandhaltungsvertrag beiliegt

3 Anzahl der Nebenangebote Los 1 St.
Los 2 St.
Los 3 St.
Los 4 St.
Los 5 St.
4 Preisnachlass ohne Bedingung auf die Abrechnungssumme fur Los 1 %
Haupt- und alle Nebenangebote® sowie auf die Preise fiir ange- Los 2 %
ordnete Leistungen, die auf Grundlage der Preisermittlung fur 0
die vertragliche Leistung zu bilden sind Los 3 %
Los 4 %
Los 5 %
5 Bestandteil meines/unseres Angebots sind neben diesem Angebotsschreiben und seinen

Anlagen:
- Allgemeine Vertragsbedingungen fir die Ausfiihrung von Bauleistungen (VOB/B), Ausgabe 2016,
- Unterlagen gem. Aufforderung zur Angebotsabgabe, Anlagen — Teil B

% Bei mehreren Instandhaltungsvertragen ist die Summe der jahrlichen Vergiitungen einzutragen.
3 Preisnachlass gilt nicht fur Instandhaltungsangebot
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(Angebotsschreiben Lose- Einheitliche Fassung)

Ich bin/Wir sind fur die zu vergebende Bauleistung praqualifiziert und im Praqualifikati-
onsverzeichnis eingetragen unter Nummer:

Name: PQ_Nummer:
Name: PQ_Nummer:
Name: PQ_Nummer:
Name: PQ_Nummer:
Name: PQ_Nummer:

Ich bin/Wir sind kleines oder mittleres Unternehmen — KMU - (< 250 Beschéftigte und < 50 Mio Euro
Jahresumsatz bzw. < 43 Mio Jahresbilanzsumme).*

Ich/Wir erklare(n), dass

O
O

ich/wir alle Leistungen im eigenen Betrieb ausfiihren werde(n).

ich/wir die Leistungen, die nicht im Verzeichnis Nachunternehmerleistungen bzw. Verzeichnis
der Leistungen/Kapazitaten anderer Unternehmer aufgefiihrt sind, im eigenen Betrieb ausfih-
ren werde(n).

Ich/Wir erklare(n), dass

ich/wir den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung des Leistungsverzeichnis-
ses als alleinverbindlich anerkenne(n).

mir/uns zugegangene Anderungen der Vergabeunterlagen Gegenstand meines/unseres An-
gebotes sind.

ein nach der Leistungsbeschreibung ggf. zu benennender Sicherheits- und Gesundheits-
schutzkoordinator gemaf Baustellenverordnung und dessen Stellvertreter Gber die nach den
.Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen; geeigneter Koordinator (Konkretisierung zu

§ 3 BaustellV) (RAB 30)" geforderte Qualifikation verfiigen, um die nach Baustellenverordnung
Ubertragenen Aufgaben fachgerecht zu erfiillen.

das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn
Teilleistungsbeschreibungen des Auftraggebers den Zusatz ,,oder gleichwertig” enthalten und
von mir/uns keine Produktangaben (Hersteller- und Typbezeichnung) eingetragen wurden.
falls von mir/uns mehrere Nebenangebote abgegeben wurden, mein/unser Angebot auch die
Kumulation der Nebenangebote, die sich nicht gegenseitig ausschlieRen, umfasst.

ich/wir einen pauschalen Schadensersatz in Hohe von 15 Prozent der Bruttoabrechnungs-
summe dieses Vertrages entrichten werde, falls ich/wir aus Anlass der Vergabe nachweislich
eine Abrede getroffen habe(n), die eine unzulassige Wettbewerbsbeschrankung darstellt, es
sei denn, ich/wir weise(n) einen geringeren Schaden nach.

ich/wir jede vom zusténdigen Finanzamt vorgenommene Anderung in Bezug auf eine vorge-
legte Freistellungsbescheinigung (§ 48b EStG) dem Auftraggeber unverziiglich in Textform
mitteile/n.

Unterschrift (bei schriftlichem Angebot)

Ist

bei einem elektronisch Ubermittelten Angebot in Textform der Bieter nicht erkennbar,

ein schriftliches Angebot nicht an dieser Stelle unterschrieben oder

ein elektronisches Angebot, das signiert/mit elektronischem Siegel versehen werden muss,
nicht wie vorgegeben signiert/mit elektronischem Siegel versehen,

wird das Angebot ausgeschlossen.

* Bietergemeinschaften gelten nur dann als KMU, wenn der iiberwiegende Teil des Auftrags von (einem) Partner(n) der Bietergemein-
schaft erbracht wird, der/die als KMU einzustufen ist/sind.
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(Eigenerklarung zur Eignung)

Eigenerklarung fiar nicht praqualifizierte Unternehmen in folgendem
Vergabeverfahren

MaRnahmennummer Vergabenummer
109-25-EK2

Vergabeart
Offentliche Ausschreibung [x]Offenes Verfahren
Beschrankte Ausschreibung Nichtoffenes Verfahren
Freihandige Vergabe Verhandlungsverfahren

‘ Cinternationale NATO-Ausschreibung Wettbewerblicher Dialog

Baumalnahme

M372

Leistung

Glasfaseraliishan in Mannheim (M372)

[ Bewerber®

[ Bieter’

[IMitglied der Bewerber- bzw. Bietergemeinschaft’
[JNachunternehmer’

[Janderes Unternehmen’

Umsatz des Unternehmens in den letzten drei abgeschlossenen

Geschaftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen Euro
betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind
unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Euro

Unternehmen ausgefiihrten Leistungen
Euro

Angaben zu Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind

Ich/Wir erklare(n), dass ich/wir in den letzten finf Kalenderjahren bzw. dem in der Auftragsbekanntmachung
angegebenen Zeitraum® vergleichbare Leistungen ausgefuhrt habe/haben.

Bei einem Teilnahmewettbewerb flige(n) ich/wir meinem/unserem Teilnahmeantrag eine Referenzliste bei.

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir drei
Referenznachweise mit mindestens folgenden Angaben vorlegen:

Ansprechpartner; Art der ausgefiihrten Leistung; Auftragssumme; Ausfiihrungszeitraum; stichwortartige
Benennung des mit eigenem Personal ausgefiihrten maRgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der
ausgefiihrten Mengen; Zahl der hierfir durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; stichwortartige
Beschreibung der besonderen technischen und geratespezifischen Anforderungen bzw. (bei
Komplettleistung) Kurzbeschreibung der BaumafRnahme einschlielich eventueller Besonderheiten der
Ausfuihrung; Angabe zur Art der BaumalBnahme (Neubau, Umbau, Denkmal); Angabe zur vertraglichen
Bindung (Hauptauftragnehmer, ARGE-Partner, Nachunternehmer); ggf. Angabe der Gewerke, die mit
eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; Bestatigung des Auftraggebers Uber die vertragsgemalle
Ausfiihrung der Leistung

* zutreffendes ankreuzen
! Der langere Zeitraum ist mafRgebend.
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(Eigenerklarung zur Eignung)
Angaben zu Arbeitskraften

Ich/Wir erklare(n), dass mir/funs die fur die Ausfiihrung der Leistungen erforderlichen Arbeitskréfte zur
Verfligung stehen.

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl gelangt, werde ich/werden wir die Zahl der in
den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschéaftigten Arbeitskrafte
gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal angeben.

Registereintragungen
Ich bin/Wir sind

[] im Handelsregister eingetragen.

[ fur die auszufiihrenden Leistungen in die Handwerksrolle eingetragen.
[] bei der Industrie- und Handelskammer eingetragen.

[ zu keiner Eintragung in die genannten Register verpflichtet.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir zur Bestatigung
meiner/unserer Erklarung vorlegen:

Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw.
bei der Industrie- und Handelskammer

Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation

[ 1ch/wir erklare(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren
weder beantragt noch eréffnet wurde, ein Antrag auf Eréffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde
und sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet.

[ Ein Insolvenzplan wurde rechtskraftig bestétigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen.

Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlassigkeit als Bewerber
oder Bieter in Frage stellt

Ich/Wir erklare(n), dass

[] fir mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgriinde gemaR § 6e EU VOB/A vorliegen.

[] ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht aufgrund eines VerstoRes gegen Vorschriften, der zu einem
Eintrag im Gewerbezentralregister gefiihrt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder
einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessatzen oder einer GeldbuRe von mehr als 2.500 Euro belegt
worden bin/sind.

[ fir mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund geméaR § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt.

[ zwar fur mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemaR § 6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A vorliegt,
ich/wir jedoch fur mein/unser Unternehmen MafRnhahmen zur Selbstreinigung ergriffen habe(n), durch die
fur mein/unser Unternehmen die Zuverlassigkeit wieder hergestellt wurde.

Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro wird der Auftraggeber fur den Bieter, auf dessen Angebot der Zu-
schlag erteilt werden soll, einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister gem. § 150a GewO beim Bundes-
amt fur Justiz anfordern.

Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beitragen zur Sozialversicherung

Ich/Wir erklare(n), dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der
Beitrage zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgeman erfullt
habe/haben.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine
Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse?, eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des
Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen® sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG
vorlegen.

% soweit mein Betrieb beitragspflichtig ist
% soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt
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(Eigenerklarung zur Eignung)

Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft
Ich bin/Wir sind Mitglied der Berufsgenossenschatft.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine qualifizierte
Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des fiir mich zustédndigen Versicherungstragers

mit Angabe der Lohnsummen vorlegen.

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestatigungen/Nachweise zu den Eigenerklarungen auf
gesondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten angemessenen Frist vorgelegt werden
muissen und mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht
vollstéandig innerhalb dieser Frist vorgelegt werden.

(Ort, Datum, Unterschrift)*

* nur erforderlich, wenn diese Eigenerklarung nicht Bestandteil eines unterschriebenen Angebotes ist

©'\"$‘I§B VHB - Bund - Ausgabe 2017 — Stand 2019 Seite 3von 3
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(Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen)

Bieter Vergabenummer Datum
109-25-EK2

BaumalRnahme

M372

Leistung

Glasfaserausbau in Mannheim (M372)

Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen
Zur Ausfuhrung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne ich Art und Umfang der durch

Nachunter-

nehmer auszufiihrenden Teilleistungen der Leistungsbeschreibung und auf Verlangen der Vergabestelle die

Namen der Nachunternehmer:

|:| Die Namen der Nachunternehmer sind bereits bei Angebotsabgabe anzugeben.

Mein/Unser Betrieb

OZ/Leistungsbereich | Beschreibung der Teilleistungen Name des Unternehmens ist auf die Leistung

eingerichtet

[l

OO0 o0oo0ododdodododg
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Bezeichnung der Bauleistung:

234

(Erklarung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft)

MaRnahmennummer |BaumalRnahme
M372
Vergabenummer Leistung
109-25-EK2 Glasfaserausbau in Mannheim (M372)

Erklarung der Bieter- /Arbeitsgemeinschaft

Wir, die nachstehend aufgefuhrten Unternehmen einer Bietergemeinschaft,

Bevollméachtigter Vertreter

Mitglied

USt-1D:

Weitere Mitglieder
Mitglied

USt-ID:

Mitglied

USt-1D:

Mitglied

USt-ID:

beschlieRen, im Falle der Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden und erklaren®, dass der be-
volimé&chtigte Vertreter die Mitglieder gegentiber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, zur Entgegen-
nahme der Zahlungen mit befreiender Wirkung berechtigt ist und alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

Ort Datum Unterschrift
Ort Datum Unterschrift
Ort Datum Unterschrift
Ort Datum Unterschrift

! Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklarung aller Mitglieder in Textform abzugeben,

Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder qualifiziert signierte Er-

klarung abzugeben.

/ B VHB - Bund - Ausgabe 2017
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Entsprechend der Verordnung (EU) 2022/576 diirfen 6ffentlichen Auftrige und Konzessionen
nach dem 9. April 2022 nicht an Personen oder Unternehmen vergeben werden, die einen Bezug
zu Russland im Sinne der Vorschrift aufweisen. Dies umfasst sowohl unmittelbar als Bewerber,
Bieter oder Auftragnehmer auftretende Personen oder Unternehmen als auch mittelbar, mit
mehr als zehn Prozent, gemessen am Auftragswert, beteiligte Unterauftragnehmer, Lieferanten
oder Eignungsverleiher.

Ein Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift besteht

a) durch die russische Staatsangehorigkeit des Bewerbers/Bieters oder die Niederlassung
des Bewerbers/Bieters in Russland,

b) durch die Beteiligung einer natiirlichen Person oder eines Unternehmens, auf die eines
der Kriterien nach Buchstabe a zutrifft, am Bewerber/Bieter iber das Halten von
Anteilen im Umfang von mehr als 50 Prozent,

c) durch das Handeln der Bewerber/Bieter im Namen oder auf Anweisung von Personen
oder Unternehmen, auf die die Kriterien der Buchstaben a und/oder b zutreffen.

Bereits vor dem 9. April 2022 geschlossene Vertrige mit solchen Personen oder
Unternehmen mit Bezug zu Russland dirfen nur bis zum 10. Oktober 2022 fortgefiihrt
werden.

Baumafinahme

Leistung
Glasfaserausbau in Mannheim (M372)

Ich/Wir erklire(n), dass fiir mein/unser Unternehmen keiner der in den Buchstaben a) bis c)
genannten Fille zutrifft.

Ich/Wir erklare(n), dass ich/wir zur Ausfiihrung des Auftrags fiir Teile der Leistung

|:| nicht die Kapazitiaten der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder
Unternehmen in Anspruch nehmen werde(n) / genommen habe(n) (Eignungsleihe).

|:| folgende Kapazititen der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder
Unternehmen in Anspruch nehmen werde(n) / genommen habe(n (Eignungsleihe).

I:l Die Leistungen keines Eignungsverleihers Uiberschreiten zehn Prozent der
Auftragssumme.

I:l Die Beauftragung ist aufgrund einer Ausnahme (Artikel 5k Absatz 2 der
Verordnung (EU) 2022/576) zuléssig.

Der Vertrag wurde vor dem 9. April 2022 geschlossen und die Zusammenarbeit
wird zum 10. Oktober 2022 beendet.

]
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keine der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als
Nachunternehmen beauftrage(n) / beauftragt habe(n).

folgende der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als
Nachunternehmen beauftragen werde(n) / beauftragt habe(n.

Die Leistungen keines Nachunternehmers tiberschreiten zehn Prozent der
Auftragssumme.

Die Beauftragung ist aufgrund einer Ausnahme (Artikel 5k Absatz 2 der
Verordnung (EU) 2022/576) zuléssig.

Der Vertrag wurde vor dem 9. April 2022 geschlossen und die Zusammenarbeit
wird zum 10. Oktober 2022 beendet.

keine der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als
Lieferanten beauftrage(n) / beauftragt habe(n).

I:l folgende der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als
Lieferanten beauftragen werde(n) /beauftragt habe(n.

Die Leistungen keines Lieferanten iiberschreiten zehn Prozent der
Auftragssumme.

Die Beauftragung ist aufgrund einer Ausnahme (Artikel 5k Absatz 2 der
Verordnung (EU) 2022/576) zuléssig.

|:| Der Vertrag wurde vor dem 9. April 2022 geschlossen und die Zusammenarbeit
wird zum 10. Oktober 2022 beendet.

Datum/Unterschrift (bei elektronischer Ubermittlung: Name der erklirenden Person)
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Bundesministerium
fiir Wohnen, Stadtentwicklung
und Bauwesen

Bundesministerium fiir Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, 11014 Berlin

- Nur per E-Mail -
KrausenstralRe 17-18
10117 Berlin

Bundesamt fiir Bauwesen und Raumordnung Postanschrift

Fachaufsicht fihrende Ebenen in den Landern 11014 Berlin

Tel +493018 681-16882
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. www.bmwsb.bund.de
Sanktionen der EU gegen Russland

Verordnung (EU) 2022/576
BWI7-70409/2#1

Berlin, 14. April 2022
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[. EU-Sanktionen gegen Russland

Durch Verordnung (EU) 2022/576 des Rates vom 8. April 2022 zur Anderung der Verordnung (EU)
Nr. 833/2014 tiber restriktive Mafinahmen angesichts der Handlungen Russlands, die die Lage in der

Ukraine destabilisieren hat die EU verschirfte Sanktionen gegen Russland erlassen.

Vorbehaltlich kommender Auslegung durch die Européische Kommission werden nachfolgend

erste Hinweise dazu gegeben.

II. Verbot der Auftragsvergabe

Nach Artikel 5k der Verordnung ist es verboten, 6ffentliche Auftrige oder Konzessionen an Per-
sonen oder Unternehmen zu vergeben, die einen Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift auf-
weisen und im Vergabeverfahren unmittelbar als Bewerber, Bieter oder Auftragnehmer auftre-

ten.

Ein Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift besteht

a) durch die russische Staatsangehorigkeit des Bewerbers/Bieters oder die Niederlassung des

Bewerbers/Bieters in Russland,

Zustell- und Lieferanschrift: KrausenstraRe 17-18,10117 Berlin
Verkehrsanbindung: U-Bahnhof Stadtmitte
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b) durch die Beteiligung einer natiirlichen Person oder eines Unternehmens, auf die eines der

Kriterien nach Buchstabe a zutrifft, am Bewerber/Bieter iiber das Halten von Anteilen im

Umfang von mehr als 50 Prozent,

¢) durch das Handeln der Bewerber/Bieter im Namen oder auf Anweisung von Personen oder

Unternehmen, auf die die Kriterien der Buchstaben a und/oder b zutreffen.

Das Verbot erstreckt sich auch auf mittelbar am Auftrag beteiligte Unterauftragnehmer, Liefe-
ranten und Eignungsverleiher eines Bewerbers oder Bieters, soweit ihr Anteil, gemessen am Auf-

tragswert, zehn Prozent iibersteigt.

Ebenfalls vom Verbot umfasst sind Vertrige, die vom Anwendungsbereich des GWB ausgenom-
men sind (insbesondere § 107 Absatz 1 Nummer 1 und 4, Absatz 2 Nummer 1, § 116 und § 145

Nummer 1 bis 6).

Von den Bewerbern oder Bietern in neuen und laufenden Vergabeverfahren ist die als Anlage

beigefiigte Eigenerklidrung abzufordern. Angebote von Unternehmen, die eine solche Erklarung

trotz entsprechender Anforderung nicht abgeben, sind von der Wertung auszuschliefRen (§ 16 EU
Nummer 4, § 16 VS Nummer 4 VOB/A).
III. Fortfiihrung bestehender Vertrige

Bestehende Vertriage mit den unter I a)-c) Genannten, die vor dem 9. April 2022 geschlossen

wurden, diirfen nach dem 10. Oktober 2022 nicht fortgefuhrt werden.

Das gilt auch fiir Vertriage mit Auftragnehmern, an denen die unter II. a)-c) Genannten mittelbar,

mit mehr als zehn Prozent, gemessen am Auftragswert, als Unterauftragnehmer, Lieferanten o-

der Eignungsverleiher beteiligt sind. Die Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Eignungsverlei-

her sind vorzugsweise auszutauschen. Ist der Hauptauftragnehmer nicht zum Austausch bereit,
ist der Vertrag unter Berufung auf das EU-rechtlich unmittelbar geltende Erfiillungsverbot zum
10. Oktober 2022 zu kiindigen.

Auch fir bestehende Vertrige ist die als Anlage beigefiigte Eigenerkldrung abzufordern.

IV. Ausnahmen

Von dem Verbot der Auftragsvergabe und der Fortfiihrung der Vertrige enthilt Art 5k Absatz 2
Ausnahmen. Fiir den Bundeshochbau kénnen insbesondere Buchstabe a (Baumafinahmen im

Zusammenhang mit Atomanlagen/Endlagern) und Buchstabe d (Auslandsbau) einschlégig sein.

Eine Ausnahme bedarf der iiber mich einzuholenden Genehmigung der durch das Bundesminis-

terium fiir Wirtschaft und Klimaschutz noch zu benennenden zustindigen Behorde.
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V. Zuwendungsbau

Die EU-Verordnung gilt fiir 6ffentliche Auftrige (§ 103 GWB) und Konzessionen (§ 106 GWB). Sie
findet damit im Zuwendungsbau Anwendung, falls der Zuwendungsempfinger 6ffentlicher Auf-
traggeber nach § 99 GWB, Sektorenauftraggeber nach § 100 GWB oder Konzessionsgeber nach

§ 101 GWB ist. Liegen diese Voraussetzungen nicht vor, kommt es auf den Inhalt des Zuwen-

dungsbescheids an.

VI. Inkrafttreten

Der Erlass gilt mit sofortiger Wirkung und setzt die Verordnung (EU) 2022/576 um. Eine Erstre-

ckung auf den Unterschwellenbereich wird noch gepriift.

Im Auftrag

gez.

Janssen

Anlagen
Verordnung (EU) 2022/576 vom 8. April 2022

Formblatt fiir Eigenerkldrungen
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Muster Stand 19.04.2023

Merkblatt fir die Abgabe der Verpflichtungserklarung
zur Tariftreue und Mindestentlohnung fiir Bau- und Dienstleistungen
nach den Vorgaben
des Tariftreue- und Mindestlohngesetzes fur 6ffentliche Auftrage in Baden-
Wirttemberg (Landestariftreue- und Mindestlohngesetz - LTMG)

Dieses Merkblatt soll die betroffenen Unternehmen bei der Abgabe der notwendigen
Erklarung unterstitzen.

Allgemeines

Das LTMG verpflichtet 6ffentliche Auftraggeber, offentliche Auftrage Uber Bau- und
Dienstleistungen ab einem geschatzten Auftragswert von 20.000 Euro (ohne Um-
satzsteuer) nur an solche Unternehmen zu vergeben, die sich bei der Angebotsab-
gabe schriftlich verpflichten, ihren Beschéftigten bei der Ausfuhrung des offentlichen
Auftrags ein Entgelt bezahlt wird, das mindestens den Vorgaben des Mindestlohnge-
setzes (MiLoG) und der gemal 8§ 1 Absatz 2 Satz 2 MiLoG erlassenen Rechtsver-
ordnung entspricht, soweit nicht eine Tariftreueverpflichtung besteht und die danach
malf3gebliche tarifliche Regelung fiir die Beschéftigten gunstiger ist.

Die Schatzung des Auftragswertes richtet sich nach der Vergabeverordnung
(VgV). Danach ist vom voraussichtlichen Gesamtwert der vorgesehenen Leistung
ohne Umsatzsteuer einschliel3lich etwaiger Pramien oder sonstiger Zahlungen an
Bewerber oder Bieter auszugehen. Dabei sind etwaige Optionen oder Vertragsver-
langerungen zu bertcksichtigen. Der Wert eines beabsichtigten Auftrags darf nicht in
der Absicht geschatzt oder aufgeteilt werden, ihn der Anwendung dieser Bestimmung
zu entziehen.

Informationen zum LTMG

Beim Regierungsprasidium Stuttgart ist eine Servicestelle eingerichtet, die tber
das LTMG umfassend informiert und die Entgeltregelungen aus den einschléagigen
und reprasentativen Tarifvertragen zur Verfluigung stellt (https://rp.baden-
wuerttemberg.de/Themen/Wirtschaft/Tariftreue/Seiten/default.aspx). Auf die Internet-
seite der Servicestelle gelangen Sie auch Uber den QuickLink (Der schnelle Klick)
»1ariftreue” auf der Startseite des Regierungsprasidiums Stuttgart (https://rp.baden-
wuerttemberg.de/rps/Seiten/default.aspx). Die Servicestelle gibt auch Muster fur die
Tariftreue- und Mindestentgelterklarungen bekannt. Aul3erdem fungiert die Service-

104


https://rp.baden-wuerttemberg.de/Themen/Wirtschaft/Tariftreue/Seiten/default.aspx
https://rp.baden-wuerttemberg.de/Themen/Wirtschaft/Tariftreue/Seiten/default.aspx
https://rp.baden-wuerttemberg.de/rps/Seiten/default.aspx
https://rp.baden-wuerttemberg.de/rps/Seiten/default.aspx

stelle als Geschéftsstelle des Beirats fir die Feststellung der repréasentativen Tarif-
vertrage im Verkehrsbereich.

Zur Verpflichtungserklarung im Einzelnen:

Ich erklare/Wir erklaren,

= dass meinen / unseren Beschaftigten (mit Ausnahme der Auszubildenden) bei der
Ausfuihrung der Leistung, die vom Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG) in der
jeweils geltenden Fassung erfasst wird, diejenigen Arbeitsbedingungen ein-
schlielich des Entgelts gewahrt werden, die nach Art und Hohe mindestens den
Vorgaben desjenigen Tarifvertrages entsprechen, an den mein/unser Unterneh-
men aufgrund des AEntG gebunden ist;

= dass meinen/unseren Beschaftigten (mit Ausnahme der Auszubildenden) bei der
Ausfuhrung der Leistung, die vom Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG) in der
jeweils geltenden Fassung erfasst wird, und die ein Tarifentgelt auf der Grundlage
des AENtG erhalten oder auf die der Tarifvertrag nach dem AEntG keine Anwen-
dung findet, ein Entgelt bezahlt wird, das mindestens den Vorgaben des Mindest-
lohngesetzes (MiLoG) und der gemaf 8§ 1 Absatz 2 Satz 2 MiLoG erlassenen
Rechtsverordnung entspricht.

In 8 3 Abs. 1 LTMG wird festgelegt, dass offentliche Auftrage tiber Bau- und Dienst-
leistungen, die vom AENtG erfasst werden, nur an solche Unternehmen vergeben
werden durfen, die sich vorher verpflichten, ihren Beschaftigten mindestens das auf
der Grundlage des AENtG fur allgemeinverbindlich erklarte Entgelt zu zahlen. Das
AENtG qilt derzeit fur folgende Wirtschaftsbereiche:

= Baugewerbe, Dachdeckerhandwerk, Maler- und Lackiererhandwerk, Elektro-
handwerk, einschlief3lich der Erbringung von Montageleistungen auf Baustellen
aulRerhalb des Betriebssitzes,

= Gebaudereinigung,

= Briefdienstleistungen,

= Sicherheitsdienstleistungen,

= Bergbauspezialarbeiten auf Steinkohlebergwerken,

= Waschereidienstleistungen im Objektkundengeschaéft,

= Abfallwirtschaft einschliel3lich Stral3enreinigung und Winterdienst,

= Aus- und Weiterbildungsdienstleistungen nach dem Zweiten oder Dritten Buch
Sozialgesetzbuch,
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» Pflegedienstleistungen
= Schlachten und Fleischverarbeitung.

Voraussetzung ist jedoch, dass das Unternehmen tGberwiegend in einer dieser Bran-
chen tatig ist. Dies ist dann der Fall, wenn die Beschaftigten im jeweiligen Kalender-
jahr - bezogen auf die Gesamtarbeitszeit - zeitlich Uberwiegend die jeweiligen bran-
chentypischen Téatigkeiten erbracht haben. Hierbei sind Hilfs- und Nebenarbeiten
hinzuzurechnen, wenn sie zu einer sachgerechten Ausfiihrung der Tatigkeit notwen-
dig sind und deshalb mit ihnen in Zusammenhang stehen.

Maoglich ist auch, dass im Rahmen eines offentlichen Auftrags nur ein Teil der Be-
schaftigten des Unternehmens dem AENtG unterfallt. In diesem Fall muss sich das
Unternehmen hinsichtlich der restlichen Beschaftigten verpflichten, bei der Ausfiih-
rung der Leistung mindestens das nach § 4 des LTMG zu zahlende Mindestentgelt
(brutto) pro Stunde zu zahlen.

Die Tarifvertrage, die nach dem AEntG auf ein Unternehmen Anwendung finden, las-
sen sich z. B. folgender Internetseite der Zollverwaltung entnehmen:
http://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Arbeit/Mindestarbeitsbedingungen/Mindestlohn-
AENtG-Lohnuntergrenze-AUeG/Branchen-Mindestlohn-Lohnuntergrenze/branchen-
mindestlohn-lohnuntergrenze.html.

Ich erklare/Wir erkléaren,

= dass meinen/unseren Beschaftigten (mit Ausnahme der Auszubildenden) im Be-
reich des oOffentlichen Personenverkehrs auf Stral3e und Schiene bei der Ausfiih-
rung der Leistung ein Entgelt bezahlt wird, das insgesamt mindestens dem in Ba-
den-Wurttemberg fir diese Leistung in einem der einschlagigen und reprasentati-
ven mit einer tariffahigen Gewerkschaft vereinbarten Tarifvertrage vorgesehenen
Entgelt nach den tarifvertraglich festgelegten Modalitaten, einschlief3lich der Auf-
wendungen fir die Altersversorgung, entspricht;

= dass meinen/unseren Beschaftigten (mit Ausnahme der Auszubildenden) im Be-
reich des freigestellten Verkehrs gemald § 1 der Freistellungs-Verordnung bei der
Ausfuhrung der Leistung ein Entgelt bezahlt wird, das mindestens den Vorgaben
des Mindestlohngesetzes (MiLoG) und der gemalf3 8 1 Absatz 2 Satz 2 MiLoG er-
lassenen Rechtsverordnung entspricht, wenn die Leistung nicht vom Anwen-
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dungsbereich der einschlagigen und reprasentativen Tarifvertrage fur den stra-
Rengebundenen Personenverkehr umfasst wird;

= dass mein/unser Unternehmen wahrend der Ausfilhrung der Leistung eintretende
tarifvertragliche Anderungen des Entgelts nachvollzieht.

Offentlichen Personenverkehrsdienste sind geman Artikel 5 der Verordnung (EG)

Nr. 1370/2007 Dienstleistungsauftrage im stralRengebundenen 6ffentlichen Personen-
verkehr mit Bussen und Stral3enbahnen, sonstige Dienstleistungsauftrage im schie-
nengebundenen Personenverkehr sowie Dienstleistungskonzessionen in diesen Be-
reichen. Dies umfasst sdmtliche, insbesondere auch die nach § 13 des Personenbe-
forderungsgesetzes genehmigten Verkehrsdienstleistungen. Vom LTMG erfasst sind
auch Auftragsvergaben Uber die nicht als 6ffentliche Personenverkehre geltenden Ver-
kehrsauftrage im Sinne der Freistellungsverordnung; hierzu gehéren insbesondere der
freigestellte Schilerverkehr sowie der Transport von kdrperlich, geistig oder seelisch
behinderten Personen zu oder von Einrichtungen, die deren Betreuung dienen.

Sind im 6ffentlichen Personenverkehr mehrere Tarifvertrage einschlagig, missen
Auftragnehmer ihren Beschaftigten zur Erfullung ihrer Tariftreuepflichten insgesamt
mindestens das in einem der einschlagigen und als reprasentativ festgestellten Tarif-
vertrage vorgesehene Entgelt zahlen.

Die Feststellung der reprasentativen Tarifvertrage erfolgt durch das Wirtschaftsminis-
terium im Einvernehmen mit dem Verkehrsministerium unter Beriicksichtigung der
Empfehlungen eines mit den im betroffenen Verkehrsbereich tatigen Sozialpartnern
paritatisch besetzten Beirats.

Die einschlagigen und reprasentativen Tarifvertrage werden vom Auftraggeber in der
Bekanntmachung und den Vergabeunterlagen des offentlichen Auftrags benannt.
Das Verzeichnis der reprasentativen Tarifvertrage fur offentliche Auftrage tber Ver-
kehrsdienstleistungen nach 8§ 1 Absatz 3 der Verordnung des Sozialministeriums zur
Durchfiihrung des 8§ 3 Absatz 4 des LTMG wurde als Verwaltungsvorschrift im Ge-
meinsamen Amtsblatt des Landes Baden-Wirttemberg veroéffentlicht. Zugleich stellt
die beim Regierungsprasidium Stuttgart eingerichtete Servicestelle das Verzeichnis
und die darin enthaltenen Tarifvertrage im Internet zur Verfigung (https://rp.baden-
wuerttem-
berg.de/Themen/Wirtschaft/Tariftreue/Seiten/Repraesentative_Tarifvertraege.aspx).
Auf die Internetseite der Servicestelle gelangen Sie auch tber den QuickLink (Der
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schnelle Klick) ,Tariftreue” auf der Startseite des Regierungsprasidiums Stuttgart
(https://rp.baden-wuerttemberqg.de/rps/Seiten/default.aspx).

Grundsatzlich gilt das LTMG auch fur den freigestellten Verkehr. Ob im Einzelfall bei
offentlichen Auftragen Uber Verkehrsdienstleistungen fir den freigestellten Verkehr
Tariftreue nach den einschlagigen und repréasentativen Tarifvertragen einzuhalten ist
oder das Mindestentgelt des § 4 LTMG gilt, hangt von der jeweils ausgeschriebenen
Leistung ab. Es gelten die einschlagigen und reprasentativen Tarifvertrage fur den
stralRengebundenen Personenverkehr, sobald der freigestellte Verkehr vom Anwen-
dungsbereich des jeweiligen Tarifvertrages umfasst wird.

Bei Ausschreibungen tber die Befdrderung von bis zu neun Personen einschlie3lich
des Fahrzeugfihrers, wird der Verkehr mit Personenkraftwagen im Sinne des

8 4 Abs. 4 Nr. 1 Personenbeforderungsgesetz (PBefG) betrieben. Im Hinblick auf
Dienstleistungen im Bereich des o6ffentlichen Personenverkehrs auf der Stral3e, die
die Beforderungen der mit Personenkraftwagen i.S.d. 8 4 Abs. 4 Nr. 1 PBefG durch-
gefuhrten freigestellten Verkehre erfassen, gelten die Regelungen der WBO-
Tarifwerke, soweit der jeweilige Sachverhalt von deren Geltungsbereich erfasst wird
und sofern die Vergabe nach dem 1. Januar 2022 eingeleitet wurde. Ansonsten gilt
fur die betreffenden Verkehre zum jetzigen Zeitpunkt nur das derzeit geltende verga-
bespezifische Mindestentgelt.

Bei Ausschreibungen uber die Beforderung von mehr als neun Personen einschliel3-
lich Fahrer wird der Verkehr mit Kraftomnibussen im Sinne des § 4 Abs.

4 Nr. 2 PBefG betrieben. Diese Verkehre fallen unter den Anwendungsbereich der
WBO-Tarifwerke.

Ich erklare/Wir erklaren,

= dass meinen/unseren Beschaftigten (mit Ausnahme der Auszubildenden) bei der
Ausfuihrung der Leistung ein Entgelt bezahlt wird, das mindestens den Vorgaben
des Mindestlohngesetzes (MiLoG) und der gemal 8§ 1 Absatz 2 Satz 2 MiLoG er-
lassenen Rechtsverordnung entspricht
oder

= dass mein/unser Unternehmen in einem anderen Mitgliedstaat der EU anséssig
ist und die Leistung ausschlief3lich im EU-Ausland mit dort tatigen Beschaftigen
ausgefihrt wird.

Diese Erklarung ist abzugeben, wenn
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= Unternehmen zwar an das AEntG gebunden sind, aber ihren Beschéftigten weni-
ger als das aktuell gultige Mindestentgelt bezahlen,

= tarifgebundene Unternehmen im Bereich der Personenverkehrsdienste ihren Be-
schaftigten weniger als das aktuell gultige Mindestentgelt bezahlen,

= es sich um sonstige Unternehmen handelt, tarifgebunden oder nicht tarifgebunden.

Sofern keine Tariftreue gefordert werden kann, missen sich Unternehmen nach § 4
LTMG verpflichten, ihren unter das Mindestlohngesetz (MiLoG) fallenden Beschaftig-
ten bei der Ausfuihrung der Leistung ein Entgelt zu zahlen, das mindestens den Vor-
gaben des Mindestlohngesetzes und der gemal 8§ 1 Absatz 2 Satz 2 MiLoG erlasse-
nen Rechtsverordnung entspricht. Dies gilt jedoch nicht fiir die Leistungserbringung
durch Auszubildende.

Die zweite Variante tragt dem EuGH-Urteil vom 18. September 2014, Az.: C-579/13
Rechnung, in dem dieser entschieden hat, dass die Bezahlung eines vergabespezifi-
schen Mindestlohns nicht verlangt werden darf, wenn ein Auftrag ausschlief3lich im
Ausland mit dort tatigen Arbeitnehmern eines Nachunternehmers ausgefthrt wird.

Ich erklare/Wir erklaren,

= dass ich mir/wir uns

= von einem von mir/uns beauftragten Nachunternehmen oder beauftragten Ver-
leihunternehmen eine Verpflichtungserklarung im vorstehenden Sinne ebenso
abgeben lasse/lassen wie fur alle weiteren Nachunternehmen und Verleihun-
ternehmen der Nachunternehmen und Verleihunternehmen und diese dann
dem offentlichen Auftraggeber vorlege(n);
oder

= von einem von mir/uns beauftragen Nachunternehmen eine schriftliche Versi-
cherung geben lasse/lassen, dass dieses den Auftrag ausschlief3lich im Aus-
land mit dort tatigen Arbeitnehmerinnen und Arbeithehmern ausfuhrt und diese
Versicherung dem offentlichen Auftraggeber vorlege(n);

8 6 Abs. 2 LTMG verpflichtet die Unternehmen dem o6ffentlichen Auftraggeber Tarif-
treue- und Mindestentgelterklarungen der Nachunternehmen vorzulegen. Gleiches
gilt, wenn das Unternehmen oder ein beauftragtes Nachunternehmen zur Ausfiihrung
des Auftrags Arbeitskréafte eines Verleihunternehmens einsetzt. Dies gilt grundséatz-
lich auch fur alle weiteren Nachunternehmen und Verleihunternehmen der vom be-
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auftragten Unternehmen eingeschalteten Nachunternehmen. Auf die Verpflichtung
zur Vorlage von Tariftreue- und Mindestentgelterklarungen kann verzichtet werden,
wenn das Auftragsvolumen eines Nachunternehmens oder Verleihunternehmens
weniger als 10.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) betragt. Hierfur gilt die erste Varian-
te.

Die zweite Variante tragt dem EuGH-Urteil vom 18. September 2014, Az.: C-579/13
Rechnung, in dem dieser entschieden hat, dass die Bezahlung eines vergabespezifi-
schen Mindestlohns nicht verlangt werden darf, wenn ein Auftrag ausschlief3lich im
Ausland mit dort tatigen Arbeitnehmern eines Nachunternehmers ausgefthrt wird.

Ich erklare/Wir erklaren,

= dass ich mich verpflichte/wir uns verpflichten sicherzustellen, dass die Nachun-
ternehmen und Verleihunternehmen die Verpflichtungen nach den 88 3 und 4
LTMG erfullen, wenn sie nicht in einem anderen Mitgliedstaat ansassig sind und
den Auftrag ausschlief3lich im Ausland mit dort tatigen Arbeithnehmerinnen und
Arbeitnehmern ausfihren.

Auch wenn auf die Verpflichtung zur Vorlage von Tariftreue- und Mindestentgelterkla-
rungen verzichtet werden kann, wenn das Auftragsvolumen eines Nachunterneh-
mens oder Verleihunternehmens weniger als 10.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) be-
tragt, muss das beauftragte Unternehmen gleichwohl daftir sorgen, dass Nachunter-
nehmen und Verleihunternehmen die Pflicht zur Tariftreue- und Mindestentgeltzah-
lung einhalten.

Ich bin mir/Wir sind uns bewusst,

e dass mein/unser Unternehmen sowie die von mir/uns beauftragten Nachunter-
nehmen und Verleihunternehmen verpflichtet sind, dem 6ffentlichen Auftraggeber
die Einhaltung der Verpflichtung aus dieser Erklarung auf dessen Verlangen je-
derzeit nachzuweisen,

In 8 7 Abs. 1 LTMG sind die Nachweispflichten der Auftragnehmer sowie ihrer Nach-
unternehmen und Verleihunternehmen tber die Einhaltung ihrer Verpflichtungen zur
Tariftreue- bzw. Mindestentgeltzahlung festgelegt.
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e dass mein/unser Unternehmen sowie die von mir/uns beauftragten Nachunter-
nehmen und Verleihunternehmen vollstandige und pruffahige Unterlagen im vor-
stehenden Sinne Uber die eingesetzten Beschaftigten bereitzuhalten haben,

Die offentlichen Auftraggeber haben das Recht, Kontrollen durchzufiihren. Sie haben
die Mdglichkeit, die Einhaltung der Vorgaben durch ihre Vertragspartner durch an-
lass- oder stichprobenbezogene Prufungen aufgrund der von den Unternehmen vor-
zulegenden Unterlagen sicherzustellen. Vorbereitend darauf haben die Unternehmen
entsprechende vollstadndige und praffahige Unterlagen bereitzuhalten.

e dass zur Einhaltung der Verpflichtungen aus dieser Erklarung zwischen dem 6f-
fentlichen Auftraggeber und meinem/unserem Unternehmen eine Vertragsstrafe
fur jeden schuldhaften VerstoR3 vereinbart wird,

8 8 LTMG regelt die Sanktionsmoglichkeiten gegentber dem Auftragnehmer bei Ver-
stoRRen.

Im Vertrag werden die Bezahlung einer Vertragsstrafe bei vorsatzlichen oder fahrlas-
sigen VerstdlRen gegen die 88 3 bis 7 LTMG und die Voraussetzungen fur ihre Ver-
wirkung vereinbart. Die Vertragsstrafe betragt ein Prozent, bei Verkehrsdienstleistun-
gen betragt die Vertragsstrafe bis zu einem Prozent des Auftragswerts je Verstol3.
Die Obergrenze bei mehreren Verstdl3en betragt innerhalb eines Auftrags funf Pro-
zent.

e dass bei einem nachweislich schuldhaften Verstof3 meines/unseres Unterneh-
mens sowie der von mir/uns beauftragten Nachunternehmen und Verleihunter-
nehmen gegen die Verpflichtungen aus dieser Erklarung,

= den Ausschluss meines/unseres Unternehmens und die von mir/uns beauf-
tragten Nachunternehmen und Verleihunternehmen von diesem Vergabe-
verfahren zur Folge hat,

= mein/unser Unternehmen oder die von mir/uns beauftragten Nachunter-
nehmen und Verleihunternehmen vom o6ffentlichen Auftraggeber fir die
Dauer von bis zu drei Jahren von Vergaben des offentlichen Auftraggebers
ausgeschlossen werden kann/kénnen,

Der offentliche Auftraggeber kann Auftragnehmer, Nachunternehmen oder Verleihun-
ternehmen bei ihm bekannt gewordenen schuldhaften Verstél3en gegen ihre Ver-
pflichtungen nach dem LTMG bis zu drei Jahre lang von weiteren Auftragsvergaben
ausschlie3en. Die Entscheidung sowie die konkrete Dauer des Ausschlusses stehen
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im pflichtgemaRen Ermessen des offentlichen Auftraggebers und haben sich an den
Umstanden des Einzelfalls zu orientieren. Selbstreinigende Mal3hahmen der Unter-
nehmen (z. B. arbeitsrechtliche MalRnahmen) werden angemessen bertcksichtigt.

" dass der offentliche Auftraggeber nach Vertragsschluss zur fristlosen Kindi-
gung aus wichtigem Grund berechtigt ist und dass ich/wir dem 6ffentlichen Auf-
traggeber den durch die Kiindigung entstandenen Schaden zu ersetzen ha-
be/haben.

Der offentliche Auftraggeber kann als weitere Sanktion fristlos kiindigen, wenn dies
vereinbart wurde. Der Auftragnehmer ist dann verpflichtet, dem offentlichen Auftrag-
geber den durch die Kiindigung entstandenen Schaden zu ersetzen (8 8 Abs. 2
LTMG).

" dass der offentliche Auftraggeber die nach dem AEntG fur die Verfolgung und
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten zustandigen Behérden der Zollverwaltung
informiert.

Der offentliche Auftraggeber ist verpflichtet, die nach dem AENtG fiir die Verfolgung
und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten zustandigen Behérden der Zollverwaltung
bei entsprechenden Versté3en zu informieren.

Sie erhalten weitere Informationen auf der Internetseite der Servicestelle unter
https://rp.baden-
wuerttemberg.de/Themen/Wirtschaft/Tariftreue/Seiten/default.aspx oder Uber
den Quick-Link (Der schnelle Klick) , Tariftreue* auf der Startseite des Regie-
rungsprasidiums Stuttgart (https://rp.baden-
wuerttemberg.de/rps/Seiten/default.aspx).
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Muster Stand 01.02.2021

Verpflichtungserklarung

fur offentliche Auftrage, die vom Arbeitnehmer-Entsendegesetz erfasst werden

zur Tariftreue und Mindestentlohnung fur Bau- und Dienstleistungen nach den Vorga-
ben des Tariftreue- und Mindestlohngesetzes fur offentliche Auftrage in Baden-Wrt-
temberg (Landestariftreue- und Mindestlohngesetz - LTMG)

Ich erklare/Wir erklaren,

dass meinen/unseren Beschaftigten (mit Ausnahme der Auszubildenden) bei der
Ausfuhrung der Leistung, die vom Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG) in der
jeweils geltenden Fassung erfasst wird, diejenigen Arbeitsbedingungen ein-
schlie3lich des Entgelts gewahrt werden, die nach Art und Hohe mindestens den
Vorgaben desjenigen Tarifvertrages entsprechen, an den mein/unser Unterneh-
men aufgrund des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes gebunden ist;

dass meinen/unseren Beschaftigten (mit Ausnahme der Auszubildenden), die
nicht dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG) in der jeweils geltenden Fas-
sung unterfallen oder auf die der Tarifvertrag nach dem AEntG keine Anwendung
findet, bei der Ausfuhrung der Leistung ein Entgelt bezahlt wird, das mindestens
den Vorgaben des Mindestlohngesetzes (MiLoG) und der gemal} § 1 Absatz 2
Satz 2 MiLoG erlassenen Rechtsverordnung entspricht.

dass ich mir/wir uns von einem von mir/uns beauftragten Nachunternehmen oder
beauftragten Verleihunternehmen eine Verpflichtungserklarung im vorstehenden
Sinne ebenso abgeben lasse/lassen wie fur alle weiteren Nachunternehmen und
Verleihunternehmen der Nachunternehmen und Verleihunternehmen und diese
dann dem offentlichen Auftraggeber vorlege;

sicherzustellen, dass die Nachunternehmen und Verleihunternehmen die Ver-
pflichtungen nach den §§ 3 und 4 LTMG erfullen.

Ich bin mir/Wir sind uns bewusst,

dass mein/unser Unternehmen sowie die von mir/uns beauftragten Nachunter-
nehmen und Verleihunternehmen verpflichtet sind, dem 6ffentlichen Auftraggeber
die Einhaltung der Verpflichtung aus dieser Erklarung auf dessen Verlangen je-
derzeit nachzuweisen,
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dass mein/unser Unternehmen sowie die von mir/uns beauftragten Nachunter-
nehmen und Verleihunternehmen vollstandige und pruffahige Unterlagen im vor-
stehenden Sinne Uber die eingesetzten Beschaftigten bereitzuhalten haben,

dass zur Einhaltung der Verpflichtungen aus dieser Erklarung zwischen dem of-
fentlichen Auftraggeber und meinem/unserem Unternehmen eine Vertragsstrafe
fur jeden schuldhaften Verstol3 vereinbart wird,

dass bei einem nachweislich schuldhaften Verstol3 meines/unseres Unterneh-
mens sowie der von mir/uns beauftragten Nachunternehmen und Verleihunter-
nehmen gegen die Verpflichtungen aus dieser Erklarung

den Ausschluss meines/unseres Unternehmens oder die von mir/uns be-
auftragten Nachunternehmen und Verleihunternehmen von diesem Verga-
beverfahren zur Folge hat,

mein/unser Unternehmen oder die von mir/uns beauftragten Nachunter-
nehmen und Verleihunternehmen vom o6ffentlichen Auftraggeber fur die
Dauer von bis zu drei Jahren von Vergaben des o6ffentlichen Auftraggebers
ausgeschlossen werden kann/kdnnen,

der offentliche Auftraggeber nach Vertragsschluss zur fristlosen Kindigung
aus wichtigem Grund berechtigt ist und dass ich/wir dem offentlichen Auf-
traggeber den durch die Kindigung entstandenen Schaden zu ersetzen
habe/haben,

der offentliche Auftraggeber die nach dem AEntG fur die Verfolgung und
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten zustandigen Behorden der Zollverwal-
tung informiert.

Ort, Datum Unterschrift, Firmenstempel

Sofern die Verpflichtungserklarung in Textform nach § 126b BGB mithilfe elekt-
ronischer Mittel tibermittelt wird:

Ort, Datum Name der erklarenden Person (in Druckbuchstaben)

Unterschrift (Faksimile oder Scan)

Statt einer Unterschrift kann auch der Zusatz ,diese Erklarung ist nicht unterschrie-
ben“ erganzt werden.

114



Muster Stand 01.02.2021

Verpflichtungserklarung
zum Mindestentgelt

(sofern der offentliche Auftrag nicht vom AEntG erfasst wird und es sich nicht um
Dienstleistungen im Bereich des offentlichen Personenverkehrs auf Stralle und
Schiene handelt)

zur Tariftreue und Mindestentlohnung fur Bau- und Dienstleistungen nach den Vorga-
ben des Tariftreue- und Mindestlohngesetzes fur 6ffentliche Auftrage in Baden-Wart-
temberg (Landestariftreue- und Mindestlohngesetz - LTMG)

Ich erklare/Wir erklaren,

[0 dass meinen/unseren Beschaftigten (mit Ausnahme der Auszubildenden) bei

der Ausfuhrung der Leistung ein Entgelt bezahlt wird, das mindestens den
Vorgaben des Mindestlohngesetzes (MiLoG) und der gemaf § 1 Absatz 2
Satz 2 MiLoG erlassenen Rechtsverordnung entspricht

oder

mein/unser Unternehmen in einem anderen Mitgliedstaat der EU ansassig ist
und die Leistung ausschlie3lich im EU-Ausland mit dort tatigen Beschaftigten
ausgeflhrt wird.

Zutreffendes bitte ankreuzen.

dass ich mir/wir uns

[0 von einem von mir/uns beauftragten Nachunternehmen oder beauftragten

Verleihunternehmen eine Verpflichtungserklarung im vorstehenden Sinne
ebenso abgeben lasse/lassen wie fur alle weiteren Nachunternehmen und
Verleihunternehmen der Nachunternehmen und Verleihunternehmen und
diese dann dem o6ffentlichen Auftraggeber vorlege(n);

oder

von einem von mir/uns beauftragen Nachunternehmen eine schriftliche Versi-
cherung geben lasse/lassen, dass dieses den Auftrag ausschlieBlich im Aus-
land mit dort tatigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ausfuhrt und
diese Versicherung dem o6ffentlichen Auftraggeber vorlege(n);

Zutreffendes bitte ankreuzen.

dass ich mich verpflichte/wir uns verpflichten sicherzustellen, dass die Nach-
unternehmen und Verleihunternehmen die Verpflichtungen nach den §§ 3 und
4 LTMG erfullen, wenn sie nicht in einem anderen Mitgliedstaat ansassig sind
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2

und den Auftrag ausschlie3lich im Ausland mit dort tatigen Arbeithnehmerinnen
und Arbeitnehmern ausfuhren.

Ich bin mir/Wir sind uns bewusst,

e dass mein/unser Unternehmen sowie die von mir/uns beauftragten Nachunter-
nehmen und Verleihunternehmen verpflichtet sind, dem o6ffentlichen Auftraggeber
die Einhaltung der Verpflichtung aus dieser Erklarung auf dessen Verlangen je-
derzeit nachzuweisen,

e dass mein/unser Unternehmen sowie die von mir/uns beauftragten Nachunter-
nehmen und Verleihunternehmen vollstandige und pruffahige Unterlagen im vor-
stehenden Sinne Uber die eingesetzten Beschaftigten bereitzuhalten haben,

e dass zur Einhaltung der Verpflichtungen aus dieser Erklarung zwischen dem 6f-
fentlichen Auftraggeber und meinem/unserem Unternehmen eine Vertragsstrafe
fur jeden schuldhaften Verstol3 vereinbart wird,

e dass bei einem nachweislich schuldhaften Verstol3 meines/unseres Unterneh-
mens sowie der von mir/uns beauftragten Nachunternehmen und Verleihunter-
nehmen gegen die Verpflichtungen aus dieser Erklarung

» den Ausschluss meines/unseres Unternehmens und die von mir/uns be-
auftragten Nachunternehmen und Verleihunternehmen von diesem Verga-
beverfahren zur Folge hat,

= mein/unser Unternehmen oder die von mir/uns beauftragten Nachunter-
nehmen und Verleihunternehmen vom o&ffentlichen Auftraggeber fur die
Dauer von bis zu drei Jahren von Vergaben des 6ffentlichen Auftraggebers
ausgeschlossen werden kann/kénnen,

= der offentliche Auftraggeber nach Vertragsschluss zur fristlosen Kiindigung
aus wichtigem Grund berechtigt ist und dass ich/wir dem &ffentlichen Auf-
traggeber den durch die Kiindigung entstandenen Schaden zu ersetzen
habe/haben.

Ort, Datum Unterschrift, Firmenstempel

Sofern die Verpflichtungserklarung in Textform nach § 126b BGB mithilfe elekt-
ronischer Mittel iibermittelt wird:

Ort, Datum Name der erklarenden Person (in Druckbuchstaben)

Unterschrift (Faksimile oder Scan)

Statt einer Unterschrift kann auch der Zusatz ,diese Erklarung ist nicht unterschrie-
ben“ erganzt werden.

116



Muster Stand 02.11.2020

Besondere Vertragsbedingungen zur Erfallung der Tariftreue- und Mindestent-
geltverpflichtungen nach dem Tariftreue- und Mindestlohngesetz fur 6ffentliche
Auftrage in Baden-Wurttemberg
(Landestariftreue- und Mindestlohngesetz - LTMG)

1. Mindestentgelte
Der Auftragnehmer verpflichtet sich,

(1) fur Leistungen, deren Erbringung dem Geltungsbereich des Arbeitnehmer-
Entsendegesetzes (AENtG) in der jeweils geltenden Fassung unterféllt, seinen
Beschaftigten bei der Ausfihrung des o6ffentlichen Auftrags wenigstens diejeni-
gen Mindestarbeitsbedingungen einschlief3lich des Mindestentgelts zu gewéh-
ren, die durch einen fur allgemein verbindlich erklarten Tarifvertrag oder eine
nach den 88 7 oder 11 des AENtG erlassene Rechtsverordnung fur die betref-
fende Leistung verbindlich vorgegeben werden;

(2) fur Leistungen im Bereich des offentlichen Personenverkehrs auf Straf3e und
Schiene seinen Beschaftigten bei der Ausfihrung des 6ffentlichen Auftrags ein
Entgelt zu bezahlen, das insgesamt mindestens dem in Baden-Wrttemberg fur
diese Leistung in einem der einschlagigen und reprasentativen mit einer tariffa-
higen Gewerkschaft vereinbarten Tarifvertrage vorgesehenen Entgelt nach den
tarifvertraglich festgelegten Modalitaten, einschlief3lich der Aufwendungen fir
die Altersversorgung, entspricht, und wahrend der Ausflihrung des offentlichen
Auftrags eintretende tarifvertragliche Anderungen des Entgelts nachzuvollzie-
hen;

(3) fur Leistungen,

e deren Erbringung nicht dem Geltungsbereich des AEntG in der jeweils gel-
tenden Fassung unterfallen,

e die den freigestellten Verkehr betreffen und die nicht vom Anwendungsbe-
reich der einschlagigen und reprasentativen Tarifvertrage fur den straf3enge-
bundenen Personenverkehr umfasst werden,

e die nicht den o6ffentlichen Personenverkehr betreffen,

seinen Beschaftigten (ohne Auszubildende) bei der Ausfihrung des 6ffentlichen
Auftrags wenigstens ein Entgelt bezahlt wird, das mindestens den Vorgaben
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des Mindestlohngesetzes (MiLoG) und der gemal3 § 1 Absatz 2 Satz 2 MiLoG
erlassenen Rechtsverordnung entspricht, es sei denn, bei dem Unternehmen
handelt es sich um eine anerkannte Werkstatt fir behinderte Menschen, einen
Inklusionsbetrieb oder eine anerkannte Blindenwerkstatt (bevorzugtes Unter-
nehmen gemal 88 224 und 226 Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (I1X) —
Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen) oder der Auftrag
wird ausschlie3lich im Ausland mit dort tatigen Arbeitnehmerinnen oder Arbeits-
nehmern eines Nachtunternehmens ausgefihrt;

(4) sofern die Voraussetzungen von mehr als einer der in (1) bis (3) getroffenen
Regelungen erfullt sind, die flr seine Beschaftigten jeweils giinstigste Regelung
anzuwenden.

Nachunternehmen

Der Auftragnehmer verpflichtet sich,

(1) seine Nachunternehmen und Verleihunternehmen sorgfaltig auszuwahlen,

(2) sicherzustellen, dass die Nachunternehmen und Verleihunternehmen die
Verpflichtungen nach den 88 3 und 4 LTMG erfillen,

(3) die von den Nachunternehmen und Verleihunternehmen abgegebene Ver-
pflichtungserklarung oder Versicherung nach den 88 3 und 4 LTMG dem Auf-

traggeber auf Verlangen vorzulegen,

(4) Nachunternehmen und Verleihunternehmen davon in Kenntnis zu setzen,
dass es sich um einen offentlichen Auftrag handelt.

Kontrolle

Der Auftragnehmer verpflichtet sich,

(1) dem Auftraggeber bei einer Kontrolle Entgeltabrechnungen, die Unterlagen
Uber die Abfuihrung von Steuern und Abgaben sowie die zwischen Unterneh-
men und Nachunternehmen und Verleihunternehmen abgeschlossenen Ver-

trdge zum Zwecke der Prufung der Einhaltung des LTMG vorzulegen,

(2) seine Beschatftigten auf die Moglichkeit solcher Kontrollen hinzuweisen,
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(3) dem Auftraggeber ein Auskunfts- und Prifrecht im Sinne des 8 7 Absatz 1
LTMG bei der Beauftragung von Nachunternehmen und Verleihunternehmen
einrAumen zu lassen,

(4) volistandige und praffahige Unterlagen zur Prifung der Einhaltung der Vor-
gaben der 88 3 und 4 LTMG in erforderlichem Umfang bereitzuhalten und auf
Verlangen dem Auftraggeber vorzulegen und zu erlautern sowie die Einhaltung
dieser Pflicht durch die beauftragten Nachunternehmen und Verleihunterneh-
men vertraglich sicherzustellen.

Sanktionen

(1) Fur jeden schuldhaften Verstold des Auftragnehmers gegen die Verpflichtun-
gen nach den 88 3 bis 7 LTMG wird zwischen dem Auftraggeber und dem Auf-
tragnehmer eine Vertragsstrafe vereinbart, deren Hohe eins von Hundert, bei
Verkehrsdienstleistungen bis zu einem von Hundert betragt. Bei mehreren Ver-
stolRen gegen das LTMG sowie gegen weitere Verpflichtungen dieses Vertrages
ist die Vertragsstrafe der Hohe nach insgesamt auf funf von Hundert des Auf-
tragswertes begrenzt. Dies gilt auch fiur den Fall, dass der Verstol3 durch ein
von dem Auftragnehmer eingesetztes Nachunternehmen oder Verleihunterneh-
men begangen wird, es sei denn, dass der Auftragnehmer den Verstol3 bei Be-
auftragung des Nachunternehmens und des Verleihunternehmens nicht kannte
und unter Beachtung der Sorgfaltspflicht eines ordentlichen Kaufmanns auch
nicht kennen musste. Bei einer unverhaltnismanig hohen Vertragsstrafe kann
der Auftragnehmer beim Auftraggeber die Herabsetzung der Vertragsstrafe be-
antragen.

(2) Die schuldhafte Nichterfillung einer Verpflichtung nach den 88 3 bis 7 LTMG
durch den Auftragnehmer berechtigen den Auftraggeber zur fristlosen Kundi-
gung aus wichtigem Grund. Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber den
durch die Kiindigung entstandenen Schaden zu ersetzen.

(3) Die Bestimmungen des 8§ 11 VOB/B bzw. VOL/B bleiben hiervon unberiihrt.
(4) Bei einem nachweislich schuldhaften Verstol3 des Auftragnehmers sowie der

von ihm beauftragten Nachunternehmen und Verleihunternehmen gegen die
Verpflichtungen des LTMG
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kann der Auftraggeber diese fur die Dauer von bis zu drei Jahren von ihren
Auftragsvergaben ausschliel3en,

informiert der Auftraggeber die nach dem AEntG fir die Verfolgung und Ahn-
dung von Ordnungswidrigkeiten zustandigen Behorden der Zollverwaltung.
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(Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation)

Bieter Vergabenummer Datum
109-25-EK2

Baumafinahme

M372

Leistung

Glasfaserausbau in Mannheim (M372)

Angaben zur Kalkulation mit vorbestimmten Zuschlagen

1 Angaben Gber den Verrechnungslohn Zus;f)ﬂag €/h
11 Mittellohn ML
einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhéhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird
1.2 Lohngebundene Kosten
Sozialkosten und Sozialldhne, als Zuschlag auf ML
13 Lohnnebenkosten
Ausldésungen, Fahrgelder, als Zuschlag auf ML
1.4 Kalkulationslohn KL
(Summe 1.1 bis 1.3)
15 Zuschlag auf Kalkulationslohn
(aus Zeile 2.4, Spalte 1)
1.6 Verrechnungslohn VL
(Summe 1.4 und 1.5, VL im Formblatt 223 berucksichtigen)
2 Zuschlage auf die Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten
Zuschlage in % auf
Lohn Stoffkosten Gerate- Sonstige Kos- | Nachunter-
kosten ten nehmer-
leistungen
2.1 |Baustellengemeinkosten
2.2 Allgemeine Geschaftskosten
2.3 Wagnis und Gewinn
2.3.1 Gewinn
2.3.2 betriebsbezogenes Wagnis*
2.3.3 leistungsbezogenes Wagnis?
2.4 |Gesamtzuschlage
1 Wagnis fur das allgemeine Unternehmensrisiko
2 Mit der Ausflihrung der Leistungen verbundenes Wagnis
©V%B VHB - Bund - Ausgabe 2017 Seite 1von 2
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(Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation)

3. Ermittlung der Angebotssumme
Einzelkosten der SUGSS;T;: Angebotssumme
Teilleistungen = e
unmittelbare Her- erg 24
stellungskosten gem. <.
€ % €
3.1 Eigene Lohnkosten
Verrechnungslohn (1.6) x  Gesamtstunden
X
3.2 Stoffkosten
(einschl. Kosten fur Hilfsstoffe)
3.3 Geratekosten
(einschlief3lich Kosten fur Energie und Be-
triebsstoffe)
3.4 Sonstige Kosten
(vom Bieter zu erlautern)
35 Nachunternehmerleistungen 3

Angebotssumme ohne Umsatzsteuer

eventuelle Erlauterungen des Bieters:

3
oV

Auf Verlangen sind fur diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber vorzulegen.

%B VHB - Bund - Ausgabe 2017
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(Preisermittlung bei Kalkulation tber die Endsumme)

Bieter

Vergabenummer

Datum

109-25-EK2

BaumaRnahme
M372

Leistung
Glasfaserausbau in Mannheim (M372)

Angaben zur Kalkulation ber die Endsumme

Angaben lber den Verrechnungslohn

Lohn
€/h

1.1

Mittellohn ML

einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhéhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird

1.2

Lohngebundene Kosten
Sozialkosten und Soziallohne

1.3

Lohnnebenkosten
Auslésungen, Fahrgelder

1.4

Kalkulationslohn KL
(Summe 1.1 bis 1.3)

Berechnung des Verrechnungslohnes nach Ermittlung der Angebotssumme (vgl. Blatt 2)

1.5 |Umlage auf Lohn

(Kalkulationslohn x v.H. Umlage aus 2.1) €h V.H.
1.6 |Verrechnungslohn VL

(Summe 1.4 und 1.5)

eventuelle Erlauterungen des Bieters:

©V%B VHB - Bund - Ausgabe 2017
£y o
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(Preisermittlung bei Kalkulation tber die Endsumme)

Ermittlung der Angebotssumme Betrag Gesamt Umlage Summe 3 auf
€ € die Einzelkosten fur die
Ermittlung der EH-Preise
2 Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten % €
21 Eigene Lohnkosten
Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden:
X X N
2.2 | Stoffkosten X
(einschl. Kosten fur Hilfsstoffe)
2.3 | Geratekosten .
(einschl. Kosten fuir Energie und Betriebsstoffe)
2.4 | Sonstige Kosten « >_
(Vom Bieter zu erlautern)
25 Nachunternehmerleistungen ! X
Einzelkosten der Teilleistungen (Summe 2) noch zu
verteilen
A /
Zusammensetzung der Umlagesummen
Umlage Anteil Anteil Anteil
gesamt (€) | BGK (€) | AGK (€) | W+G (€)
2.1 eigene Lohnkosten
2.2 Stoffkosten P
2.3 Geréatekosten h
2.4 Sonstige Kosten
2.5 Nachunternehmerleistungen
3 Baustellengemeinkosten, Allgemeine Geschéaftskosten, Wagnis und
Gewinn
3.1 Baustellengemeinkosten
(soweit hierfur keine besonderen Ansétze im Leistungsverzeichnis vorgesehen
sind
3.1.1 | Lohnkosten einschlielich Hilfsldhne
Bei Angebotssummen unter 5 Mio € :
Angabe des Betrages
Bei Angebotssummen uber 5 Mio € :
Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden:
X
3.1.2 | Gehaltskosten fiir Bauleitung, Abrechnung
Vermessung usw.
3.1.3 Vorhalten u. Reparatur der Geréte u.
Ausrustungen, Energieverbrauch, Werkzeuge
u. Kleingerate, Materialkosten f.
Baustelleneinrichtung
3.1.4 | An- u. Abtransport der Geréte u.
Ausrustungen, Hilfsstoffe, Pachten usw.
3.1.5 | Sonderkosten der Baustelle, wie techn.
Ausfiihrungsbearbeitung, objektbezogene
Versicherungen usw.
Baustellengemeinkosten (Summe 3.1)
3.2 Allgemeine Geschéaftskosten (Summe 3.2)
3.3 Wagnis und Gewinn (Summe 3.3)
3.3.1. |Gewinn
3.3.2 Betriebsbezogenes Wagnis (Wagnis fir das
allgemeine Unternehmensrisiko)
3.3.3 | Leistungsbezogenes Wagnis ( mit der
Ausfihrung der Leistungen verbundenes
Wagnis)
Umlage auf die Einzelkosten (Summe 3) | |
Angebotssumme ohne Umsatzsteuer (Summe 2 und 3)

1 Auf Verlangen sind fur diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber

Vvorzu

legen.
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Ausschreibung (Korrektur)

08.05.2025

Verfahren: 109-25-EK2 - Glasfaserausbau in Mannheim (M372)
SKONTO

Skonto zugelassen Nein

Zahlungsziel Tag(e)

(falls zugelassen)

Skonto

%

AUFLISTUNG ALLER POSITIONEN
ALLE PREISE SIND OHNE UMSATZSTEUER ANZUGEBEN

1

11
111

LOS Los 1: Verlegung Rohrverband Hst. Hauptbahnhof Sid - Hst. EUR
Markuskirche

Leistungsart: Bauleistung

Zuschlagskriterium: Niedrigster Preis

Klassifizierung: Bauarbeiten fir Rohrleitungen, Fernmelde- und Stromleitungen (45231000-5)
Bauarbeiten fir Rohrleitungen (45231100-6)
Rohrverlegearbeiten (45231110-9)
Neuverlegung von Rohrleitungen (45231113-0)
Bauarbeiten und zugehdrige Arbeiten fur Rohrleitungen und Kabelnetze (45232000-2)
Verlegen von Kabeln (45314310-7)

Die Leistungen des Auftragnehmers (AN) umfassen pauschal die Lieferung und Verlegung eines 3er Micro-Rohrverbandes auf dem Lindenhof.

Teil 1: Lieferung Rohrverband + Zubehor EUR

Ili(.a%(.almRohrverband SRV-G 3x 14 tc USt.[%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR]

19% 1.800,00 Meter

Gesamtpreis [EUR]

pro 100 Meter e
Rohrverband SRV-G 3 x 14 tc

- Geeignet zum Einziehen in bestehende Rohrtrassen

- Nach Aufschneiden des Mantels mittels Aufschneidevorrichtung
zum Einziehen in HDPE-Rohr 50 / 63 mm geeignet

- Bestehend aus einem Mantelrohr 40 + 0,4 x 0,5 + 0,2 mm

- Mantelrohr gefllt mit 3 Stlick erdverlegbaren Mikrorohren 14 x
2,0 mm

- AuRenkontur variabel (rund bis oval bis nierenférmig)

Leistungsverzeichnis - 1/20
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- Mantelrohr dicht gegen Gas und Wasser, Nenndruck 1 bar
- Zulassige Zugbelastung des Rohrverbandes 2.800 N.

- Mikrorohre sind farblich gekennzeichnet mit verschiedenen
Farben, Reihenfolge: Farbstreifen, transparent, Farbstreifen,
transparent, Streifenbreite ca. 9,5 mm

- Zeitstandfestigkeit fur Mikrorohre nach DIN 16874

- UV-Stabilitat far Mikrorohre 2 Jahre stideuropéisches Klima,
gepruft nach DIN EN ISO 4892-2

- Gepruft nach DIN 6386-24 (Elektroinstallationsrohr systeme)
mit CE-Kennzeichen

- Homogenitét fur Mikrorohre geprift nach DIN 8075
- Geeignet fur muffenloses Abzweigen

- Geeignet zum Abdichten gegen Gas und Wasser bis 0,5 bar mit
Abdichtelement 40 mm

- Mikrorohr mit optimierten Gleitrippen (innen)
- Farben der Mikrorohre: schwarz, braun und rot

System gabocom oder gleichwertig
liefern

11.2

1.1.2. Doppelsteckmuffen DSM 14

transparent permanent liefern USt [%] Menge Einheit

19% 18,00  Stuck

Doppelsteckmuffen DSM 14 transparent permanent System gabocom
oder gleichwertig liefern

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 Stiick

Gesamtpreis [EUR]

1.1.3

1.1.3. Endstopfen transparent ES 14

permanent liefern USt. [%] Menge Einheit

19% 6,00 Stiick

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 Stick

Leistungsverzeichnis - 2/20

Gesamtpreis [EUR]
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Endstopfen transparent ES 14 permanent System gabocom oder
gleichwertig liefern

1.2 Teil 2: Verlegung Rohrverband EUR ..o
1.2.1  1.2.1. Baustelleneinrichtung USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
19% 1,00 Pauschale
Einrichten und Raumen der Baustelle flr samtliche in der pro 1,00 Pauschale e
Leistungsbeschreibung aufgefiihrten Leistungen incl. Material u.
Baustoffe fur alle Grundleistungen
1.2.2 1.2.2. Baustellenlogistik USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
19% 1,00 Pauschale
Durchfiihrung der Baustellenlogistik fiir alle mit dem Los verbundenen pro 1,00 Pauschale e
logistischen Leistungen. Das beinhaltet auch die Durchfiihrung
samtlicher materiellen Ver- und Entsorgungen, samtlicher Transporte
inkl. deren Vorhaltung.
1.2.3 1.2.3. Verkehrssicherung USt. [%] Menge  Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
19% 1,00 Pauschale

Durchfuhren der Verkehrssicherung sowie das Einholen der
verkehrsrechtlichen Genehmigungen und den Auf-, Abbau und das
Vorhalten aller damit verbundener Beschilderungen und Absperrungen

pro 1,00 Pauschale

Leistungsverzeichnis - 3/20
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1.2.4. Baustelle sichern USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR]
19% 40,00 Stunden

Baustelle sichern incl. Bereitstellen von Sicherungsposten. Zur pro 1,00 Stunden
Absicherung der Arbeiten im Gleisbereich sind vom AN
Sicherheitsposten nach Anforderung des RNV zu stellen. Der AN hat
vor Arbeitsbeginn einen Sicherheitsplan zu erstellen der dem AG vor
der Ausfihrung zur Genehmigung vorzulegen ist.

Gesamtpreis [EUR]

1.2.5 1.2.5. Rohrverband einziehen in Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Verrohrung im Gleis-, Stral3en- und USt. % M Einheit
Bahnsteigbereich sowie in - [%] enge  Enhe
Kabeltrogen 19% 180000 Meter ..
o100 Meter e
Rohrverband einziehen in Kabelschutzrohr im Gleis-, Straen- und
Bahnsteigbereich sowie in Kabeltrégen und in
alle notwendigen Gleisquerungen gemalR Lageplan, Verlegung auch in
bereits belegte Rohre, einschliellich
offnen und schlieBen der Schachte bzw. Troge
1.2.6 gé%.l?é&a}]belschacht offnen / USt [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

19% 40,00 Stiick

.. i . pro 1,00 Stiick
Kabelschéchte fur die Kabel- bzw. Rohrverbandverlegung sowie die

Kabelkennzeichnung 6ffnen und schlie3en

Leistungsverzeichnis - 4/20
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1.2.7 1.2.7. Doppelsteckmuffe permanent Einzelpreis [EUR] ;
transparent fir Mikro-Rohr @ 14 USt. [%] Menge Einheit Gesamtpreis [EUR]
einbauen

19% 8,00  Sstek
pro 1,00 Stuck e
Doppelsteckmuffe permanent transparent einbauen

1.2.8 1.2.8. Endstopfen permanent Einzelpreis [EUR] ;
transparent fir Mikro-Rohr @ 14 USt.[%] Menge Einheit Gesamtpreis [EUR]
einbauen

19% 6,00 Stgek
o100 Sthick e
Endstopfen permanent transparent einbauen
1.29 1.2.9. AuBRenverteilerschrankeinf . Einzelpreis [EUR] i
Uhrung MFG8 Markuskirche USt. [%] Menge  Einheit Gesamtpreis [EUR]
19% 1,00 Stiick
. . . . . pr(')' 1100 Stuck ................
Rohrverband in AuZenverteilerschrank einfihren, speedpipes mit
Einzelzugabdichtung nach
Einfuhren sachgerecht verschlie3en. Im Schrankunterteil
Granulatverfullung entfernen und wiedereinbauen
1.2.10 1.2.10. Montage Einzelpreis [EUR]

USt. [%] Menge Einheit
19% 42,00  Stlck

Kabelbezeichnungsschlaufe n

Kennzeichnung von Kabeln mit Kabelerkennungsstreifen aus

pro 1,00 Stick

Leistungsverzeichnis - 5/20

Gesamtpreis [EUR]

129



Kunststoff, fur Kabeldurchmesser bis 25 mm, mit dauerhafter
Beschriftung, Beschriftung nach Planungsvorgabe bzw. Angabe
der Bauuberwachung,

Farbe Schlaufen:

- speedpipe - Kabelkennzeichnungsschlau fe griin

- TK-Kabel - Kabelkennzeichnungsschlau fe grau

- Fremdkabel - Kabelkennzeichnungsschlau fe blau

Farbe Beschriftung: weil3

Befestigung am Kabel 1 Stiick je Einfihrung und je
Schachtdurchgang sowie bei Trogverlegung an jedem OL-Mast

1.2.11 1.2.11. Schéachte von Hand reinigen USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR]
19% 20,00  Stick

Gesamtpreis [EUR]

Schéchte von Hand reinigen, Grof3e T1 bis T5, Schmutz entsorgen pro 1,00 Stick e
1.2.12 1.2.12. Zuschlag Einzelpreis [EUR] i
Stundenverrechnungssatz bei USt.[%] Menge Einheit Gesamtpreis [EUR]
Nachtarbeit

19% 320,00 Stunden

pro 1,00 Stunden e

Zuschlag zum Stundenverrechnungssatz bei Nachtarbeit

2 LOS Los 2: Multifunktionsgehause MFG8 + Erdsockel liefern EUR

Leistungsart: Lieferleistung
Zuschlagskriterium: Niedrigster Preis

Klassifizierung: Verteileranlagen (31213000-2)
Kabelverteilschrank (31213300-5)
Schaltanlagen (31214000-9)

Lieferung von zwei Multifunktionsgehéause GréR3e 8 (MFG8) incl. Sockel und der Teile fur

Leistungsverzeichnis - 6/20
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den Innenausbau des MFGS8 flr den LWL-Ausbau im Stadtgebiet Mannheim.
1.1 MFG8 AuRengehdause liefern USt. [%] Menge Einheit
19% 2,00 Stiick

MFG 8 AuRengehause doppelwandiges klimatisierbares Aluminium
Gehéause aus Aluminium mit pulverbeschichteter
AulRenoberflache, RAL7035 Gehause witterungsbestandig
Innenausbau modular gestaltbar: passive und aktive
ausgebaut mit:
vorbereitet flr Panels
200mm Platte mit 9x 170mm Umlenktonnen
V-Kabeldurchflihrung
Schutzklasse IP 55
AuRenmasse BxHXT: 1000x1600x500mm
System Connect Com oder gleichwertig
liefern

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 Stiick

Gesamtpreis [EUR]

2.2

1.2 MFG8 Erdsockel 10/08 liefern USt. [%] Menge Einheit
19% 2,00 Stiick

MFG Erdsockel 10/08
aus Aluminium mit pulverbeschichteter
AuRenoberflache, RAL7035
ohne Kabelfiihrung
Gehéause witterungsbestandig
FuRe verschweil3t, BxHXT 1000x660x500mm
System Connect Com oder gleichwertig
liefern

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 Stiick

Gesamtpreis [EUR]

2.3

1.3 Sockelflller fir KV-Schranke

50L Beutel (4-8mm) liefern USt [%] Menge Einheit

19% 4,00 Stuck

Sockelfiller fir KV-Schrénke 50L Beutel (4-8mm) System Connect
Com oder gleichwertig liefern

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 Stiick

Leistungsverzeichnis - 7/20

Gesamtpreis [EUR]
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2.4

1.4 MFG Vario Kabeldurchfihrung

Einzelpreis [EUR]

90 Grad liefern USt. [%] Menge Einheit Gesamtpreis [EUR]
19% 2,00 Stuick
o proL00 Stk e
MFG Vario flexible Kabeldurchfiihrung 90 Grad zur
Kabeldurchfiihrung in das MFG Vario System Connect Com oder
gleichwertig
liefern
25 1.5 MFG Sockel/Rohrabfangsystem . Einzelpreis [EUR] ;
ventikal liefern USt. [%] Menge Einheit Gesamtpreis [EUR]
19% 2,00 Stick
. pr(')' 1’00 Stuck ................
MFG Sockel/Rohrabfangsystem vertikal zu MFG Aul3en-Gehéause
zum Abfangen der ankommenden
speedpipes und Kabel bestehend aus:
1x Quertrager
4x Kabelschelle 18 - 22mm
System Connect Com oder gleichwertig
liefern
2.6 1.6 Microrohrabfangwinkel fir 20x Einzelpreis [EUR]

USt. [%] Menge Einheit
19% 2,00 Stiick

14/10 pipes liefern

Microrohrabfangwinkel fuir 20x 14/10 pipes System Connect Com
oder gleichwertig liefern

pro 1,00 Stick

Leistungsverzeichnis - 8/20

Gesamtpreis [EUR]
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2.7 1.7 Kabelabfangung der 0 L Einzelpreis [EUR] ;
Zentralelemente liefern USt [%] Menge  Einheit Gesamtpreis [EUR]
19% 10,00 Stuck
proL00 Stk e
Kabelabfangung der Zentralelement System Connect Com oder
gleichwertig liefern
2. 1.8 Patchpanel 1HE SLITE HD rech . . Einzelpreis [EUR ;
8 368x ng%aCfD Iieferﬁ echts  yst. [%] Menge Einheit elpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
19% 32,00 Stlick
pr 6100 Stick e
Patchpanel 1HE SLITE HD rechts 36 x LC APC/D GN, 72x9/125 Set
DIN 3 nach rechts ausschwenkbare Schubladen
3 Schubladen bestiickt nach Farbcode DIN inkl. 3x 3m Schutzrohr
10mm (AD) System Connect Com oder gleichwertig liefern
3 LOS Los 3: Tiefbau fiir MFG8 Rheinstr. und Markuskirche in Mannheim EUR ..o,
Leistungsart: Bauleistung
Zuschlagskriterium: Niedrigster Preis
Klassifizierung: Tiefbauarbeiten, aul3er Tunneln, Schachten und Unterfihrungen (45221250-9)
Bauarbeiten fir Rohrleitungen, Fernmelde- und Stromleitungen (45231000-5)
Bauarbeiten fur Rohrleitungen (45231100-6)
Bauarbeiten und zugehdrige Arbeiten fur Rohrleitungen und Kabelnetze (45232000-2)
Die Leistungen des Auftragnehmers (AN) umfassen den Transport des MFG8-Schranks und des Sockels vom Betriebshof Méhlstr. auf die jeweilige
Baustelle in Mannheim, die Tiefbauarbeiten fir den Einbau des Sockels in den Haltestellen Markuskirche und Rheinstrale gemaR der Abstimmung mit
dem Projektleiter der Fachabteilung 1S1, Anbindung der Sockel an die Rohrtrasse mit je vier Leerrohren DN110 sowie die Montage der MFG8-Gehause auf
den Sockel.
3.1 Tiefbau fur MFG8 Haltestelle Rheinstr. EUR ...,
3.1.1 1.1 Baustelle einrichten USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
19% 1,00 Pauschale

pro 1,00 Pauschale

Leistungsverzeichnis - 9/20
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3.1.2

1.2 Baustelle rAumen

USt. [%]
19%

Menge  Einheit
1,00 Pauschale

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 Pauschale

Gesamtpreis [EUR]

3.1.3

1.3 Beweissicherung

USt. [%]
19%

Menge  Einheit
1,00 Pauschale

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 Pauschale

Gesamtpreis [EUR]

3.14

1.4 Baustellenabsicherung,
Verkehrssicherung,
Verkehrslenkung

USt. [%]
19%

Menge  Einheit
1,00 Pauschale

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 Pauschale

Gesamtpreis [EUR]

3.15

1.5 Verkehrsrechtliche Anordnung
einholen

USt. [%]
19%

Menge  Einheit
1,00 Pauschale

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 Pauschale

Leistungsverzeichnis - 10/20

Gesamtpreis [EUR]
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3.1.6 1.6 Standortfestlegung und Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

Absteckung des Fundamentes USt. [%] Menge Einheit
(Blockgrindung)
19% 1,00 steck
pro 1,00 Stieck e
3.1.7 1.7 Bodenaushub KI. 3-5 USt. [%] Menge  Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
19% 3,50 Kubikmeter
fir Blockfundament, Schéchte und Kabelgraben pro 1,00 Kubikmeter e

ausheben und wieder verfillen
Zusammensetzung der Menge 1,35:
Grube 1,50 * 1,00 * 0,90
Zusammensetzung der Menge 1,96:
Graben zum Schacht 4,00 * 0,70 * 0,70

3.1.8 1.8 Bodenaushub KIl. 3-5 als

Zulage USt. [%] Menge  Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

19% 3,50 Kubikmeter
pro 100Kub|kmeter """"""""
fur Blockfundament, Schéachte und Kabelgraben ,Handschachtung*

Leistungsverzeichnis - 11/20
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3.1.9 1.9 Beton-unbewehrt aufbrechen

USt. [%]

19%

Menge Einheit

0,50 Kubikmeter

Beton-unbewehrt/Mauerrest e sowie Felsgestein aufbrechen, laden
und entsorgen Zusammensetzung der Menge:

0,50: 2,50 * 0,80 * 0,25

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 Kubikmeter

Gesamtpreis [EUR]

3.1.10 1.10 Beton-/Mauerreste als Zulage

Beton-/Mauerreste sowie Felsgestein aufbrechen als Zulage, bewehrt

mit Eisen

USt. [%]

19%

Menge Einheit

0,50 Kubikmeter

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 Kubikmeter

Gesamtpreis [EUR]

3.1.11 1.11 Beton XC2 C25/30 weich

liefern und einbauen

USt. [%]

19%

Menge Einheit

1,00 Kubikmeter

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 Kubikmeter

Gesamtpreis [EUR]

3.1.12 Kabelschutzrohr DN 110 mm flexibel

liefern und verlegen. 4 x 6,0m

USt. [%]
19%

Menge Einheit
25,00 Meter

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 Meter

Gesamtpreis [EUR]

Leistungsverzeichnis - 12/20
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3.1.13 1.13 Schaltschranksockel
einbauen/setzen mit Betonfuly

USt. [%] Menge Einheit
19% 1,00 Stiick

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 Stick

Gesamtpreis [EUR]

3.1.14 1.14 Verflllung und Verdichtung

von Gruben/Graben

USt. [%] Menge Einheit
19% 1,50 Kubikmeter

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 Kubikmeter

Gesamtpreis [EUR]

3.1.15 1.15 Herstellen von Anschliissen in

den Schachten

USt. [%] Menge Einheit
19% 4,00 Stiick

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 Stiick

Gesamtpreis [EUR]

3.1.16 1.16 Mauerdurchfiihrung -
Kernbohrung bis 110 mm

USt. [%] Menge Einheit
19% 2,00 Stiick

inkl. Wasserdicht verschlieRen, in vorhandenen Schacht

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 Stiick
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3.1.17 1.17 Liefern von Aushub oder

Schotter 0-45 mm

USt. [%] Menge Einheit
19% 10,00 Kubikmeter

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 Kubikmeter

Gesamtpreis [EUR]

3.1.18 1.18 Schaltschrank auf Sockel

setzen

USt. [%] Menge Einheit
19% 1,00 Stiick

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 Stiick

Gesamtpreis [EUR]

3.2
3.21

Tiefbau fir MFG8 Haltestelle Markuskirche

2.1 Baustelle einrichten

USt. [%] Menge  Einheit
19% 1,00 Pauschale

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 Pauschale

Gesamtpreis [EUR]

3.2.2

2.2 Baustelle raumen

USt. [%] Menge  Einheit
19% 1,00 Pauschale

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 Pauschale
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3.2.3 2.3 Beweissicherung USt. [%] Menge  Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
19% 1,00 Pauschale
pro i;dﬁ).'ﬁéijébhale """"""""
3.2.4 2.4 Baustellenabsicherung, Einzelpreis [EUR] ;
Verkehrssicherung, USt. [%] Menge Einheit Gesamtpreis [EUR]
Verkehrslenkung
19% 100 Pauschale
pro 1,00 Pauschale e
3.25 (Zai.rslh\étlaerﬁehrsrechtllche Anordnung USt.[%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
19% 1,00 Pauschale
pro 100Pauscha|e """"""""
3.2.6 2.6 Standortfestlegung und Einzelpreis [EUR]

Absteckung des Fundamentes
(Blockgriindung)

USt. [%] Menge Einheit
19% 1,00 Stiick

pro 1,00 Stiick
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3.2.7 2.7 Bodenaushub KI. 3-5 USt. [%] Menge  Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
19% 3,50 Kubikmeter
fir Blockfundament, Schéachte und Kabelgraben pro 1,00 Kubikmeter e
ausheben und wieder verfullen
Zusammensetzung der Menge 1,35:
Grube 1,50 * 1,00 * 0,90
Zusammensetzung der Menge 1,96:
Graben zum Schacht 4,00 * 0,70 * 0,70
3.2.8 %.jila%cédenaushub KI. 3-5 als USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
19% 3,50 Kubikmeter
pro 100Kub|kmeter """"""""
fur Blockfundament, Schachte und Kabelgraben ,Handschachtung*
3.2.9 2.9 Beton-unbewehrt aufbrechen USt. [%] Menge  Einheit Einzelpreis [EUR]

19% 0,50 Kubikmeter

Beton-unbewehrt/Mauerrest e sowie Felsgestein
aufbrechen, laden und entsorgen
Zusammensetzung der Menge:

0,50: 2,50 * 0,80 * 0,25

pro 1,00 Kubikmeter

Gesamtpreis [EUR]
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3.2.10 2.10 Beton-/Mauerreste als Zulage

Beton-/Mauerreste sowie Felsgestein aufbrechen als Zulage, bewehrt

mit Eisen

USt. [%]
19%

Menge Einheit

0,50 Kubikmeter

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 Kubikmeter

Gesamtpreis [EUR]

3.2.11 2.11 Beton XC2 C25/30 weich

liefern und einbauen

USt. [%]
19%

Menge Einheit

1,00 Kubikmeter

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 Kubikmeter

Gesamtpreis [EUR]

3.2.12 2.12 Kabelschutzrohr DN 110 mm
flexibel

liefern und verlegen. 4 x 6,0m

USt. [%]
19%

Menge Einheit
25,00 Meter

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 Meter

Gesamtpreis [EUR]

3.2.13 2.13 Schaltschranksockel
einbauen/setzen mit Betonful

USt. [%]
19%

Menge Einheit
1,00 Stuck

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 Stiick

Gesamtpreis [EUR]

Leistungsverzeichnis - 17/20

141



3.2.14 2.14 Verfullung und Verdichtung

von Gruben/Graben USt. [%] Menge  Einheit

19% 1,50 Kubikmeter

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 Kubikmeter

Gesamtpreis [EUR]

3.2.15 2.15 Herstellen von Anschliissen in

den Schachten USt. [%] Menge Einheit

19% 4,00 Stiick

inkl. Wasserdicht verschlieRen, in vorhandenen Schacht

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 Stiick

Gesamtpreis [EUR]

3.2.16 2.16 Mauerdurchfuhrung -

Kernbohrung bis 110 mm USt [%] Menge Einheit

19% 2,00 Stuck

inkl. Wasserdicht verschlieRen, in vorhandenen Schacht

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 Stiick

Gesamtpreis [EUR]

3.2.17 2.17 Liefern von Aushub oder . .
Schotter 0-45 mm USt. [%] Menge Einheit

19% 10,00 Kubikmeter

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 Kubikmeter
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3.2.18 géltge%chaltschrankaufSockeI USt.[%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

19% 1,00 Stuck

pro 1,00 Stieck e

ANGEBOTSSUMME(N)

Summe exkl. Nachlass
(netto)

Nachlass
(netto)

Summe inkl. Nachlass
(netto)

Umsatzsteuer

Summe
(brutto)
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LEISTUNGSVERZEICHNIS 08.05.2025

Ausschreibung (Korrektur)

Verfahren: 109-25-EK2 - Glasfaserausbau in Mannheim (M372)

AUFLISTUNG ALLER DATEIANLAGEN ZU DEN POSITIONEN
Name Dateiname GrolRe MIME-Type
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KRITERIENKATALOG 08.05.2025

Ausschreibung (Korrektur)

Verfahren: 109-25-EK2 - Glasfaserausbau in Mannheim (M372)

EIGNUNGSKRITERIEN

1
11
111

1.1.2

1121
11.2.11

1.1.2.1.2

11.2.13

11.2.14

Los 1 -"Los 1: Verlegung Rohrverband Hst. Hauptbahnhof Sud - Hst. Markuskirche"
Erklarungen zur Technischen Leistungsfahigkeit

Information zur Technischen Leistungsfahigkeit

K.O.-Kriterium: Nein

Zum Nachweis der technischen und beruflichen Leistungsfahigkeit sind mit dem Angebot mindestens 2 Referenzprojekte
anzugeben, aus denen sich ergibt, dass der Bieter in der Vergangenheit bereits nach Art, Komplexitat und Umfang vergleichbare
Auftrage erfolgreich durchgefuhrt hat.

Mindestanforderung:
- Mindestens 2 Referenzen, die innerhalb der letzten 3 Jahre abgeschlossen wurden iber den Einbau von Micro-Kabeln und
LWL-Kabeln.

Beantworten Sie bitte die folgenden Fragen zu lhren Referenzen und geben die entsprechenden Informationen an.
Nichtbeantwortung der Fragen kann zum Ausschluss fihren.

Sollten Sie eine Bietergemeinschaft sein oder sich einer Eignungsleihe bei einem anderen Unternehmen bedienen, so sind diese
Angaben fir weitere Mitglieder der Bietergemeinschaft oder eignungsgebenden Unternehmen unter "Bietergemeinschaft/Eignu
ngsleihe" anzugeben.

Die Beantwortung der Fragen ist bei einer Eignungsleihe oder Bietergemeinschaft verpflichtend.
Eine Nichtbeantwortung kann zum Ausschluss fihren.

Referenzen Bieter/ Mitglied 1 Bietergemeinschaft
Gewichtung: 0,00%
Bieter/ Mitglied 1 Bietergemeinschaft - Referenz 1

Mindestanforderung an Referenz [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Ja
Erflllt die nachfolgend beschriebene Referenz die vorbenannten Mindestanforderungen?

[ ] Keine Angabe
[ ]Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

Referenzinhaber [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Welches Unternehmen (Mitglied der Bietergemeinschaft/ Unternehmen dessen Eignung geliehen werden soll) hat den in der
Referenz benannten Auftrag ausgefihrt?

Geben Sie Namen und Anschrift des Unternehmens an.

Eine Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss flhren.

Auftraggeber (Referenzgeber) [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Bitte nennen Sie uns hier den Auftraggeber des Projektes, dass Sie als Referenz angeben mochten.
Folgende Angaben mussen enthalten sein:

- Name des Auftraggebers

- Anschrift

- gof. Ansprechpartner

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fuihren.

Leistungszeitraum [Mussangabe]
K.O.-Kriterium: Nein

Geben Sie hier den Leistungszeitraum des durchgefiihrten Projektes an.
Geben Sie den Zeitraum monatsgenau an. (Z.B. "06/2022 bis 09/2023" oder "Juni 2022 bis Juni 2023")

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fuhren.

Kriterienkatalog - 1/18
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11.215

1.1.2.1.6

1122
11221

1.1.2.2.2

11.2.23

11224

11.2.25

1.1.2.26

Auftragsvolumen [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Angabe des Nettoauftragsvolumens des Projektes in Euro.

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fuhren.

Projekttitel und Projektbeschreibung [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Geben Sie hier den Projekttitel sowie eine Inhaltlich aussagekraftige Kurzbeschreibung zum Projekt an.

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fuhren.

Bieter/ Mitglied 1 Bietergemeinschaft - Referenz 2

Mindestanforderung an Referenz [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Ja
Erfullt die nachfolgend beschriebene Referenz die vorbenannten Mindestanforderungen?

[ ] Keine Angabe
[ ]Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

Referenzinhaber [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Welches Unternehmen (Mitglied der Bietergemeinschaft/ Unternehmen dessen Eignung geliehen werden soll) hat den in der
Referenz benannten Auftrag ausgefihrt?

Geben Sie Namen und Anschrift des Unternehmens an.

Eine Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fuhren.

Auftraggeber (Referenzgeber) [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Bitte nennen Sie uns hier den Auftraggeber des Projektes, dass Sie als Referenz angeben mdchten.
Folgende Angaben missen enthalten sein:

- Name des Auftraggebers

- Anschrift

- ggf. Ansprechpartner

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fuhren.

Leistungszeitraum [Mussangabe]
K.O.-Kriterium: Nein

Geben Sie hier den Leistungszeitraum des durchgefuhrten Projektes an.
Geben Sie den Zeitraum monatsgenau an. (Z.B. "06/2022 bis 09/2023" oder "Juni 2022 bis Juni 2023")

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fuhren.

Auftragsvolumen [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Angabe des Nettoauftragsvolumens des Projektes in Euro.

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fuhren.

Projekttitel und Projektbeschreibung [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Geben Sie hier den Projekttitel sowie eine Inhaltlich aussagekréftige Kurzbeschreibung zum Projekt an.

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fuhren.

Kriterienkatalog - 2/18
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1.1.23
11231

1.1.2.3.2

1.1.233

11.234

1.1.235

1.1.2.3.6

1.1.24
11241

1.1.2.4.2

Bieter/ Mitglied 1 Bietergemeinschaft - Referenz 3 (optional)

Mindestanforderung an Referenz

K.O.-Kriterium: Ja
Erfullt die nachfolgend beschriebene Referenz die vorbenannten Mindestanforderungen?

[ ] Keine Angabe
[ ]Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

Referenzinhaber

K.O.-Kriterium: Nein

Welches Unternehmen (Mitglied der Bietergemeinschaft/ Unternehmen dessen Eignung geliehen werden soll) hat den in der
Referenz benannten Auftrag ausgefihrt?

Geben Sie Namen und Anschrift des Unternehmens an.

Eine Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fuhren.

Auftraggeber (Referenzgeber)

K.O.-Kriterium: Nein

Bitte nennen Sie uns hier den Auftraggeber des Projektes, dass Sie als Referenz angeben mdchten.
Folgende Angaben missen enthalten sein:

- Name des Auftraggebers

- Anschrift

- ggf. Ansprechpartner

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fuhren.

Leistungszeitraum

K.O.-Kriterium: Nein

Geben Sie hier den Leistungszeitraum des durchgefuhrten Projektes an.
Geben Sie den Zeitraum monatsgenau an. (Z.B. "06/2022 bis 09/2023" oder "Juni 2022 bis Juni 2023")

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fuhren.

Auftragsvolumen

K.O.-Kriterium: Nein

Angabe des Nettoauftragsvolumens des Projektes in Euro.

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fuhren.

Projekttitel und Projektbeschreibung

K.O.-Kriterium: Nein

Geben Sie hier den Projekttitel sowie eine Inhaltlich aussagekréftige Kurzbeschreibung zum Projekt an.

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fuhren.

Bieter/ Mitglied 1 Bietergemeinschaft - Referenz 4 (optional)
Mindestanforderung an Referenz

K.O.-Kriterium: Ja
Erfullt die nachfolgend beschriebene Referenz die vorbenannten Mindestanforderungen?

[ ] Keine Angabe
[ ]Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar
Referenzinhaber

K.O.-Kriterium: Nein

Welches Unternehmen (Mitglied der Bietergemeinschaft/ Unternehmen dessen Eignung geliehen werden soll) hat den in der
Referenz benannten Auftrag ausgefuhrt?

Geben Sie Namen und Anschrift des Unternehmens an.

Kriterienkatalog - 3/18
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11243

1.1.2.44

1.1.2.45

1.1.2.46

1.13

1131

1132
11321

11322

Eine Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fuhren.

Auftraggeber (Referenzgeber)

K.O.-Kriterium: Nein

Bitte nennen Sie uns hier den Auftraggeber des Projektes, dass Sie als Referenz angeben mdchten.
Folgende Angaben mussen enthalten sein:

- Name des Auftraggebers

- Anschrift

- gof. Ansprechpartner

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss flihren.

Leistungszeitraum

K.O.-Kriterium: Nein

Geben Sie hier den Leistungszeitraum des durchgefiihrten Projektes an.
Geben Sie den Zeitraum monatsgenau an. (Z.B. "06/2022 bis 09/2023" oder "Juni 2022 bis Juni 2023")

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fuhren.

Auftragsvolumen

K.O.-Kriterium: Nein

Angabe des Nettoauftragsvolumens des Projektes in Euro.

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss flihren.

Projekttitel und Projektbeschreibung

K.O.-Kriterium: Nein

Geben Sie hier den Projekttitel sowie eine Inhaltlich aussagekraftige Kurzbeschreibung zum Projekt an.

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fuhren.

Referenzen Bietergemeinschaft /Eignungsleihe
Gewichtung: 0,00%
Referenzen bei Bietergemeinschaft/Eignun gsleihe

K.O.-Kriterium: Nein

Sollten Sie eine Bietergemeinschaft sein oder sich einer Eignungsleihe bei einem anderen Unternehmen bedienen, so sind hier
die Angaben fiir weitere Bieter der Gemeinschaft oder eignungsgebenden Unternehmen zu machen.

Die Mindestkriterien fur die Referenzen gelten auch hier.

Die Beantwortung der Fragen ist bei einer Eignungsleihe oder Bietergemeinschaft verpflichtend.
Eine Nichtbeantwortung kann zum Ausschluss fiihren.

Sollte mehr Platz fur weitere Referenzen oder Bieter bendtigt werden, kontaktieren Sie uns tber die Nachrichtenfunktion auf
dieser Plattform. Wir passen dann die Struktur entsprechend an.

ggof. Mitglied 2 Bietergemeinschaft - Referenz 1
Mindestanforderung an Referenz

K.O.-Kriterium: Nein

Erfullt die nachfolgend beschriebene Referenz die vorbenannten Mindestanforderungen?
(K.O.-Kriterium)
[ ] Keine Angabe (0)

[ ]3Ja(0)
[ ] Nein (0)

Nur eine Antwort wahlbar
Referenzinhaber

K.O.-Kriterium: Nein

Welches Unternehmen (Mitglied der Bietergemeinschaft/ Unternehmen dessen Eignung geliehen werden soll) hat den in der
Referenz benannten Auftrag ausgefuhrt?

Geben Sie Namen und Anschrift des Unternehmens an.
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1.1.3.23

1.1.3.24

1.1.3.25

1.1.3.2.6

1133
1.1.3.3.1

1.1.3.3.2

1.1.3.3.3

11334

Eine nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fiihren.

Auftraggeber (Referenzgeber)

K.O.-Kriterium: Nein

Bitte nennen Sie uns hier den Auftraggeber des Projektes, dass Sie als Referenz angeben mdchten.
Folgende Angaben mussen enthalten sein:

- Name des Auftraggebers

- Anschrift

- Ansprechpartner

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss flihren.

Leistungszeitraum

K.O.-Kriterium: Nein

Geben Sie hier den Leistungszeitraum des durchgefiihrten Projektes an.
Geben Sie den Zeitraum monatsgenau an. (Z.B. "06/2022 bis 09/2023" oder "Juni 2022 bis Juni 2023")

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fuhren.

Auftragsvolumen

K.O.-Kriterium: Nein

Angabe des Nettoauftragsvolumens des Projektes in Euro.

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss flihren.

Projekttitel und Projektbeschreibung

K.O.-Kriterium: Nein

Geben Sie hier den Projekttitel sowie eine Inhaltlich aussagekraftige Kurzbeschreibung zum Projekt an.

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fuhren.

ggf. Mitglied 2 Bietergemeinschaft - Referenz 2

Mindestanforderung an Referenz

K.O.-Kriterium: Nein

Erflllt die nachfolgend beschriebene Referenz die vorbenannten Mindestanforderungen?

(K.O.-Kriterium)

[ ] Keine Angabe (0)
[ ]Ja(0)
[ ] Nein (0)
Nur eine Antwort wéhlbar
Referenzinhaber

K.O.-Kriterium: Nein

Welches Unternehmen (Mitglied der Bietergemeinschaft/ Unternehmen dessen Eignung geliehen werden soll) hat den in der
Referenz benannten Auftrag ausgefuhrt?

Geben Sie Namen und Anschrift des Unternehmens an.

Eine nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fiihren.

Auftraggeber (Referenzgeber)

K.O.-Kriterium: Nein

Bitte nennen Sie uns hier den Auftraggeber des Projektes, dass Sie als Referenz angeben mdchten.
Folgende Angaben missen enthalten sein:

- Name des Auftraggebers

- Anschrift

- Ansprechpartner

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fuhren.

Leistungszeitraum

K.O.-Kriterium: Nein
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Geben Sie hier den Leistungszeitraum des durchgefiihrten Projektes an.
Geben Sie den Zeitraum monatsgenau an. (Z.B. "06/2022 bis 09/2023" oder "Juni 2022 bis Juni 2023")

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fuhren.

1.1.3.3.5 Auftragsvolumen

K.O.-Kriterium: Nein
Angabe des Nettoauftragsvolumens des Projektes in Euro.

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fuhren.

1.1.3.3.6 Projekttitel und Projektbeschreibung

K.O.-Kriterium: Nein

Geben Sie hier den Projekttitel sowie eine Inhaltlich aussagekraftige Kurzbeschreibung zum Projekt an.

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss flihren.

1.1.3.4  gof. Mitglied 2 Bietergemeinschatft - Referenz 3 (optional)
1.1.3.4.1 Mindestanforderung an Referenz

K.O.-Kriterium: Nein

Erflllt die nachfolgend beschriebene Referenz die vorbenannten Mindestanforderungen?
(K.O.-Kriterium)
[ ] Keine Angabe (0)

0

[ ]Ja(0)
[ ] Nein (0)

Nur eine Antwort wahlbar

1.1.3.4.2 Referenzinhaber

K.O.-Kriterium: Nein

Welches Unternehmen (Mitglied der Bietergemeinschaft/ Unternehmen dessen Eignung geliehen werden soll) hat den in der
Referenz benannten Auftrag ausgefihrt?

Geben Sie Namen und Anschrift des Unternehmens an.

Eine Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fihren.

1.1.3.4.3 Auftraggeber (Referenzgeber)

K.O.-Kriterium: Nein

Bitte nennen Sie uns hier den Auftraggeber des Projektes, dass Sie als Referenz angeben mochten.
Folgende Angaben mussen enthalten sein:

- Name des Auftraggebers

- Anschrift

- gof. Ansprechpartner

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss flihren.

1.1.3.4.4 Leistungszeitraum
K.O.-Kriterium: Nein

Geben Sie hier den Leistungszeitraum des durchgefiihrten Projektes an.
Geben Sie den Zeitraum monatsgenau an. (Z.B. "06/2022 bis 09/2023" oder "Juni 2022 bis Juni 2023")

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fuhren.

1.1.3.4.5 Auftragsvolumen

K.O.-Kriterium: Nein

Angabe des Nettoauftragsvolumens des Projektes in Euro.

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fuhren.

1.1.3.4.6 Projekttitel und Projektbeschreibung

K.O.-Kriterium: Nein
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1135
11351

1.1.35.2

1.1.35.3

11354

11355

1.1.3.5.6

1.2
121

Geben Sie hier den Projekttitel sowie eine Inhaltlich aussagekraftige Kurzbeschreibung zum Projekt an.

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss flihren.

ggof. Mitglied 2 Bietergemeinschaft - Referenz 4 (optional)
Mindestanforderung an Referenz

K.O.-Kriterium: Nein

Erflllt die nachfolgend beschriebene Referenz die vorbenannten Mindestanforderungen?

[ ] Keine Angabe (0)
[ ]Ja (0
[ ] Nein (0)

Nur eine Antwort wahlbar

Referenzinhaber

K.O.-Kriterium: Nein

Welches Unternehmen (Mitglied der Bietergemeinschaft/ Unternehmen dessen Eignung geliehen werden soll) hat den in der
Referenz benannten Auftrag ausgefuhrt?

Geben Sie Namen und Anschrift des Unternehmens an.

Eine Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fuhren.

Auftraggeber (Referenzgeber)

K.O.-Kriterium: Nein

Bitte nennen Sie uns hier den Auftraggeber des Projektes, dass Sie als Referenz angeben mdchten.
Folgende Angaben missen enthalten sein:

- Name des Auftraggebers

- Anschrift

- ggf. Ansprechpartner

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fuhren.

Leistungszeitraum

K.O.-Kriterium: Nein

Geben Sie hier den Leistungszeitraum des durchgefiihrten Projektes an.
Geben Sie den Zeitraum monatsgenau an. (Z.B. "06/2022 bis 09/2023" oder "Juni 2022 bis Juni 2023")

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fuhren.

Auftragsvolumen

K.O.-Kriterium: Nein

Angabe des Nettoauftragsvolumens des Projektes in Euro.

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fuhren.

Projekttitel und Projektbeschreibung

K.O.-Kriterium: Nein

Geben Sie hier den Projekttitel sowie eine Inhaltlich aussagekréaftige Kurzbeschreibung zum Projekt an.

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fuhren.

Eigenerklarung zur Akzeptanz von Ausfuihrungsbedingungen zur Versicherungspflicht

Eigenerklarung zur Versicherungspflicht

K.O.-Kriterium: Nein

Der Bieter/ Die Bietergemeinschaft muss unverziglich nach Zuschlagserteilung tber eine Berufs- bzw. Betriebshaftpflichtversic
herung verfligen, die Uber die gesamte Vertragslaufzeit aufrecht erhalten bleiben muss.
Die Deckungssumme dieser Versicherung muss je Schadensfall mindestens betragen:

- 3 Mio. Euro pauschal fur Personen- und Sachschaden 2-fach maximiert p.a.
- 100.000 Euro pauschal fiir Vermdgensschaden 2-fach maximiert p.a.

Zum Nachweis, dass die oben beschriebene Berufs- bzw. Betriebshaftpflichtversic herung rechtzeitig vorhanden sein wird, gibt
der Bieter eine entsprechende Eigenerklarung ab und reicht den entsprechenden Nachweis ein.
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1.2.2

1.2.3

2.2
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Im Falle der Bietergemeinschatft ist der Nachweis durch jedes Mitglied der Bietergemeinschaft zu erbringen.

Achtung: Bitte beachten Sie, dass ein Nachfordern eines unzureichenden Versicherungsnachweises unzulassig ist und zum
Ausschluss des Angebots von der Wertung fuhrt.

Variante 1 [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Ja

Sofern der Bieter tUber die oben beschriebene Berufs- bzw. Betriebshaftpflichtversic herung mit mindestens den genannten
Deckungssummen je Schadensart bereits verfugt, ist dies hier anzugeben. Der Bieter hat sich zu vergewissern, dass seine
Berufs- bzw. Betriebshaftpflichtversic herung tatsachlich die hier geforderten Mindestdeckungssummen vollstandig abdeckt. Nur,
wenn er dies positiv festgestellt hat, hat er dies hier anzugeben.

Zum Nachweis ist die Versicherungsbestéatigung mit dem Angebot einzureichen.

Liegt eine entsprechende Berufs- bzw. Betriebshaftpflichtversic herung wie vor beschrieben von jedem Bieter/ Mitglied der
Bietergemeinschaft/ Bewerber / Mitglied der Bewerbergemeinschaft bereits zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe vor und ist zum
Nachweis die Versicherungsbestatigung dem Angebot beigefiigt?

[ ] Keine Angabe
[ ]Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

ODER Variante 2 [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Ja

Alternativ: Sofern der Bieter zum Zeitpunkt der Abgabe des Angebots Uber die oben beschriebene Berufs- bzw.
Betriebshaftpflichtversic herung noch nicht verfiigt oder aber sofern die bestehende Berufs- bzw. Betriebshaftpflichtversic herung
nicht die genannten Deckungssummen aufweist, hat der Bieter zu prifen, ob ihm im Zuschlagsfall eine entsprechende
Versicherung gewéahrt werden wird. Sofern das bejaht werden kann, hat er hier anzugeben, dass er in der Lage ist, spatestens im
Auftragsfall eine entsprechende Berufs- bzw. Betriebshaftpflichtversic herung fur den Zeitraum von Auftragsbeginn bis zum
Vertragsende mit der geforderten Mindestdeckungssumme abzuschlieen und entsprechenden Nachweis dem Angebot
beizufugen.

Der Bieter / Die Bietergemeinschaft / Der Bewerber / Die Bewerbergemeinschaft ist in der Lage, im Falle der Auftragserteilung, fur
den Zeitraum seiner Leistungsverpflichtung eine wie vor beschriebene Berufs- bzw. Betriebshaftpflichtversic herung
abzuschlieBen und eine entsprechende Versicherungsbestatigung ist dem Angebot beigefligt?

[ ] Keine Angabe
[ ]Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar
Los 2 -"Los 2: Multifunktionsgehduse MFG8 + Erdsockel liefern "
Erklérung zu Referenzen [Mussangabe]
K.O.-Kriterium: Ja
Haben Sie bereits mit den in Los 3 geforderten Leistungen vergleichbare Leistungen erfolgreich durchgefiihrt und abgeschlossen?
Der Auftraggeber behalt sich vor ggf. Referenzen nachzufordern.
[ ] Keine Angabe

[ ]Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar
Eigenerklarung zur Akzeptanz von Ausfiihrungsbedingungen zur Versicherungspflicht

Eigenerklarung zur Versicherungspflicht

K.O.-Kriterium: Nein

Der Bieter/ Die Bietergemeinschaft muss unverziiglich nach Zuschlagserteilung tber eine Berufs- bzw. Betriebshaftpflichtversic
herung verfiigen, die uber die gesamte Vertragslaufzeit aufrecht erhalten bleiben muss.
Die Deckungssumme dieser Versicherung muss je Schadensfall mindestens betragen:

- 1 Mio. Euro pauschal fiir Personen- und Sachschaden 2-fach maximiert p.a.
Zum Nachweis, dass die oben beschriebene Berufs- bzw. Betriebshaftpflichtversic herung rechtzeitig vorhanden sein wird, gibt
der Bieter eine entsprechende Eigenerklarung ab und reicht den entsprechenden Nachweis ein.

Im Falle der Bietergemeinschatft ist der Nachweis durch jedes Mitglied der Bietergemeinschalft zu erbringen.

Achtung: Bitte beachten Sie, dass ein Nachfordern eines unzureichenden Versicherungsnachweises unzulassig ist und zum
Ausschluss des Angebots von der Wertung fuihrt.
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222

2.2.3

3.1
311

3.1.2

3.1.3

Variante 1 [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Ja

Sofern der Bieter Uber die oben beschriebene Berufs- bzw. Betriebshaftpflichtversic herung mit mindestens den genannten
Deckungssummen je Schadensart bereits verfugt, ist dies hier anzugeben. Der Bieter hat sich zu vergewissern, dass seine
Berufs- bzw. Betriebshaftpflichtversic herung tatséchlich die hier geforderten Mindestdeckungssummen vollstandig abdeckt. Nur,
wenn er dies positiv festgestellt hat, hat er dies hier anzugeben.

Zum Nachweis ist die Versicherungsbestatigung mit dem Angebot einzureichen.

Liegt eine entsprechende Berufs- bzw. Betriebshaftpflichtversic herung wie vor beschrieben von jedem Bieter/ Mitglied der
Bietergemeinschaft/ Bewerber / Mitglied der Bewerbergemeinschaft bereits zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe vor und ist zum
Nachweis die Versicherungsbestatigung dem Angebot beigefiigt?

[ ] Keine Angabe
[ ]Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

ODER Variante 2 [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Ja

Alternativ: Sofern der Bieter zum Zeitpunkt der Abgabe des Angebots iber die oben beschriebene Berufs- bzw.
Betriebshaftpflichtversic herung noch nicht verfugt oder aber sofern die bestehende Berufs- bzw. Betriebshaftpflichtversic herung
nicht die genannten Deckungssummen aufweist, hat der Bieter zu prifen, ob ihm im Zuschlagsfall eine entsprechende
Versicherung gewahrt werden wird. Sofern das bejaht werden kann, hat er hier anzugeben, dass er in der Lage ist, spatestens im
Auftragsfall eine entsprechende Berufs- bzw. Betriebshaftpflichtversic herung fur den Zeitraum von Auftragsbeginn bis zum
Vertragsende mit der geforderten Mindestdeckungssumme abzuschlieBen und entsprechenden Nachweis dem Angebot
beizuflugen.

Der Bieter / Die Bietergemeinschaft / Der Bewerber / Die Bewerbergemeinschaft ist in der Lage, im Falle der Auftragserteilung, fur
den Zeitraum seiner Leistungsverpflichtung eine wie vor beschriebene Berufs- bzw. Betriebshaftpflichtversic herung
abzuschlieRen und eine entsprechende Versicherungsbestatigung ist dem Angebot beigefugt?

[ ] Keine Angabe
Ja

[ :
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

Los 3 -"Los 3: Tiefbau fir MFG8 Rheinstr. und Markuskirche in Mannheim"
Eigenerklarung zur Akzeptanz von Ausfiihrungsbedingungen zur Versicherungspflicht

Eigenerklarung zur Versicherungspflicht

K.O.-Kriterium: Nein

Der Bieter/ Die Bietergemeinschaft muss unverziiglich nach Zuschlagserteilung tiber eine Berufs- bzw. Betriebshaftpflichtversic
herung verfiigen, die Uber die gesamte Vertragslaufzeit aufrecht erhalten bleiben muss.
Die Deckungssumme dieser Versicherung muss je Schadensfall mindestens betragen:

- 3 Mio. Euro pauschal fiir Personen- und Sachschaden 2-fach maximiert p.a.
- 100.000 Euro pauschal fiir Vermogensschaden 2-fach maximiert p.a.

Zum Nachweis, dass die oben beschriebene Berufs- bzw. Betriebshaftpflichtversic herung rechtzeitig vorhanden sein wird, gibt
der Bieter eine entsprechende Eigenerklarung ab und reicht den entsprechenden Nachweis ein.

Im Falle der Bietergemeinschatft ist der Nachweis durch jedes Mitglied der Bietergemeinschaft zu erbringen.

Achtung: Bitte beachten Sie, dass ein Nachfordern eines unzureichenden Versicherungsnachweises unzulassig ist und zum
Ausschluss des Angebots von der Wertung fihrt.

Variante 1 [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Ja

Sofern der Bieter Uber die oben beschriebene Berufs- bzw. Betriebshaftpflichtversic herung mit mindestens den genannten
Deckungssummen je Schadensart bereits verfiigt, ist dies hier anzugeben. Der Bieter hat sich zu vergewissern, dass seine
Berufs- bzw. Betriebshaftpflichtversic herung tatséchlich die hier geforderten Mindestdeckungssummen vollstandig abdeckt. Nur,
wenn er dies positiv festgestellt hat, hat er dies hier anzugeben.

Zum Nachweis ist die Versicherungsbestatigung mit dem Angebot einzureichen.

Liegt eine entsprechende Berufs- bzw. Betriebshaftpflichtversic herung wie vor beschrieben von jedem Bieter/ Mitglied der

Bietergemeinschaft/ Bewerber / Mitglied der Bewerbergemeinschaft bereits zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe vor und ist zum
Nachweis die Versicherungsbestétigung dem Angebot beigefligt?

[ ] Keine Angabe
Ja

[ :
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

ODER Variante 2 [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Ja
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3.2
3.21

3.2.2

3221

32211

32212

3.22.13

32214

Alternativ: Sofern der Bieter zum Zeitpunkt der Abgabe des Angebots liber die oben beschriebene Berufs- bzw.

Betriebshaftpflichtversic herung noch nicht verfugt oder aber sofern die bestehende Berufs- bzw. Betriebshaftpflichtversic herung

nicht die genannten Deckungssummen aufweist, hat der Bieter zu prifen, ob ihm im Zuschlagsfall eine entsprechende

Versicherung gewéhrt werden wird. Sofern das bejaht werden kann, hat er hier anzugeben, dass er in der Lage ist, spatestens im

Auftragsfall eine entsprechende Berufs- bzw. Betriebshaftpflichtversic herung fur den Zeitraum von Auftragsbeginn bis zum

g/e‘rtre]}gsende mit der geforderten Mindestdeckungssumme abzuschlieBen und entsprechenden Nachweis dem Angebot
eizufliigen.

Der Bieter / Die Bietergemeinschaft / Der Bewerber / Die Bewerbergemeinschaft ist in der Lage, im Falle der Auftragserteilung, fir
den Zeitraum seiner Leistungsverpflichtung eine wie vor beschriebene Berufs- bzw. Betriebshaftpflichtversic herung
abzuschlieRen und eine entsprechende Versicherungsbestatigung ist dem Angebot beigefugt?

[ ] Keine Angabe
[ ]Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wéhlbar
Erklarungen zur Technischen Leistungsfahigkeit
Information zur Technischen Leistungsfahigkeit

K.O.-Kriterium: Nein

Zum Nachweis der technischen und beruflichen Leistungsfahigkeit sind mit dem Angebot mindestens 2 Referenzprojekte
anzugeben, aus denen sich ergibt, dass der Bieter in der Vergangenheit bereits nach Art, Komplexitat und Umfang vergleichbare
Auftrage erfolgreich durchgefihrt hat.

Mindestanforderung:
- Mindestens 2 Referenzen, die innerhalb der letzten 3 Jahre abgeschlossen wurden lber Tiefbauarbeiten im Bereich von Gleisen
im innerstadtischen Bereich.

Beantworten Sie bitte die folgenden Fragen zu lhren Referenzen und geben die entsprechenden Informationen an.
Nichtbeantwortung der Fragen kann zum Ausschluss fuhren.

Sollten Sie eine Bietergemeinschaft sein oder sich einer Eignungsleihe bei einem anderen Unternehmen bedienen, so sind diese
Angaben fur weitere Mitglieder der Bietergemeinschaft oder eignungsgebenden Unternehmen unter "Bietergemeinschaft/Eignu
ngsleihe" anzugeben.

Die Beantwortung der Fragen ist bei einer Eignungsleihe oder Bietergemeinschaft verpflichtend.
Eine Nichtbeantwortung kann zum Ausschluss fiihren.

Referenzen Bieter/ Mitglied 1 Bietergemeinschaft
Gewichtung: 0,00%

Bieter/ Mitglied 1 Bietergemeinschaft - Referenz 1
Gewichtung: 0,00%

Mindestanforderung an Referenz [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Ja
Erfullt die nachfolgend beschriebene Referenz die vorbenannten Mindestanforderungen?

[ ] Keine Angabe
[ ]Ja
[ ] Nein
Nur eine Antwort wahlbar
Referenzinhaber [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Welches Unternehmen (Mitglied der Bietergemeinschaft/ Unternehmen dessen Eignung geliehen werden soll) hat den in der
Referenz benannten Auftrag ausgefuhrt?

Geben Sie Namen und Anschrift des Unternehmens an.

Eine Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fuhren.

Auftraggeber (Referenzgeber) [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Bitte nennen Sie uns hier den Auftraggeber des Projektes, dass Sie als Referenz angeben méchten.
Folgende Angaben missen enthalten sein:

- Name des Auftraggebers

- Anschrift

- gof. Ansprechpartner

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fuhren.

Leistungszeitraum [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein
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Geben Sie hier den Leistungszeitraum des durchgefiihrten Projektes an.
Geben Sie den Zeitraum monatsgenau an. (Z.B. "06/2022 bis 09/2023" oder "Juni 2022 bis Juni 2023")

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fuhren.

3.2.2.1.5 Auftragsvolumen [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein
Angabe des Nettoauftragsvolumens des Projektes in Euro.

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fuhren.

3.2.2.1.6 Projekttitel und Projektbeschreibung [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Geben Sie hier den Projekttitel sowie eine Inhaltlich aussagekraftige Kurzbeschreibung zum Projekt an.

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss flihren.

3.2.2.2 Bieter/ Mitglied 1 Bietergemeinschaft - Referenz 2
Gewichtung: 0,00%
3.2.2.2.1 Mindestanforderung an Referenz [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Ja
Erfullt die nachfolgend beschriebene Referenz die vorbenannten Mindestanforderungen?

[ ] Keine Angabe
[ ]Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

3.2.2.2.2 Referenzinhaber [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Welches Unternehmen (Mitglied der Bietergemeinschaft/ Unternehmen dessen Eignung geliehen werden soll) hat den in der
Referenz benannten Auftrag ausgefihrt?

Geben Sie Namen und Anschrift des Unternehmens an.

Eine Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fuhren.

3.2.2.2.3 Auftraggeber (Referenzgeber) [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Bitte nennen Sie uns hier den Auftraggeber des Projektes, dass Sie als Referenz angeben méchten.
Folgende Angaben missen enthalten sein:

- Name des Auftraggebers

- Anschrift

- gof. Ansprechpartner

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fuhren.

3.2.2.2.4 Leistungszeitraum [Mussangabe]
K.O.-Kriterium: Nein

Geben Sie hier den Leistungszeitraum des durchgefiihrten Projektes an.
Geben Sie den Zeitraum monatsgenau an. (Z.B. "06/2022 bis 09/2023" oder "Juni 2022 bis Juni 2023")

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fuhren.

3.2.2.2.5 Auftragsvolumen [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Angabe des Nettoauftragsvolumens des Projektes in Euro.

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fuhren.

3.2.2.2.6 Projekttitel und Projektbeschreibung [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein
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3.2.23

32231

3.2.23.2

3.2.2.33

3.2234

3.22.35

3.2.2.3.6

3.224

3.224.1

Geben Sie hier den Projekttitel sowie eine Inhaltlich aussagekraftige Kurzbeschreibung zum Projekt an.

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss flihren.

Bieter/ Mitglied 1 Bietergemeinschaft - Referenz 3 (optional)
Gewichtung: 0,00%
Mindestanforderung an Referenz

K.O.-Kriterium: Ja
Erfullt die nachfolgend beschriebene Referenz die vorbenannten Mindestanforderungen?

[ ] Keine Angabe
Ja

[ :
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

Referenzinhaber

K.O.-Kriterium: Nein

Welches Unternehmen (Mitglied der Bietergemeinschaft/ Unternehmen dessen Eignung geliehen werden soll) hat den in der
Referenz benannten Auftrag ausgefuhrt?

Geben Sie Namen und Anschrift des Unternehmens an.

Eine Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fihren.

Auftraggeber (Referenzgeber)

K.O.-Kriterium: Nein

Bitte nennen Sie uns hier den Auftraggeber des Projektes, dass Sie als Referenz angeben mdéchten.
Folgende Angaben missen enthalten sein:

- Name des Auftraggebers

- Anschrift

- gof. Ansprechpartner

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fuhren.

Leistungszeitraum
K.O.-Kriterium: Nein

Geben Sie hier den Leistungszeitraum des durchgefiihrten Projektes an.
Geben Sie den Zeitraum monatsgenau an. (Z.B. "06/2022 bis 09/2023" oder "Juni 2022 bis Juni 2023")

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fuhren.

Auftragsvolumen

K.O.-Kriterium: Nein
Angabe des Nettoauftragsvolumens des Projektes in Euro.

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fuhren.

Projekttitel und Projektbeschreibung
K.O.-Kriterium: Nein

Geben Sie hier den Projekttitel sowie eine Inhaltlich aussagekréaftige Kurzbeschreibung zum Projekt an.

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fuhren.

Bieter/ Mitglied 1 Bietergemeinschaft - Referenz 4 (optional)
Gewichtung: 0,00%
Mindestanforderung an Referenz

K.O.-Kriterium: Ja
Erflllt die nachfolgend beschriebene Referenz die vorbenannten Mindestanforderungen?

[ ] Keine Angabe
Ja

[ :
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar
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3.22.4.2

3.22.43

3.2.24.4

3.2.245

3.2.2.4.6

323

3.23.1

3.23.2

32321

Referenzinhaber

K.O.-Kriterium: Nein

Welches Unternehmen (Mitglied der Bietergemeinschaft/ Unternehmen dessen Eignung geliehen werden soll) hat den in der
Referenz benannten Auftrag ausgefuhrt?

Geben Sie Namen und Anschrift des Unternehmens an.

Eine Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss flihren.

Auftraggeber (Referenzgeber)

K.O.-Kriterium: Nein

Bitte nennen Sie uns hier den Auftraggeber des Projektes, dass Sie als Referenz angeben méchten.
Folgende Angaben missen enthalten sein:

- Name des Auftraggebers

- Anschrift

- gof. Ansprechpartner

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fuhren.

Leistungszeitraum

K.O.-Kriterium: Nein

Geben Sie hier den Leistungszeitraum des durchgefiihrten Projektes an.
Geben Sie den Zeitraum monatsgenau an. (Z.B. "06/2022 bis 09/2023" oder "Juni 2022 bis Juni 2023")

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss flihren.

Auftragsvolumen

K.O.-Kriterium: Nein

Angabe des Nettoauftragsvolumens des Projektes in Euro.

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fuhren.

Projekttitel und Projektbeschreibung

K.O.-Kriterium: Nein

Geben Sie hier den Projekttitel sowie eine Inhaltlich aussagekréaftige Kurzbeschreibung zum Projekt an.

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fuhren.

Referenzen Bietergemeinschaft /Eignungsleihe
Gewichtung: 0,00%
Referenzen bei Bietergemeinschaft/Eignun gsleihe

K.O.-Kriterium: Nein

Sollten Sie eine Bietergemeinschaft sein oder sich einer Eignungsleihe bei einem anderen Unternehmen bedienen, so sind hier
die Angaben fiir weitere Bieter der Gemeinschaft oder eignungsgebenden Unternehmen zu machen.

Die Mindestkriterien fir die Referenzen gelten auch hier.

Die Beantwortung der Fragen ist bei einer Eignungsleihe oder Bietergemeinschaft verpflichtend.
Eine Nichtbeantwortung kann zum Ausschluss fiihren.

Sollte mehr Platz fur weitere Referenzen oder Bieter bendtigt werden, kontaktieren Sie uns tiber die Nachrichtenfunktion auf
dieser Plattform. Wir passen dann die Struktur entsprechend an.

ggf. Mitglied 2 Bietergemeinschaft - Referenz 1
Gewichtung: 0,00%
Mindestanforderung an Referenz

K.O.-Kriterium: Nein

Erflllt die nachfolgend beschriebene Referenz die vorbenannten Mindestanforderungen?

(K.O.-Kriterium)

[ ] Keine Angabe (0)
[ ]Ja(0
[ ] Nein (0)

Nur eine Antwort wahlbar
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3.23.2.2

3.23.23

32324

3.2.3.25

3.2.3.2.6

3.23.3

32331

3.2.3.3.2

3.23.33

Referenzinhaber

K.O.-Kriterium: Nein

Welches Unternehmen (Mitglied der Bietergemeinschaft/ Unternehmen dessen Eignung geliehen werden soll) hat den in der
Referenz benannten Auftrag ausgefuhrt?

Geben Sie Namen und Anschrift des Unternehmens an.

Eine nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fihren.

Auftraggeber (Referenzgeber)

K.O.-Kriterium: Nein

Bitte nennen Sie uns hier den Auftraggeber des Projektes, dass Sie als Referenz angeben méchten.
Folgende Angaben missen enthalten sein:

- Name des Auftraggebers

- Anschrift

- Ansprechpartner

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fuhren.

Leistungszeitraum

K.O.-Kriterium: Nein

Geben Sie hier den Leistungszeitraum des durchgefiihrten Projektes an.
Geben Sie den Zeitraum monatsgenau an. (Z.B. "06/2022 bis 09/2023" oder "Juni 2022 bis Juni 2023")

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss flihren.

Auftragsvolumen

K.O.-Kriterium: Nein

Angabe des Nettoauftragsvolumens des Projektes in Euro.

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fuhren.

Projekttitel und Projektbeschreibung

K.O.-Kriterium: Nein

Geben Sie hier den Projekttitel sowie eine Inhaltlich aussagekréaftige Kurzbeschreibung zum Projekt an.

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fuhren.

ggf. Mitglied 2 Bietergemeinschaft - Referenz 2
Gewichtung: 0,00%
Mindestanforderung an Referenz

K.O.-Kriterium: Nein
Erflllt die nachfolgend beschriebene Referenz die vorbenannten Mindestanforderungen?
(K.O.-Kriterium)
[ ] Keine Angabe (0)
[ ]Ja(0)
[ ] Nein (0)

Nur eine Antwort wéhlbar

Referenzinhaber

K.O.-Kriterium: Nein

Welches Unternehmen (Mitglied der Bietergemeinschaft/ Unternehmen dessen Eignung geliehen werden soll) hat den in der
Referenz benannten Auftrag ausgefiihrt?

Geben Sie Namen und Anschrift des Unternehmens an.

Eine nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fiihren.

Auftraggeber (Referenzgeber)

K.O.-Kriterium: Nein

Bitte nennen Sie uns hier den Auftraggeber des Projektes, dass Sie als Referenz angeben mochten.
Folgende Angaben mussen enthalten sein:

- Name des Auftraggebers

- Anschrift
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32334

3.2.3.35

3.2.3.3.6

3.234

3.234.1

3.2.34.2

3.23.43

3.2.3.4.4

- Ansprechpartner

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fuhren.

Leistungszeitraum

K.O.-Kriterium: Nein

Geben Sie hier den Leistungszeitraum des durchgefiihrten Projektes an.
Geben Sie den Zeitraum monatsgenau an. (Z.B. "06/2022 bis 09/2023" oder "Juni 2022 bis Juni 2023")

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss flihren.

Auftragsvolumen

K.O.-Kriterium: Nein

Angabe des Nettoauftragsvolumens des Projektes in Euro.

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fuhren.

Projekttitel und Projektbeschreibung

K.O.-Kriterium: Nein

Geben Sie hier den Projekttitel sowie eine Inhaltlich aussagekréaftige Kurzbeschreibung zum Projekt an.

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fuhren.

ggf. Mitglied 2 Bietergemeinschaft - Referenz 3 (optional)
Gewichtung: 0,00%
Mindestanforderung an Referenz

K.O.-Kriterium: Nein
Erflllt die nachfolgend beschriebene Referenz die vorbenannten Mindestanforderungen?
(K.O.-Kriterium)
[ ] Keine Angabe (0)

[ ]Ja(0)
[ ] Nein (0)

Nur eine Antwort wahlbar
Referenzinhaber

K.O.-Kriterium: Nein

Welches Unternehmen (Mitglied der Bietergemeinschaft/ Unternehmen dessen Eignung geliehen werden soll) hat den in der
Referenz benannten Auftrag ausgefihrt?

Geben Sie Namen und Anschrift des Unternehmens an.

Eine Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss flihren.

Auftraggeber (Referenzgeber)

K.O.-Kriterium: Nein

Bitte nennen Sie uns hier den Auftraggeber des Projektes, dass Sie als Referenz angeben mochten.
Folgende Angaben mussen enthalten sein:

- Name des Auftraggebers

- Anschrift

- gof. Ansprechpartner

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss flihren.

Leistungszeitraum
K.O.-Kriterium: Nein

Geben Sie hier den Leistungszeitraum des durchgefiihrten Projektes an.
Geben Sie den Zeitraum monatsgenau an. (Z.B. "06/2022 bis 09/2023" oder "Juni 2022 bis Juni 2023")

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fuhren.
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3.23.4.5

3.2.3.4.6

3.235

3.235.1

3.2.35.2

3.2.353

3.2.3.54

3.235.5

3.2.3.5.6

Auftragsvolumen

K.O.-Kriterium: Nein

Angabe des Nettoauftragsvolumens des Projektes in Euro.

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fuhren.

Projekttitel und Projektbeschreibung

K.O.-Kriterium: Nein

Geben Sie hier den Projekttitel sowie eine Inhaltlich aussagekréaftige Kurzbeschreibung zum Projekt an.

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fuhren.

ggof. Mitglied 2 Bietergemeinschaft - Referenz 4 (optional)
Gewichtung: 0,00%
Mindestanforderung an Referenz

K.O.-Kriterium: Nein

Erflllt die nachfolgend beschriebene Referenz die vorbenannten Mindestanforderungen?

[ ] Keine Angabe (0)
] Ja (0)
[ ] Nein (0)

Nur eine Antwort wahlbar

Referenzinhaber

K.O.-Kriterium: Nein

Welches Unternehmen (Mitglied der Bietergemeinschaft/ Unternehmen dessen Eignung geliehen werden soll) hat den in der
Referenz benannten Auftrag ausgefuhrt?

Geben Sie Namen und Anschrift des Unternehmens an.

Eine Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fuhren.

Auftraggeber (Referenzgeber)

K.O.-Kriterium: Nein

Bitte nennen Sie uns hier den Auftraggeber des Projektes, dass Sie als Referenz angeben mdchten.
Folgende Angaben missen enthalten sein:

- Name des Auftraggebers

- Anschrift

- ggf. Ansprechpartner

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fuhren.

Leistungszeitraum
K.O.-Kriterium: Nein

Geben Sie hier den Leistungszeitraum des durchgefuihrten Projektes an.
Geben Sie den Zeitraum monatsgenau an. (Z.B. "06/2022 bis 09/2023" oder "Juni 2022 bis Juni 2023")

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fuhren.

Auftragsvolumen

K.O.-Kriterium: Nein

Angabe des Nettoauftragsvolumens des Projektes in Euro.

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fihren.

Projekttitel und Projektbeschreibung

K.O.-Kriterium: Nein

Geben Sie hier den Projekttitel sowie eine Inhaltlich aussagekréftige Kurzbeschreibung zum Projekt an.

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fuhren.
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4.1
4.1.1

4.1.2

4.2
4.2.1

4.2.2

4.3
43.1

Fir alle Lose
Allgemeine Angaben

Erklarung des Bieters [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Ja

Ich bin mir/wir sind uns bewusst, dass eine wissentliche falsche Angabe der Erklarung meinen/unseren Ausschluss von weiteren
Auftragserteilungen zur Folge hat.

[ ] Keine Auswahl getroffen
[ ]Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

No-Spy-Erklarung [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Ja

Ich/wir erkléare(n), dass ich/wir rechtlich und tats&chlich in der Lage bin/sind, im Falle eines Zuschlages die dann im Vertrag
enthaltene Verpflichtung einzuhalten, alle im Rahmen des Vertragsverhaltnisses erlangten vertraulichen Informationen,
Geschéfts- und Betriebsgeheimnisse vertraulich zu behandeln, insbesondere nicht an Dritte weiterzugeben oder anders als zu
vertraglichen Zwecken zu verwerten. Insbesondere bestehen zum Zeitpunkt der Abgabe des Angebotes keine Verpflichtungen,
Dritten solche Informationen zu offenbaren oder in anderer Weise zuganglich zu machen.

Dies gilt nicht, soweit hierfur gesetzliche Offenlegungspflichten bestehen (etwa gegeniber Stellen der Borsenaufsicht,
Regulierungsbehdrden oder der Finanzverwaltung), es sei denn, solche Offenlegungspflichten bestehen gegeniiber
auslandischen Sicherheitsbehorden. In Zweifelsfallen werde(n) ich/wir die Vergabestelle auf die gesetzliche(n)
Offenlegungspflicht(en) im Rahmen der Abgabe der vorstehenden Erklarung hinweisen.

Ich/wir werden die Vergabestelle - nach Zuschlag den Auftraggeber - sofort schriftlich benachrichtigen, wenn sich hierzu eine
Anderung ergibt. Dies gilt insbesondere, wenn fur mich/uns eine Notwendigkeit oder Verpflichtung entsteht oder ich/wir eine
solche hatte(n) erkennen kdnnen, die mich/uns an der Einhaltung der beschriebenen Vertraulichkeit hindern kénnte.
Vertrauliche Informationen sind Informationen, die ein verstandiger Dritter als schiitzenswert ansehen wiirde oder die als
vertraulich gekennzeichnet sind; dies kdnnen auch solche Informationen sein, die wéahrend einer miindlichen Prasentation oder
Diskussion bekannt werden.

Vertrauliche Informationen dirfen ausschlieBlich zum Zweck der Erfullung der Verpflichtungen aus dem Vertrag eingesetzt
werden. Die Verpflichtung zur Vertraulichkeit gilt nicht fur Informationen, die bereits rechtmaflig bekannt sind oder aul3erhalb des
Vertrages ohne Versto3 gegen eine Vertraulichkeitsverpflich tung bekannt werden.

[ ] Keine Auswahl getroffen
[ ]Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar
Eigenerklarung Bau

Praqualifikation / Eigenerklarung zur Eignung
K.O.-Kriterium: Nein

Praqualifizierte Unternehmen fuhren den Nachweis durch Eintragung in das Praqualifikationsregister nicht praqualifizierte
Unternehmen fiillen das Formblatt Eigenerklarung zur Eignung aus.

Bestatigung der Eignung [Mussangabe]
K.O.-Kriterium: Ja

Die Praqualifikationsnummer wurde in das Angebotsschreiben eingetragen oder die ausgefillte Eigenerklarung zur Eignung dem
Angebot beigeflgt.

[ ] Keine Angabe

[ ]Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar
KMU

Kleines oder mittleres Unternehmen [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Bitte geben Sie Ihre Unternehmensgrofie an.
Die Einordnung bezieht sich auf die Definition des Statistischen Bundesamt.
Es gelten folgende Grenzen:

Kleinstunternehmen bis 9 tatige Personen und bis 2 Mio. EUR Jahresumsatz
Kleines Unternehmen bis 49 tatige Personen und bis 10 Mio. EUR Jahresumsatz
Mittleres Unternehmen bis 249 tatige Personen und bis 50 Mio. EUR Jahresumsatz
GroRunternehmen Uber 249 tatige Personen oder tber 50 Mio. EUR Jahresumsatz

(Bietergemeinschaften gelten nur dann als KMU, wenn der Uberwiegende Teil des Auftrags von (einem) Partner(n) der
Bietergemeinschalft erbracht wird, der/die als KMU einzustufen ist/sind.)

Ich bin/Wir sind ein
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]
]
]
]
]

Keine Angabe (0)
Kleinstunternehmen (0)
Kleines Unternehmen (0)
Mittleres Unternehmen (0)
GroRBunternehmen (0)
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KRITERIENKATALOG

Ausschreibung (Korrektur)

Verfahren: 109-25-EK2 - Glasfaserausbau in Mannheim (M372)

LEISTUNGSKRITERIEN

Kriterienkatalog - 1/1
163



164



	Vergabeunterlagen
	Projektinformation
	Vertragsbedingungen/Formulare
	Verfahrens- und Vertragsbedingungen für alle Lose
	211_EU_Aufforderung_zur_Abgabe_eines_Angebots.pdf
	212_Teilnahmebedingungen_EU
	1 Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen
	2 Unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen
	3 Angebot
	3.1 Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen.
	3.2 Für das Angebot sind die von der Vergabestelle vorgegebenen Vordrucke zu verwende
	3.3 Eine selbstgefertigte Abschrift oder Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses ist zuläss
	3.4 Unterlagen, die von der Vergabestelle nach Angebotsabgabe verlangt werden, sind zu 
	3.5 Alle Eintragungen müssen dokumentenecht sein.
	3.6 Ein Bieter, der in seinem Angebot die von ihm tatsächlich für einzelne Leistungsposition
	3.7 Alle Preise sind in Euro mit höchstens drei Nachkommastellen anzugeben.

	4 Unterlagen zum Angebot
	5 Nebenangebote
	5.1 Nebenangebote müssen die geforderten Mindestanforderungen erfüllen; dies ist mit An
	5.2 Der Bieter hat die in Nebenangeboten enthaltenen Leistungen eindeutig und erschöpfe
	5.3 Nebenangebote sind, soweit sie Teilleistungen (Positionen) des Leistungsverzeichnisse
	5.4 Nebenangebote, die den Nummern 5.1 bis 5.3 nicht entsprechen, werden von der Wert

	6 Bietergemeinschaften
	6.1 Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textfor
	6.2 Sofern nicht im offenen Verfahren ausgeschrieben wird, werden Angebote von Bieter-g

	7 Kapazitäten anderer Unternehmen (Unteraufträge, Eignungsleihe)
	8 Eignung
	8.1 Offenes Verfahren
	8.2 Nichtoffene Verfahren, Verhandlungsverfahren


	RNV_Datenschutzinformation
	Anlage Merkblatt Elektronische Rechnung
	AnschreibenPDF Rechnung
	Anforderungen PDF-Rechnung


	Los 1 und Los 3 Baubeschreibung und Vertragsbedingungen
	2025-04-25 M372_Los 1 Ausschreibung.pdf
	1.  Auftraggeber, Kostenträger, Planer und Bauüberwachung
	2. Umfeld der Baumaßnahme und bestehende Situation
	3. Art und Umfang der ausgeschriebenen Leistung
	4. Abgrenzung der Leistung
	5. Gleichzeitig laufende Baumaßnahmen des Auftraggebers bzw. Dritter
	6. Lage der Baustellen
	7. Verkehrswege
	7.1 Straßenverkehr
	7.2 Schienenverkehr

	8. Anschlussmöglichkeiten an Ver- und Entsorgungsleitungen
	9. Flächen zur Baustelleneinrichtung und Lagerflächen
	10. Baustelleneinrichtung
	10.1 Allgemeines
	10.2 Stellen von Baustelleneinrichtung
	10.3 Baubüro und sonstige Räume
	10.4 Erste Hilfe-Einrichtungen
	10.5 Sicherung der Baustelle

	11. Bauausführung
	11.1 Arbeitszeiten
	11.2 Lärmschutz
	11.3 Transporte
	11.4 Beweissicherung
	11.5 Nachweise der Güte der Stoffe und Bauteile
	11.6 Anlagen im Baugelände
	11.7 Erdarbeiten
	11.7.1 Haftung bei Kabelbeschädigungen


	12. Projektmanagement
	13. Bauleitung
	14. Ökologische Baubegleitung
	15. Projektsprache
	16. Ausführungsfristen und Terminplan rnv
	17. Anmeldungen

	2025-02-11 M372_Los 3 Ausschreibung
	1.  Auftraggeber, Kostenträger, Planer und Bauüberwachung
	2. Umfeld der Baumaßnahme und bestehende Situation
	3. Art und Umfang der ausgeschriebenen Leistung
	3.1 Standort 1
	3.2 Standort 2

	4. Abgrenzung der Leistung
	5. Gleichzeitig laufende Baumaßnahmen des Auftraggebers bzw. Dritter
	6. Lage der Baustellen
	7. Verkehrswege
	7.1 Straßenverkehr
	7.2 Schienenverkehr

	8. Anschlussmöglichkeiten an Ver- und Entsorgungsleitungen
	9. Flächen zur Baustelleneinrichtung und Lagerflächen
	10. Baustelleneinrichtung
	10.1 Allgemeines
	10.2 Stellen von Baustelleneinrichtung
	10.3 Erste Hilfe-Einrichtungen
	10.4 Sicherung der Baustellen

	11. Bauausführung
	11.1 Arbeitszeiten
	11.2 Lärmschutz
	11.3 Transporte
	11.4 Beweissicherung
	11.5 Nachweise der Güte der Stoffe und Bauteile
	11.6 Anlagen im Baugelände
	11.7 Erdarbeiten
	11.7.1 Haftung bei Kabelbeschädigungen


	12. Bauleitung
	13. Ökologische Baubegleitung
	14. Projektsprache
	15. Ausführungsfristen und Terminplan rnv
	16. Anmeldungen

	109-25-EK2_Los1undLos3_Vertragsgrundlagen.pdf
	214_Besondere_Vertragsbedingungen.pdf
	AGB Baumaßnahmen_Januar 2024
	216_Verzeichnis_der_vorzulegenden_Unterlagen.pdf
	Untitled


	Los 2 Leistungsbeschreibung und Vertragsbedingungen
	2025-02-11 M372_Los 2 Ausschreibung
	1. Allgemeines
	1.1 Auftraggeber, Kostenträger, Planer und Bauüberwachung
	1.4 Ausführungsfristen und Terminplan
	2.1 Allgemeines
	2.2  Transport, Verpackung und Lieferung

	109-25-EK2_Los2_Vertragsgrundlagen
	634_Besondere_Vertragsbedingungen_Liefer-Dienstleistungen
	Allgemeine Einkaufsbedingungen für Liefer- und Werkleistungen_Januar 2024
	216_Verzeichnis_der_vorzulegenden_Unterlagen.pdf
	Untitled


	Auszufüllende Formulare für alle Lose
	213_mit_Losen_Angebotsschreiben.pdf
	124_Eigenerklaerung.pdf
	233_Verzeichnis_Nachunternehmerleistungen
	234_Erklaerung Bieter_Arbeitsgemeinschaft
	Russland-Sanktionen
	RS_EU_Sanktion_bmwsb_eigenerklaerung
	Rundschreiben_2022-04-14_BWI7_70904_21_Sanktionen
	I. EU-Sanktionen gegen Russland
	II. Verbot der Auftragsvergabe
	III. Fortführung bestehender Verträge
	IV. Ausnahmen
	V. Zuwendungsbau
	VI. Inkrafttreten


	LTMG - Baden-Württemberg
	Merkblatt über die Abgabe der Verpflichtungserklärung
	Verpflichtungserklärung Arbeitnehmer-Entsendegesetz.pdf
	Verpflichtungserklärung zum Mindestentgelt
	Besondere Vertragsbedingungen


	Los 1 und Los 3: Auszufüllende Formulare
	221_Preisermittlung_Zuschlagskalkulation
	222_Preisermittlung_Kalkulation_Endsumme


	Produkte/Leistungen
	Eignungskriterien
	Leistungskriterien
	Anlagen




